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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat am 13.07.2016 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG 
die nachfolgende Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien an der Gottfried Wilhelm Leibniz 
Universität Hannover und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover genehmigt. Die Prüfungsordnung 
tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität 
Hannover und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover am 01.10.2016 in Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Lehramt an Gymnasien 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 

und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 

 

 

Die Philosophische Fakultät, die Naturwissenschaftliche Fakultät sowie die Fakultät für Mathematik und 
Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und der Senat der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover haben gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes 
die folgende Prüfungsordnung erlassen: 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zu-
sammenhänge der gewählten Fächer überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendi-
gen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 3Durch die Masterprüfung soll ferner 
festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und bildungswissenschaftlichen Voraussetzungen für 
die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an Gymnasien bis einschließlich der Sekun-
darstufe II erworben hat. 

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover, bezie-
hungsweise die Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover den akademischen Grad „Master 
of Education (M. Ed.)“. 

(3) Wählen Studierende mit dem Erstfach Musik für das Zweitfach die Variante der Kleinen Fakultas, so 
werden im Zweitfach Studieninhalte für die Sekundarstufe I vermittelt, für das Erstfach Musik werden 
Studieninhalte bis einschließlich der Sekundarstufe II vermittelt.  

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor für 
Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendirekto-
rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten und Hochschulen ein Prü-
fungsausschuss gebildet. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten und Hoch-
schulen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören sechs Mitglieder an, und zwar vier Mitglieder aus der Hochschulleh-
rergruppe, davon eines der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover, ein Mitglied, das die 
Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der Studierendengruppe. 2Die Mit-
glieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch die jeweiligen Gruppenvertre-
tungen benannt. 3Die Vertreterin oder der Vertreter der Hochschule für Musik, Theater und Medien Han-
nover wird von der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover benannt. 4Der Vorsitz und der 
stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern der Hoch-
schullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 5Das studentische Mitglied hat in Be-
wertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur beratende 
Stimme. 6Die Studiendekaninnen und Studiendekane der beteiligten Fakultäten und der Hochschule für 
Musik, Theater und Medien Hannover sowie die Direktorin oder der Direktor für Studium und Lehre der 
Leibniz School of Education können, falls sie nicht als Mitglieder des Prüfungsausschusses benannt sind, 
mit beratender Stimme an den Sitzungen des Prüfungsausschusses teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimmenthal-
tungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  
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(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 

 

 

Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen innerhalb der gewählten Fächer beziehungsweise im Bereich Bildungswissenschaften 
(Anlage 1). 3Die Prüfungs- und gegebenenfalls Studienleistungen sind in Pflichtmodulen nach Anlage 
1.A-R.1.1, 1.A-R.2.1 beziehungsweise 1.A-R.3.1, dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach Anlage  
1.A-R.1.4, 1.A-R.2.4 beziehungsweise 1.B-R.3.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 
1.A-R.1.2, 1.A-R.2.2 beziehungsweise 1.A-R.3.2 sowie Wahlmodulen nach Anlage 1.A-R.1.3, 1.A-R.2.3 
beziehungsweise 1.A-R.3.3 zu erbringen.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) 1Das Masterstudium gliedert sich in: 

- ein Erstfach im Umfang von 20 Leistungspunkten (Anlage 1.B-R.1), 

- ein Zweitfach im Umfang von 45 Leistungspunkten (Anlage 1.B-R.2), 

- ein Modul Masterarbeit im Umfang von 25 LP (Anlage 1.A-R.1.4 oder 1.A-R.2.4) und 

- die Bildungswissenschaften im Umfang von 30 LP (Anlage 1.A). 
2Das Erstfach beziehungsweise Zweitfach entspricht für Absolventinnen und Absolventen des Fächer-
übergreifenden Bachelorstudiengangs der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungs-
weise der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover dem Erstfach beziehungsweise dem 
Zweitfach des Bachelorstudiengangs. 

(4) 1Wählen Studierende des Erstfaches Musik die Studienvariante der Kleinen Fakultas, gliedert sich das  
Masterstudium in: 

- Erstfach Musik im Umfang von 35 Leistungspunkten (Anlage 1.L.1) 

- Zweitfach im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.B-R.3) 

- ein Modul Masterarbeit im Umfang von 25 Leistungspunkten (Anlage 1.L.1.4) sowie 

- die Bildungswissenschaften im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.A). 
2Eine Kombination aus der regulären Studienvariante und der Studienvariante der Kleinen Fakultas ist 
nicht möglich. 3Studierende mit dem Erstfach Musik, die sich im Zweitfach für die Studienvariante Kleine 
Fakultas entscheiden, müssen mit der Anmeldung zur ersten Modulprüfung verbindlich erklären, dass sie 
die Studienvariante Kleine Fakultas studieren. 4Ein späterer Wechsel ist nicht zulässig. 

(5) 1Im Rahmen des Masterstudiums sind im Erstfach (Anlage 1.B-R.1) und im Zweitfach (Anlage 1.B-R.2) 
sowie in der Studienvariante Kleine Fakultas (Anlage 1.B-R.3) je ein Fachpraktikum im Umfang von  
5 Wochen an einer Schule abzuleisten. 2Mit dem Nachweis der erfolgreich abgeleisteten Praktika werden 
jeweils 7 Leistungspunkte vergeben. 3Die Praktika werden im Rahmen eines Moduls „Fachpraktikum“ mit 
einer begleitenden Lehrveranstaltung erbracht. 

(6) Die Bildungswissenschaften (Anlage 1.A) umfassen Module aus dem Bereich Erziehungswissenschaft im 
Umfang von 18 Leistungspunkten und dem Bereich Psychologie im Umfang von 12 Leistungspunkten. 

(7) 1Ist eines der gewählten Fächer eine Fremdsprache, so ist in einem Land, in dem die Sprache Amts-
sprache ist, ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 2Sind beide Unter-
richtsfächer eine Fremdsprache, so ist nur in einen Fach ein Auslandsaufenthalt nachzuweisen.  
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§ 5  Prüferinnen und Prüfer 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Master Lehramt an Gymnasien 
Mitglieder der Hochschullehrergruppe der beteiligten Fächer der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Han-
nover, der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie der Hochschule für Bildende Künste 
Braunschweig als Prüfungsberechtigte. 2Das nach §°3 zuständige Organ kann weitere Prüfende bestellen, 
sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besit-
zen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht 
Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität, bzw. der Hochschule für Musik,  
Theater und Medien Hannover sind. 
 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 
(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-

tikumsberichte, Klausuren, Vorträge, Hausarbeiten, regelmäßige Teilnahme an Lehrveranstaltungen und 
Exkursionen, die der laufenden Leistungskontrolle dienen. 2Die zu erbringenden Studienleistungen wer-
den in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Be-
ginn der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach 
Ende der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Aufsätze, Ausarbeitungen, Essays, Fachpraktische Prüfun-
gen, Fallstudien, Hausarbeiten, Klausuren mit und ohne Antwortwahlverfahren, Kolloquien, Laborübun-
gen, das Masterkolloquium, Musikalische Erarbeitungen in einer Lerngruppe, Multimedia Präsentationen 
mit oder ohne Ausarbeitung, Musikpädagogisch-praktische Präsentationen, Portfolios, pädagogisch ori-
entierte Konzerte Präsentationen, Referate, Seminararbeiten, Sportpraktische Präsentationen, Theater-
praktische Präsentationen, Übungen sowie Vorträge. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1.  

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-S in einem Modul alternative Prüfungsformen vorgesehen oder kann eine 
Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der Prüfungsform spätestens zu 
Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der einzelnen Bestandteile, wenn die 
Anlagen 1.A-S eine zusammengesetzte Prüfungsleistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern sich 

die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten lassen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Studien- und Prüfungsleistungen) ist schriftlich zu ver-
sichern, dass  
a)die Arbeit selbständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind. 
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maxi-
mal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen 
ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann 
auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leis-
tungen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung 
der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der 
innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudi-
um (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 
6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch 
wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und 
ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu 
Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 
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§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-
leistung entsprechend der Anlage 1.A-R.1.4 beziehungsweise 1.A-R.2.4 2Die Masterarbeit soll zeigen, 
dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem gewählten 
Erst-, Zweifach oder den Bildungswissenschaften selbstständig nach wissenschaftlichen Methoden zu 
bearbeiten. 3Die Masterarbeit kann im Erst- oder Zweitfach oder in den Bildungswissenschaften ge-
schrieben werden. 4Wird die Masterarbeit in den Bildungswissenschaften unter erziehungswissenschaftli-
chem oder psychologischem Schwerpunkt angefertigt, muss für die Masterarbeit eine berufsfeldbezoge-
ne Aufgabe mit deutlichen Forschungsaspekten gestellt werden, und es muss im Masterstudium eine 
fachwissenschaftliche schriftliche Prüfungsleistung in einem Fach erbracht worden sein. 5Studierende mit 
dem Erstfach Musik, die die Studienvariante Kleine Fakultas gewählt haben, schreiben die Masterarbeit 
im Erstfach Musik entsprechend der Anlage 1.L.1.4. 6Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 25 
Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach er-
folgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zuge-
stellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 4 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Bei experimentellen und empirischen Arbeiten kann auch eine Dauer von 6 Monaten vorge-
sehen werden. 3Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach zehn Wochen, von 
den beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  
a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  
b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  
c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 

solche kenntlich gemacht sind und  
d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.A-R.1.4 beziehungsweise 1. B-R.2.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den Prü-
fenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Ab-
fassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach 
§ 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.A-R ge-
nannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich auf Antrag über die in den Anlagen 1.A-R im jeweiligen Erst- oder Zweitfach 
sowie im Bereich der Bildungswissenschaften genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Stu-
diengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente gemäß 
§ 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit einbezogen.  
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§ 10  Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz Univer-
sität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungsleis-
tungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den 
Anlagen 1.A-R. vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab-
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(5) 1Anerkennungsfähige Prüfungs- und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungsweise der Hochschule für Musik, Theater und 
Medien Hannover, der Stiftung Tierärztlichen Hochschule Hannover sowie der Hochschule für Bildende 
Künste Braunschweig erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen höchstens zwei Dritteln der 
im Studiengang zu erreichenden ECTS-Leistungspunktzahl anerkannt. 2Über Ausnahmen entscheidet 
das nach § 3 zuständige Organ. 3Abweichende Anerkennungsbestimmungen aufgrund von Vereinbarun-
gen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 

(6) Anerkennungen innerhalb des Pflichtmoduls „Masterarbeit“ sind ausgeschlossen. 

(7) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11 Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-
module angeboten werden. 
 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungsweise für 
das Erstfach Musik an der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-R zu ent-
nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang end-
gültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das 
einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in 
diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 
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(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und - soweit vorgesehen - 
weitere in der Anlage 1.A-R.1.4, 1.A-R.2.4 beziehungsweise 1.B-R.3.4 aufgeführte Voraussetzungen er-
füllt wurden. 3Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige  
Organ. 4Sieht die fachspezifische Anlage des gewählten Erst- beziehungsweise Zweitfaches oder auch in 
der Studienvariante Kleine Fakultas einen Auslandsaufenthalt entsprechend § 4 Absatz 7 beziehungs-
weise Sprachnachweise oder im Fach Sport den Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze vor, so sind diese unabhängig davon, in welchem Fach die Master-
arbeit geschrieben werden soll, zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen. 5Gleiches 
gilt, wenn die Masterarbeit in den Bildungswissenschaften geschrieben werden soll. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ kann eine Anmeldung ausnahmsweise auch außerhalb die-
ses festgesetzten Zeitraumes zugelassen werden. 3Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu 
einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich ist. 

 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Fal-
le des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Die Er-
gänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten 
Prüfungsform abgenommen werden. 5Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der 
Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note 
„bestanden“ vergeben werden. 6Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 7Studierende sind nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung 
durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 8§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  
 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 
7Studierende des Faches Musik müssen den Rücktritt auch gegenüber dem Prüfungsamt der Hochschule 
für Musik, Theater und Medien Hannover schriftlich bekannt geben. 
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(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständi-
ge Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um 
insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung 
darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 
 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 
2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistun-
gen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen 
sind folgende Notenstufen zu verwenden:  
1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 
1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 
2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 
3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 
5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei ist 
es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (zum Beispiel Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführ-
te Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der Fragen zutreffend beantwor-
tet hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller 
Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte 
Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden 
die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei 
Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten 
möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl zutreffender Fragen nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  
1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 94 vom Hundert, 
1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 91 vom Hundert, 
1,7 = „gut“, wenn er mindestens 87 vom Hundert 
2,0 = „gut“, wenn er mindestens 84 vom Hundert, 
2,3 = „gut“, wenn er mindestens 81 vom Hundert, 
2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 77 vom Hundert,  
3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 74 vom Hundert,  
3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 71, vom Hundert, 
3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 67 vom Hundert, und 
4,0 = „ausreichend“, wenn er die Mindestzahl 
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der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Hat der Prüfling die für das 
Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die 
Note „nicht bestanden“.  

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1)1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität oder der Hochschule für Musik, Theater und Medien  
Hannover. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.A-R aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zu-
gehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-R in Form von modul-
übergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Beste-
hen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-R genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die Mo-
dulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen des 
Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestan-
den worden sind. 

(3) 1Innerhalb der gewählten Fächer bzw. der Bildungswissenschaften können in Bereichen jenseits der 
Pflichtmodule nach Anlage 1.A-R.1.1, 1.A-R.2.1 beziehungsweise 1.B-R.3.1 können jeweils mehr Module 
gewählt und abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die 
Berechnung der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erfor-
derlichen Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmo-
dulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen 
Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Ein Fach beziehungsweise der Bereich Bildungswissenschaften ist bestanden, wenn alle dem Fach oder 
dem Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.A-R zugeordneten erforderlichen Module bestanden 
wurden.  

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen Prüfungsleistungen aus den 
Pflichtmodulen sowie die bestandenen Prüfungsleistungen aus Wahlpflicht- und Wahlmodulen mit den 
besten Bewertungen herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes bean-
tragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß 
§ 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der beiden 
Fächer, der Note des Moduls Masterarbeit und der Note des Bereiches Bildungswissenschaften. 2Dabei 
werden die nach den Anlagen aufgeführten Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote 
des jeweiligen Faches und des Bereiches Bildungswissenschaften wird entsprechend § 20 Absatz 1 bis 3  
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aus allen dem Fach beziehungsweise dem Bereich Bildungswissenschaften zugeordneten Einzelnoten 
der Module gebildet. 4Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3 oder besser und ist die Masterarbeit mit der Note mindestens 1,0 
bewertet, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 ver-
merkt. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad sowie 
ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma  
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die Fächer und deren Noten, den Bereich Bildungswissenschaften und dessen Note, 
den Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote 
der Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis 
wird ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das 
die zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der 
Prüfungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens 
der Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 
für die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für al-
le Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des Prä-
sidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bil-
dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  
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(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover beziehungsweise der Hochschule für Musik, Theater 
und Medien Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, welche die bestandenen Prü-
fungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen Leistungspunkte aufführt. 
2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist gegebenenfalls darauf hin, 
dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

(8) Bei der Studienvariante Kleine Fakultas wird auf dem Zeugnis angegeben, dass für das Zweitfach eine 
Lehrbefähigung ausschließlich für die Sekundarstufe I vorliegt. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stel-
lungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss un-
ter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, 
ob  
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz  
Universität Hannover sowie durch den Senat der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover 
und nach ihrer Veröffentlichung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
sowie der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover zum 1. Oktober 2016 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Lehramt an 
Gymnasien eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prüfungsordnung. 
2Über Ausnahmen entscheidet auf begründeten Antrag, der innerhalb von drei Monaten nach Inkrafttre-
ten dieser Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach § 3 zuständige Organ. 
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Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Fachspezifische Anlagen der Bildungswissenschaften und der im Masterstudiengang Lehramt an 
Gymnasien studierbaren Fächer 

 

1.A Bildungswissenschaften  

(Erziehungswissenschaften Anlage 1.A.1 und Psychologie Anlage 1.A.2) 

1.B Biologie 

1.C Chemie 

1.D Darstellendes Spiel 

1.E Deutsch 

1.F Englisch 

1.G Erdkunde 

1.H Evangelische Religion 

1.I Geschichte 

1.J Katholische Religion 

1.K Mathematik 

1.L Musik 

1.M Philosophie 

1.N Physik 

1.O Politik-Wirtschaft 

1.P Spanisch 

1.Q Sport 

1.R Werte und Normen 

 

Die oben genannten Fächer B bis R sind mit Ausnahme des Faches Musik in der Variante Erst- und Zweit-
fach studierbar. Die Anlagensystematik gliedert sich dann in Anlage 1.B-R.1. für das Erstfach und Anlage 
1.B-R.2 für das Zweitfach. 
 
Darüber hinaus sind die Fächer Deutsch, Englisch, Geschichte, Mathematik und Politik-Wirtschaft nach den 
Anlagen 1.E.3, 1.F.3, 1.I.3, 1.K.3 sowie 1.O.3 in der Studienvariante Kleine Fakultas studierbar. 
 
Innerhalb der jeweiligen fachspezifischen Anlage sind die Module unterteilt in  
 
 1.A-R.1.1 beziehungsweise 1.B-R.2.1 beziehungsweise 1.B-R.3.1 Pflichtmodule 
 1.A-R.1.2 beziehungsweise 1.B-R.2.2 beziehungsweise 1.B-R.3.2 Wahlpflichtmodule  
 1.A-R.1.3 beziehungsweise 1.B-R.2.3 beziehungsweise 1.B-R.3.3 Wahlmodule 
 1.A-R.1.4 beziehungsweise 1.B-R.2.4 Masterarbeit  

 

Anlage 2: Prüfungsformen 

Anlage 2.1: Definitionen 

Anlage 2.2: Glossar 
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Anlage 1: Fachspezifische Anlagen für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien 
 

Die Abkürzungen uK oder uKA stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 
Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü-
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 
 
1.A Bildungswissenschaften 
 

1.A.1: Erziehungswissenschaft 
 

Anlage 1.A.1.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

EW 1: 
Pädagogisches 
Handeln in der 
Schule (EW 1) 

EW 1.1: 
Vorlesung Schul-
pädagogische Grundlagen 

empfoh-
len im 
1. Se-
mester 

- 1 Studien-
leistung je 
Lehrveran-

staltung 

In EW 1.2 
oder 

EW 1.3: 
K 60 
oder 

HA 15 
oder 

R 
oder 

PR 45 

9 

EW 1.2: 
Seminar Unterrichten im 
Kontext der Lerngruppe 

EW 1.3: 
Seminar Lebens-welten und 
Wissensformen von Schüle-
rinnen und Schülern 

EW 2: Pädagogi-
sche Kontexte  

EW 2.1: 
Seminar Erziehung – 
Grundlagen und Handlungs-
formen  

empfoh-
len im 
2. Se-
mester 

- 1 Studien-
leistung je 
Lehrver-

anstaltung  

In EW 2.1 
oder 

EW 2.2: 
K 60 
oder 

HA 15 
oder 

R 
oder 

PR 45 

9 

EW 2.2: 
Seminar Sozialisation in der 
ausdifferenzierten Gesell-
schaft 

EW 2.3: 
Vorlesung Bildung – norma-
tive Gehalte und personale 
Prozesse  

 

Anlage 1.A.1.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.A.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.A.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master- Kolloquium 
Empfohlen 

im  
4. Semester

mindestens 60 LP sowie 
gegebenenfalls weitere 

Voraussetzungen aus dem 
gewählten Erst- und Zweitfa-

ches entsprechend den 
Anlagen 1.A-R.1.4. bezie-

hungsweise 1.B-R.2.4  

Eine Stu-
dienleis-

tung 
MA  25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.A.2 Psychologie  
 
Anlage 1.A.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Psychologie in 
Erziehung und 
Unterricht 

Vorlesung: Entwick-
lungspsychologie 

empfoh-
len im 2. 

oder 
3. Se-
mester 

- je 1 Studien-
leistung 

in der Vorlesung 
Entwicklungs-
psychologie 

und in beiden 
Seminaren 

K 60 
aus der 

Vorlesung 
Pädago-
gische  

Psychologie 

12 

Vorlesung: Pädagogi-
sche Psychologie 

2 vertiefende Seminare 
zur Pädagogischen 
Psychologie 

 
Anlage 1.A.2.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.A.2.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.A.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 
Empfohlen 

im  
4. Semester

mindestens 60 LP 
sowie gegebenen-

falls weitere Voraus-
setzungen aus dem 
gewählten Erst- und 
Zweitfaches entspre-
chend den Anlagen 
1.A-R.1.4. bezie-
hungsweise 1.B-

R.2.4 

Eine Stu-
dienleistung 

MA  
 

25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.B Biologie 
 
1.B.1 Biologie als Erstfach  
 
Anlage 1.B.1.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Erkenntnistheorie 
Wissenschafts-
theorie und  
–ethik 

Seminar 1: Einführung in 
die Bioethik 

2 

- 1 
 

HA oder SA 
(50%) 

4 
Seminar 2: Wahrnehmen 
Denken und Lernen 

- R und ES 
(50%) 

Forschungs-
methodik und 
fachwissen-
schaftliche Ver-
tiefung 

Seminar: Forschungs-
methodik 

3 - 

- SA oder KO 4 
 
3 

7 
 

9 

Experimentelle Übung 

Didaktischer Teil der  
Forschungsmethodik 

2 

Fachpraktikum Seminar zur Vorbereitung 
auf das Fachpraktikum 
 

Praktikum in der Schule 
(5 Wochen) 

1 und 2 

- - U 

7 

Summe      20 

 
Anlage 1.B.1.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.B.1.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.B.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  3 
4 

Mindestens 60 LP sowie 
gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus 

dem gewählten Zweitfach 
entsprechend den Anla-

gen 1.B-R.2.4 

- MA mit ML 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium.  
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1.B.2 Biologie als Zweitfach  
 
Anlage 1.B.2.1: Pflichtmodule 
 
Für die Kombination mit dem Erstfach Chemie gilt: Studierende mit dem Erstfach Chemie belegen statt der 
Module „Allgemeine Chemie“ (3 LP) sowie „Allgemeine Biochemie“ (3 LP) das Modul „Biochemie der Natur-
stoffe“ im Umfang von 6 LP. 
 

Für die Kombination mit dem Erstfach Chemie oder Physik gilt: Studierende mit den Erstfächern Chemie 
oder Physik belegen statt des Moduls Tier- und Humanphysiologie II (6 LP) das Modul „Pflanzenphysiologie“ 
mit 6 LP. 
 

Für alle andern Fächerkombinationen gilt: Studierende, die nicht das Erstfach Chemie studieren, belegen 
obligatorisch das Modul „Allgemeine Chemie“ sowie das Modul „Allgemeine Biochemie“.  
 

Studierende, die während ihres Bachelorstudiengangs keine Module der Chemie (6 LP) oder der Physik  
(6 LP) absolviert haben, müssen diese Module im Masterstudiengang nachholen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Mikrobiologie I Vorlesung: Mikrobiolo-
gie I 

1 - - uK 60 oder 
uKA 60 

6 

Experimentelle Übung 2 

Allgemeine 
Chemie 

Experimentelle Übung 
zur Allgemeinen Che-
mie 

1 -  
1 

- 3 

Allgemeine Bio-
chemie 

Vorlesung: Allgemeine 
Biochemie 

1 - - uK 60 3 

Tier- und Human-
physiologie II 

Vorlesung: Tier- und 
Humanphysiologie II 

2 - - K 60 
 

oder 
KA 60 

6 

Experimentelle 
Übung 

1 

Pflanzen-physio-
logie 

Vorlesung: Pflanzen-
physiologie 

2 - - K 90 oder 
KA 90 

6 

Experimentelle 
Übung 

1 

Grundlagen der 
Ökologie 

Vorlesung 1: Großle-
bensräume der Erde 

2 - - K 60 6 

Vorlesung 2: 
Grundlagen der Öko-
logie 

- 

Geländepraktikum 1 

Biomathematik / 
Biometrie / Epi-
demiologie 

Vorlesung: Biomathe-
matik / Biometrie / 
Epidemiologie 

2 - - K 120  
oder  

KA 120 

4 

Übungen 1 

Biochemie der 
Naturstoffe 

Vorlesung Biochemie 
der Naturstoffe 
Biologiestudierende 

3 - - K 60  6 

Experimentelle Übun-
gen im Grundprakti-
kum für 
Biologiestudierende 

1 
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Evolution Vorlesung: Evolution 3 - - K 90 oder 
KA 90 

6 

Seminar 1 

Forschungs-
methodik und 
fachwissen-
schaftliche Ver-
tiefung 

Seminar Forschungs-
methodik 

3 

- 

 
- 

SA oder KO 2 

4 
Didaktischer Teil der 
Forschungsmethodik 

- 2 

Summe      45 

 
Anlage 1.B.2.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.B.2.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.B.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  3 
4 

Mindestens 60 LP sowie 
gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus 

dem gewählten Erstfach 
entsprechend den Anla-

gen 1.A-R.1.4  

- MA mit ML 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium. 
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1.C.1 Chemie 
 

Die Abkürzung „SWS“ steht für Semesterwochenstunden. Bei Seminaren (S) und Experimentellen Semina-
ren (EX) können die Studierenden nach Maßgabe der Seminarleitung zur Anwesenheit verpflichtet werden. 
Zulassungsvoraussetzung für EX ist stets die Teilnahme an den zugehörigen Sicherheitsbelehrungen. Über 
Ausnahmen von den Voraussetzungen für die Zulassung zu Experimentellen Seminaren entscheidet die 
Leiterin oder der Leiter der Experimentellen Seminare. 
 

1.C.1 Chemie als Erstfach 
 

Anlage 1.C.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 

die Zulas-
sung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 
zum Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende  
Lehrveranstaltung, 
5 Wochen Schule 2,3 - 

Seminar: 
Regelmäßi-
ge Teilnah-
me, schriftli-
che Ausar-
bei-tungen 

- 

HA (Prak-
tikumsbe-
richt, Re-
flexion) 

7 

FC 3 
Fachdidaktik 
Chemie 3 

Übung/S (4 SWS) 
Kernthemen der  
Sek. II in Theorie 
und Experiment 

1 

-  

Präsenz-, 
Haus- und 

Schul-
übungen 

- V, HA  

8 
S (2 SWS) Didakti-
sche Strukturierung 
von Chemieunter-
richt  

1 

- 

Haus- und 
Präsenz-
übungen 

-  

S (2 SWS) Didak-
tisch reflektierte 
Fachwissenschaft 

1 
-  

Haus- und 
Präsenz-
übungen 

-  

Forschungs-
methodik 

S (2 SWS) Seminar 
zur Forschungs-
methodik  

2 - Haus- und 
Präsenz-
übungen 

- SA 5 

      20 

 
Anlage 1.C.1.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.C.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.C.1.4: Masterarbeit 
 

Das Modul „Masterarbeit“ wird in der Regel im 4. Semester, frühestens nach dem Erwerb von 60 Leistungs-
punkten begonnen. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit mit 
Kolloquium  4  

mindestens 60 LP sowie ge-
gebenenfalls weitere Voraus-
setzungen aus dem gewähl-
ten Zweitfach entsprechend 

den Anlagen 1.B-R.2.4 

eine  
Studien-
leistung  

MA mit 
ML 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium. 
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1.C.2 Chemie als Zweitfach 
 
Anlage 1.C.2.1: Pflichtmodule 
 
Diese Module müssen belegt werden, wenn im Fächerübergreifenden Bachelor-Studiengang die Module 
„Physikalische Chemie 1 für Lehramt + Physikalische Chemie 2 für Lehramt“ belegt wurden: 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung  

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 
zum Praktikum 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fach-
praktikum 

Begleitende  
Lehrveranstaltung, 
5 Wochen Schule 2,3 - 

Seminar: 
Regelmäßige 
Teilnahme, 
schriftliche 
Ausarbei-

tungen 

- 

HA  
(Prakti-
kums-

bericht, 
Reflexion)

7 

FC 3 

Übung/S (4 SWS) 
Kernthemen der 
Sek. II in Theorie 
und Experiment 

1 

- 

Präsenz-, 
Haus- und 

Schul-
übungen 

- V, HA  

8 
S (2 SWS) Didak-
tische Strukturie-
rung von Chemie-
unterricht  

1 

- 

Haus- und 
Präsenz-
übungen 

-  

S (2 SWS) Didak-
tisch reflektierte 
Fachwissenschaft  

1 
- 

Haus- und 
Präsenz-
übungen 

-  

      15 

 
 
Diese Module müssen belegt werden, wenn im Fächerübergreifenden Bachelor-Studiengang die Module 
„Organische Chemie 1+2 für Lehramt“ oder „Anorganische Chemie 1+2 für Lehramt“ belegt wurden: 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für die 
Zulassung zum 

Praktikum 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fach-
praktikum 

Begleitende 
Lehrveranstaltung, 
5 Wochen Schule 2,3 - 

Seminar: 
Regelmäßige 
Teilnahme, 
schriftliche 
Ausarbei-

tungen 

- 

HA  
(Prakti-
kums-

bericht, 
Reflexion)

7 

FC 3 

Übung/S (4 SWS) 
Kernthemen der 
Sek. II in Theorie 
und Experiment 

1 

- 

Präsenz-, 
Haus- und 

Schul-
übungen 

- V, HA  

7 
S (2 SWS) Didak-
tische Strukturie-
rung von Chemie-
unterricht  

1 

- 

Haus- und 
Präsenz-
übungen 

-  

      14 
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Anlage 1.C.2.2: Wahlpflichtmodule 
 
Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 30 LP zu wählen. Bei der Auswahl der Module ist zu 
berücksichtigen, dass die Kombination der Module wie folgt verpflichtend ist: 
 

- „Anorganische Chemie 1“ und „Anorganische Chemie 2 für Lehramt“ sowie „Experimentalphysik“; 
- „Organische Chemie 1“ und „Organische Chemie 2 für Lehramt“; 
- „Physikalische Chemie 1“ und „Physikalische Chemie 2 für Lehramt“; 
 

Die in den Kombinationen aufgeführten Module können nicht einzeln belegt werden. Weitere Module müs-
sen so gewählt werden, dass die Mindestpunktzahl erreicht wird.  
 

Studierende mit dem Erstfach Physik können anstatt des Moduls „Experimentalphysik 1“ andere Module Im 
Umfang von 4 LP belegen. Für die Zulassung zum Praktikum im Modul „Physikalische Chemie 2“ muss der 
Nachweis von Studienleistungen erbracht werden, die zum Modul „Rechenmethoden der Chemie 1“ äquiva-
lent sind. Studierende, die die Voraussetzungen zur Zulassung zu den Experimentellen Seminaren nicht 
erfüllen, können in Ausnahmefällen zugelassen werden. Die Entscheidung über die Zulassung trifft die Leite-
rin oder der Leiter der Experimentellen Seminare.  
 

Zur Berechnung der Gesamtnote werden bei dem Modul "Anorganische Chemie 2 für Lehramt" die Summe 
der Leistungspunkte der Module "Anorganische Chemie 1" und "Anorganische Chemie 2 für Lehramt", bei 
dem Modul "Organische Chemie 2 für Lehramt" die Summe der Leistungspunkte der Module "Organische 
Chemie 1" und "Organische Chemie 2 für Lehramt" sowie bei dem Modul "Physikalische Chemie 2 für Lehr-
amt" die Summe der Leistungspunkte der Module "Physikalische Chemie 1" und "Physikalische Chemie 2 
für Lehramt" heran gezogen. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung zum 
Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Anorganische 
Chemie 1 

Vorlesung (4 SWS) 
Anorganische  
Chemie I 
Übung (1 SWS) 
Anorganische  
Chemie I 

2 
2 

- K180 - - 5 

Anorganische 
Chemie 2  
für Lehramt  

EX+S (6 SWS) An-
organische Chemie I 
für Lehramt 

3 
3 

Abge-
schlossenes 

EX und S aus 
Anorganische 
Chemie 2 für 

Lehramt 

S mit V 
Anorga-
nische 

Chemie I 
EX Anorga-

nische 
Chemie I 

- MP 30 6 

Experimental-
physik 1 

Vorlesung (2 SWS) 
Experimentalphysik I 
Übung (1 SWS) 
Experimentalphysik I 

1 
1 

- K 120 - - 4 

Organische 
Chemie 1 

Vorlesung (4 SWS) 
Organische Chemie I 
Übung (1 SWS) 
Organische Chemie I 

3 
3 

- K180 - - 6 

Organische 
Chemie 2 
für Lehramt  

Vorlesung (2 SWS) 
Organische Chemie II 
EX+S (10 SWS) 
Organische Chemie I  

4 

Abge-
schlossenes 
EX + S aus 
Organische 

Chemie 2 für 
Lehramt 

EX+S 
Organische 
Chemie I 

- K 180 9 
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Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen 
für die Zu-

lassung zum 
Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Physikalische 
Chemie 1  
für Lehramt 

Vorlesung (4 SWS) 
Physikalische  
Chemie I 
Übung (2 SWS) 
Physikalische  
Chemie I 

2 
2 

- K180 - - 7 

Physikalische 
Chemie 2 
für Lehramt 

EX+S (9 SWS) Phy-
sikalische Chemie I 

 

Abgeschlosse-
nes EX+S aus 
Physikalische 
Chemie 2 für 

Lehramt 

EX+S Phy-
sika-lische 
Chemie I 

Abgeschlos-
sene Module 
Allgemeine 

Chemie 1+2, 
Physikalische 

Chemie 1, 
Rechen-

methoden der 
Chemie 1, 

Abgeschlos-
sene EX+S 
aus Analyti-

sche Chemie 
1 + 2 

MP 30 9 

Summe       
30 bzw. 

31 

 
Anlage1.C.2.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.C.2.4: Masterarbeit 
 

Das Modul „Masterarbeit“ wird in der Regel im 4. Semester, frühestens nach dem Erwerb von 60 Leistungs-
punkten begonnen 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit mit 
Kolloquium  4  

mindestens 60 LP 
sowie gegebenenfalls 
weitere Voraussetzun-
gen aus dem gewähl-
ten Erstfach entspre-
chend den Anlagen 

1.A-R.1.4  

eine Stu-
dien-

leistung  
MA mit ML 25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit einem Master-Kolloquium. 
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1.D Darstellendes Spiel 
 
Das Lehrangebot des Faches Darstellendes Spiel wird gemeinsam von folgenden Hochschulen erbracht: 
Hochschule für Bildende Künste Braunschweig (HBK), Hochschulen für Musik, Theater und Medien  
Hannover (HMTMH), Leibniz Universität Hannover (LUH), TU Braunschweig (TU BS) und Stiftung Universi-
tät Hildesheim (U Hi).  
 
Im Verlauf des Studiums sollen sowohl mündliche als auch schriftliche Prüfungsleistungen erbracht werden. 
 
1.D.1 Darstellendes Spiel als Erstfach  
 
Anlage 1.D.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

MM 3 
Gegenwartstheater 
und Theater- 
pädagogik 

Gegenwartstheater im 
kulturellen Prozess  

1.-3.  
 

- 1 Studien-
leistung pro 

Veran-
staltung 

  

HA 15 oder 
K 120  

 
  

8 
 

Interkulturelles Theater 
oder 
Theater und Gender 

Gegenwartstheater im 
theaterpädagogischen 
Kontext 

MM 4 
Fachpraktikum 

Vorbereitendes Seminar 

1.-3. 

- 1 Studien-
leistung 

AA 5000 
 

7 

Fachpraktikum  
(5 Wochen) 

MM 5  
Fachpraktisches 
Experiment 

1 Fachpraktische  
Lehrveranstaltung  
nach Wahl 

1.-3. 
- 1 Studien-

leistung 
PD 5-8  5 

Summe      20 

 
Anlage 1.D.1.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.D.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.D.1.4: Masterarbeit  
 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  

Modul Lehr-
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

MM 7 
Masterarbeit 

Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP 
sowie gegebenen-

falls weitere  
Voraussetzungen 

aus dem gewählten 
Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 

1.B-R.2.4 

- MA 
50 

25 
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1.D Darstellendes Spiel als Zweitfach  
 

Anlage 1.D.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

M 5  
Formen des  
Gegenwarts-
theaters 

Übung  
Aufführungsanalyse 

1.-3. - 1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

HA 10-15  
bei oder in Ab-

sprache mit 
einer/m der 

hauptamtlich 
Lehrenden 
oder K 120  

8 

Seminar Dramenanalyse  

Seminar Ästhetik des 
Gegenwartstheaters 

M 6 
Theorie und 
Praxis der Thea-
terpädagogik 

Seminar  
Orientierungswissen  
Theaterpädagogik 

1.-3. - 1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

R 15 oder  
Ü 15 

(unbenotet) 

5 

Übung Spielleitung 

MM 3 
Gegenwarts-
theater und  
Theater- 
pädagogik 

Gegenwartstheater  
im kulturellen Prozess  

1.-3.  
 

- 1 Studien-
leistung 

pro Veran-
staltung 

HA 15 oder 
K 120 

8 
 

Interkulturelles Theater 
oder 
Theater und Gender 

Gegenwartstheater im 
theaterpädagogischen  
Kontext 

MM 4 
Fachpraktikum 

Vorbereitendes Seminar 

1.-3. 

- 1 Studien-
leistung 

AA 5.000  7 

Fachpraktikum  
(5 Wochen) 

MM 5 
Fachpraktisches 
Experiment 

1 Fachpraktische Lehr-
veranstaltung nach Wahl 1.-3. 

- 1 Studien-
leistung 

PD 5-8  5 

MM 6 
Eigenständige 
künstlerische 
Praxis 

1 Projekt  
(mit max. 3 Prüflingen) 

1.-3. - - TP 15 und  
AA 8-10 (Ge-

wich-tung:  
TP 70% und  

AA 30%) 

12 

Kolloquium 

Summe      45 

 

Anlage 1.D.2.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.D.2.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.D.2.4: Masterarbeit  
 

Modul Lehr-
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

MM 7 
Masterarbeit 

Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP sowie ge-
gebenenfalls weitere Voraus-

setzungen aus dem gewählten 
Erstfach entsprechend den 

Anlagen 1.A-R.1.4  

- MA 
50 

 

25 
 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.E Deutsch 
 

Die Angebote des Faches Deutsch setzen sich zusammen aus Literaturwissenschaft (L 1 - L 5), Sprachwis-
senschaft (S 1 – S 7) und Didaktik (D). Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein 
und derselben Veranstaltung erbracht werden. Die Studierenden wählen in Absprache mit den Lehrenden, in 
welcher Veranstaltung des Moduls sie die jeweilige Leistung erbringen. 
 

1.E.1 Deutsch als Erstfach 
 

Anlage 1.E.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraussetzun-
gen für die Zulas-

sung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

FP  
Fachpraktikum 

Vorbereitung auf das Fach-
praktikum: 
1 Veranstaltung in der  
Literaturdidaktik oder der 
Sprachdidaktik 

1.-3. - - PF 10-20 
oder 

AA 10-15 

7 

Praktikum in der Schule  
(5 Wochen) 

D 2  
Fachdidaktik 

Fachdidaktisches Seminar in 
dem Bereich, in dem die Vor-
bereitung auf das Fachprakti-
kum nicht belegt worden ist 

1.-3.  - 1 Studien-
leistung 

- 5 

Summe      12 

 

Anlage 1.E.1.2: Wahlpflichtmodule 
 

Modul  Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

FV Fachwissen-
schaftliche Ver-
tiefung 

1 Lehrveranstaltung Litera-
turwissenschaft aus den Mo-
dulen L 3 - L 5 

1.-3. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 
oder PR/A 5–
10 oder K 90 
oder PR 20 

oder MP 20–
30 

8 

1 Lehrveranstaltung Sprach-
wissenschaft aus den Modu-
len S 3 - S 7 

Summe      8 

 

Anlage 1.E.1.3: Wahlmodule 
- entfällt- 
 

Anlage 1.E.1.4: Masterarbeit  
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von zwei Fremdsprachen 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis fachbe-
zogener Sprachkenntnisse sowie 

gegebenenfalls weitere Voraussetzun-
gen aus dem gewählten Zweitfach 

entsprechend den Anlagen 1.B-R.2.4

- MA 60-65 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.E.2 Deutsch als Zweitfach  
 

Anlage 1.E.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

FP  
Fachpraktikum 

Vorbereitung auf das  
Fachpraktikum: 
1 Veranstaltung in der 
Literaturdidaktik oder der 
Sprachdidaktik 

1.-3. 
 

- - PF 10-20 oder 
AA 10-15 

7 

Praktikum in der Schule 
(5 Wochen) 

V 
Vertiefung Zweitfach 

D 2: Fachdidaktische 
Lehrveranstaltung in dem 
Bereich, in dem die Vor-
bereitung auf das Fach-
praktikum nicht belegt 
worden ist 1.-3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10–15 
oder MP 20–
30 oder PR/A 
5-10 oder PR 
20 oder K 90 

oder PF 15-25 

8 

1 Lehrveranstaltung Lite-
ratur- oder Sprachwissen-
schaft aus den Modulen L 
3-5 oder S 3 - S 7 

Summe      15 

 

Anlage 1.E.2.2: Wahlpflichtmodule 
 

Im Wahlpflichtbereich müssen drei Module belegt werden, davon mindestens ein literatur- und ein sprach-
wissenschaftliches Modul. Es sind Module zu wählen, die noch nicht während des Studiums des Fächer-
übergreifenden Bachelorstudiengangs studiert worden sind. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

L 3  
Literaturgeschichte 

L 3.1 Literatur bis 1830 
(Vorlesung od. Semi-
nar) ab 3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder  
MP 20-30 oder PR/A 
5–10 oder 
PR 20 

10 

L 3.2 Literatur ab 1830 
(Vorlesung od. Seminar)

L 4  
Medien – Kultur – 
Wissen 

Vorlesung od. Seminar 
ab 3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder  
MP 20-30 oder PR/A 
5–10 oder PR 20 

10 

Seminar 

L 5  
Projekt 

1 - 2 Lehrveranstaltun-
gen ab 3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder  
MP 20-30 oder PR/A 
5–10 oder PR 20 

10 

S 3  
Sprache, Gesell-
schaft und Medien 

Vorlesung od.  
Seminar 

ab 3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder PR/A 
5–10 oder  
K 90 oder PR 20 oder 
MP 20-30 

10 

Seminar 

S 4  
Deutsch in Geschich-
te und Gegenwart 

Vorlesung od.  
Seminar 

ab 3. 

- 1 Studien-
leistung/ 
Modul 

HA 10-15 oder PR/A 
5–10 oder  
K 90 oder PR 20 oder 
MP 20-30 

10 

Seminar 

S 5  
Bedeutung und Ge-
brauch von Sprache 

Vorlesung od.  
Seminar ab 3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder PR/A 
5–10 oder K 90 oder 
PR 20 oder MP 20-30 

10 

Seminar 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

S 6  
Spracherwerb und 
Sprachpsychologie 

Vorlesung od.  
Seminar ab 3. 

- 1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder PR/A 
5–10 oder K 90 oder 
PR 20 oder MP 20-30 

10 

Seminar 

S 7  
Theorie und Praxis 
des Deutschen als 
Fremd-, Zweit- und 
Bildungssprache 

S 7.1  
Theorieseminar 

ab 3. 

Für S 7.2:  
S 7.1 

1 Studien-
leistung 

pro Modul

HA 10-15 oder PR/A 
5–10 oder. K 90 oder 
PR 20 oder MP 20-30 

10 

S 7.2  
Praxisseminar 

Summe      30 

 

Anlage 1.E.2.3: Wahlmodule  
- entfällt- 
 

Anlage 1.E.2.4: Masterarbeit  
 

Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von zwei Fremdsprachen 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis fachbe-
zogener Sprachkenntnisse sowie 

gegebenenfalls weitere Vorausset-
zungen aus dem gewählten Erstfach 
entsprechend den Anlagen 1.A-R.1.4

- MA 60-65 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.E.3 Deutsch als Kleine Fakultas 
 

Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 

Die Angebote des Faches Deutsch setzen sich zusammen aus Literaturwissenschaft (L 1 – L 5), Sprachwis-
senschaft (S 1 – S 7) und Didaktik (D). Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein 
und derselben Veranstaltung erbracht werden. Wenn nicht anders in der fachspezifischen Anlage festgelegt, 
wählen die Studierenden in Absprache mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls sie die je-
weilige Leistung erbringen. 
 

Anlage 1.E.3.1: Pflichtmodule 
 

 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

FP  
Fachpraktikum 

Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum: 1 
Veranstaltung in der 
Literaturdidaktik oder 
der Sprach-didaktik 

Ab 1. 

- - PF 10-20 oder AA 
10-15 

7 

Praktikum in der 
Schule (5 Wochen) 

D2 Fachdidaktik Fachdidaktisches 
Seminar in dem Be-
reich, in dem die 
Vorbereitung auf das 
Fachpraktikum nicht 
belegt worden ist 

Ab 1. 

- 1 Studien-
leistung  

- 5 

FV Fachwissen-
schaftliche  
Vertiefung  

1 Lehrveranstaltung 
Literaturwissenschaft 
aus den Modulen  
L 3 – L 5 

Ab 1. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder K 

90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

8 

1 Lehrveranstaltung 
Sprachwissenschaft 
aus den Modulen  
S 3 – S 7 

Summe      20 
 

 
Anlage 1.E.3.2: Wahlpflichtmodule 
 
Im Wahlpflichtbereich muss ein Modul belegt werden, das noch nicht in der Bachelorphase studiert wurde. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

L 3  
Literatur-
geschichte 

L 3.1 Literatur bis 1830 
(Vorlesung od. Seminar) 

Ab 2. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder 
PR/A 5-10 oder 

PR 20 

10 

L 3.2 Literatur ab 1830 
(Vorlesung od. Seminar) 

L 4  
Medien - Kultur - 
Wissen 

Vorlesung od. Seminar 

Ab 2. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder 
PR/A 5-10 oder 

PR 20 

10 

Seminar 

L 5  
Projekt 

1 – 2 Lehrveran-
staltungen 

Ab 2. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
MP 20-30 oder 
PR/A 5-10 oder 

PR 20 

10 

S 3  Vorlesung od. Seminar Ab 2. - 1 Studien- HA 10-15 oder 10 
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Sprache,  
Gesellschaft 
und Medien 

Seminar leistung pro 
Modul  

PR/A 5-10 oder K 
90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

S 4  
Deutsch in  
Geschichte und 
Gegenwart 

Vorlesung od. Seminar Ab 2. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder K 

90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

10 

Seminar 

S 5  
Bedeutung und 
Gebrauch von 
Sprache 

Vorlesung od. Seminar Ab 2. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder K 

90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

10 

Seminar 

S 6  
Spracherwerb 
und Sprach-
psychologie 

Vorlesung od. Seminar Ab 2. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder K 

90 oder. PR 20 
oder MP 20-30 

10 

Seminar 

S 7  
Theorie und 
Praxis des 
Deutschen als 
Fremd-, Zweit- 
und Bildungs-
sprache 

S 7.1 Theorieseminar 

Ab 2. 

Für S 7.2:  
S 7.1 

1 Studien-
leistung pro 

Modul  

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder K 

90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

10 

S 7.2 Praxisseminar 

Summe      10 

 
Anlage 1.E.3.3: Wahlmodule 
-entfällt- 

 
Anlage 1.E.3.4: Masterarbeit 
 

Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.L.3.4 
geschrieben.  
 

Unabhängig davon setzt die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 bei Studium des 
Zweitfaches Deutsch den Nachweis von einer Fremdsprache voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei 
der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anla-
ge 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt 
an Gymnasien entsprechen. 
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1.F Englisch 
 
1.F.1 Englisch als Erstfach 
 
Anlage 1.F.1.1: Pflichtmodule  
 

Modul „Fachpraktikum“: Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt 
als Teaching Assistant o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus 
der Bearbeitung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 30-minütigen mündlichen Prüfung nach 
Rückkehr. Das Belegen der Veranstaltung „Planung und Analyse von Englischunterricht“ ist für alle Studie-
renden verbindlich. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
Englisch 

DidPA (2 SWS) 
Planung & Analyse von 
Englischunterricht  

1 - 1 Studien-
leistung 

AA 5000 7 

Fachpraktikum an der 
Schule (5 Wochen) 

1 Studien-
leistung 

Advanced  
Methodology 

2 Lehrveranstaltungen 
(je 2 SWS) aus DidA 

2-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 5000 oder  
PR/A 4000 oder  

K/KA 90 oder MP 30 

8 

Advanced  
Studies 

LingA1 oder LingA2 
oder BritA oder  
AmerA 

1 - 1 Studien-
leistung 

HA 5000 oder  
PR/A 4000 oder K 90

oder MP 30 

5 

Summe      20 

 

Anlage 1.F.1.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.F.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.F.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit“ gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von einer weiteren 
Fremdsprache voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorge-
legt wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den 
Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für 
die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem 
Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
 

Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in engli-
scher Sprache erfolgen muss. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis 
fachbezogener Sprachkennt-
nisse, Auslands-aufenthalt 

sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem 

gewählten Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 1.B-R.2.4

- MA 60-70 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.F.2 Englisch als Zweitfach 
 

Anlage 1.F.2.1: Pflichtmodule  
 

Modul „Fachpraktikum“: Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt 
als Teaching Assistant o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus 
der Bearbeitung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 30-minütigen mündlichen Prüfung nach 
Rückkehr. Das Belegen der Veranstaltung „Planung und Analyse von Englischunterricht“ ist für alle Studie-
renden verbindlich. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studienleistung Prüfungs- 
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
Englisch 

DidPA (2 SWS) 
Planung & Analyse 
von Englischunterricht 

1 - 1 Studienleistung AA 5000 7 

Fachpraktikum an der 
Schule (5 Wochen) 

1 Studienleistung

Advanced  
Methodology 

2 Lehrveranstaltungen 
(je 2 SWS) aus DidA 

2-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 5000 oder PR/A 
4000 oder K/KA 90 

oder MP 30 

8 

Intermediate  
and Advanced 
Linguistics 

LingF3 (2 SWS) 1-2 - 1 Studienleistung HA 5000 oder 
PR/AA 4000 oder K 

90 oder MP 30 

15 

LingA1 (2 SWS) 1 Studienleistung

LingA2 (2 SWS) 1 Studienleistung

Focus Module AmerA oder BritA  
oder LingA1 oder 
LingA2 (2 SWS) 

ab 1 - 1 Studienleistung HA 5000 oder PR/A 
4000 oder K 90 

oder MP 30 

5 

Advanced  
Literature and 
Culture 

2 Lehrveranstaltungen 
(je 2 SWS) aus AmerA 
und/oder BritA 

2-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 5000 oder PR/A 
4000 oder K 90 

oder MP 30 

10 

Summe      45 

 

Anlage 1.F.2..2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage1. F.2.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage1. F.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul „Masterarbeit“ gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von einer weiteren 
Fremdsprache voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorge-
legt wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den 
Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für 
die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem 
Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in engli-
scher Sprache erfolgen muss. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis 
fachbezogener Sprachkenntnisse, 
Auslandsaufenhalt, sowie gegebe-
nenfalls weitere Voraussetzungen 
aus dem gewählten Erstfach ent-
sprechend den Anlagen 1.A-R.1.4

 MA 60-70 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.F.3 Englisch als Kleine Fakultas 
 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 
Anlage 1.F.3.1: Pflichtmodule  
Modul „Fachpraktikum“: Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt 
als Teaching Assistant o.ä. als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus 
der Bearbeitung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 30-minütigen mündlichen Prüfung nach 
Rückkehr. Das Belegen der Veranstaltung „Planung und Analyse von Englischunterricht“ ist für alle Studie-
renden verbindlich. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
tungs-
punkte 

Fachpraktikum 
Englisch 

DidPA (2 SWS) 
Planung & Analyse 
von Englischunterricht  

ab 1 - 1 Studien-
leistung 

AA 5000 7 

Fachpraktikum an der  
Schule (5 Wochen) 

1 Studien-
leistung 

Advanced  
Methodology 

2 Lehrveranstaltungen 
(je 2 SWS) aus DidA 

ab 2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 5000 oder 
PR/A 4000 oder  
K 90 oder MP 30 

8 

Advanced  
Studies 

LingA1 oder LingA2 
oder BritA oder AmerA 

1 - 1 Studien-
leistung 

HA 5000 oder 
PR/A 4000 oder 
K 90 oder MP 30 

5 

Focus Elective 2 Lehrveranstaltungen 
(je 2 SWS) aus AmerA, 
BritA und/oder LingA1 
und/oder LingA2 

ab 1 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 5000 oder 
PR/A 4000 oder 
K 90 oder MP 30 

10 

Summe      30 

 
Anlage 1.F.3.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.F.3.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.F.3.4: Masterarbeit  
 

Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.L.3.4 
geschrieben.  
 

Unabhängig davon setzt die Zulassung zum Modul „Masterarbeit“ gemäß § 12 Absatz 3 bei Studium des 
Zweitfaches Englisch den Nachweis von einer weiteren Fremdsprache voraus, soweit der Nachweis nicht 
bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den Anforderungen 
von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang 
Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimona-
tiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausge-
setzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
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1.G Erdkunde 
 

1.G.1 Erdkunde als Erstfach 
 

Anlage 1.G.1.1: Pflichtmodule 
 

Das Modul G.6 muss unter anderem Themenschwerpunkt stehen als das bereits im Fächerübergreifenden 
Bachelorstudiengang studierte Modul G.6. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

G.6 
Übergreifende Themen/ 
Regionale Geographie  

Vorlesung; 
Seminar 

ab 1 - Eine Studienle-
istung  

R oder HA 5 

D.3 
Forschendes Lernen an 
Schule und Hochschule 

Seminar/Übung 
(2 SWS) 

ab 1 - Planung und 
Durchführung 
einer empiri-

schen Erhebung 

MP 30  
oder SA 

  

8 

Übung (2 SWS) 

ab 1 - Planung und 
Durchführung 

einer schulprak-
tischen Übung 

D.4 
Betreutes Fachpraktikum 

Begleitveranstal-
tung zum Fach-
praktikum (2 SWS) 

ab 1 - - 
 

AA 
 

7 

Summe      20 

 
Anlage 1.G.1.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.G.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.G.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit - Em-
pfohlen 
im 4. 

mindestens 60 LP sowie 
gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus 

dem gewählten Zweitfach 
entsprechend den Anla-

gen 1.B-R.2.4 

ML MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.G.2 Erdkunde als Zweitfach  
 

Anlage 1.G.2.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

D.3 
Forschendes Lernen 
an Schule und Hoch-
schule 

Seminar/Übung  
(2 SWS) 

ab 1 - Planung und 
Durchführung 

einer empirischen 
Erhebung 

MP 30 
oder SA 

 

8 

Übung (2 SWS) ab 1 - Planung und 
Durchführung 

einer schulprakti-
schen Übung 

D.4 
Betreutes  
Fachpraktikum 

Begleit-
veranstaltung zum 
Fachpraktikum 
(2 SWS) 

ab 1 - - AA 7 

Summe      15 

 

Anlage 1.G.2.2: Wahlpflichtmodule 
Für Studierende mit dem Zweitfach Erdkunde gelten folgende Regeln für die Auswahl der Wahlpflichtmodule: 
- Es müssen insgesamt 30 LP erworben werden. 
- Aus den beiden Bereichen Physische Geographe (P) und Humangeographie (H) müssen jeweils mindes-

tens 8 LP erworben werden. 
Für die Verteilung der LP auf die einzelnen Module gelten im Weiteren folgende Anforderungen: 
- Ein Modul „Hauptseminar“ muss belegt werden (P.1, H.5 oder H.6). 
- Zwei Module P.9, P.10, H.10 bis H.14 müssen belegt werden. 
- Ein Exkursionsmodul muss belegt werden (P.4, H.7 oder H.8). 
 

Module der Physischen Geographie und Landschaftsökologie 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

P.1 
Hauptseminar der Phy-
sischen Geographie 
und Landschaftsökolo-
gie 

Seminar ab 1 - Eine  
Studien- 
leistung 

R 8 

P.2 
Studienprojekt der Phy-
sischen Geographie 
und Landschaftsökolo-
gie 

Seminar, 
Geländearbeit, 
Übung 

ab 1 - - SA oder AA 16 

P.3 
Geographische  
Informationssysteme B 

Übung GIS B Teil 
1 (Wintersemes-
ter) 

ab 1 - Je eine  
Studienleis-
tung in Teil 1 

und Teil 2 

K (60) oder Ü 
am Ende von 
GIS B Teil 1 

(50%) 

8 

Übung GIS B Teil 
2 (Sommer-
semester) 

ab 2 - K (60) oder Ü 
am Ende von 
GIS B Teil 2 

(50%) 

P.4 
Zweiwöchige  
Exkursion 

Seminar; 
Exkursion 

ab 1 - - R oder AA (un-
benotet) 

10 
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Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

P.6 
Praktische Land-
schaftsanalyse 

Übung/Seminar; 
Praktikum im 
Gelände; Labor-
kurs 

ab 1 - Je eine Stu-
dienleisung im 

Seminar und im 
Gelände-
praktikum 

R im Seminar 
(50%); LÜ im 

Laborkurs 
(50%) 

12 

P.7 
Weiterführende Me-
thoden in der Physi-
schen Geographie I 

Seminar oder 
Übung 

ab 1 - Eine Sudienle-
istungL 

HA oder R 
oder AA 

4 

P.8 
Weiterführende Me-
thoden in der Physi-
schen Geographie II 

Seminar oder 
Übung 

ab 1 - 
 

 

Eine Studienle-
istung 

HA oder R 
oder AA 

4 

P.9 
Angewandte Physi-
sche Geographie und 
Landschaftsökologie 

Seminar oder 
Vorlesung mit 
Übung 

ab 1 - Eine Studienle-
istung 

R oder HA 4 

P.10 
Raumsysteme in der 
Physischen Geogra-
phie 

Seminar oder 
Vorlesung mit 
Übung 

ab 1 - Eine Studienle-
istung 

R oder HA 4 
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Module der Humangeographie 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

H.3 
Studienprojekt Kultur-/ 
Sozialgeographie 

Seminar/Übung  
(3 SWS), Feldstudie 

ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R 8 

H.4 
Studienprojekt Wirt-
schaftsgeographie 

Seminar/Übung  
(3 SWS), Feldstudie 

ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R 8 

H.5 
Hauptseminar Kultur-/ 
Sozialgeographie 

Lektürekurs  
(2 SWS, Sommer-
semester);  
Seminar  
(2 SWS, Winter-
semester) 

ab 1 - Eine Studien-
leistung im Lek-
türekurs; eine 

Studienleistung im 
Seminar 

R 10 

H.6 
Hauptseminar Wirt-
schaftsgeographie 

Lektürekurs (2 SWS,
Sommersemester); 
Seminar (2 SWS, 
Wintersemester) 

ab 1 - Eine Studien-
leistung  

im Lektürekurs;  
eine SL im Seminar 

R 10 

H.7 
Einwöchige Exkursion 
in der Kultur-/ 
Sozialgeographie 

Seminar (1 SWS); 
Exkursion 

ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R oder 
AA (un-
benotet) 

5 

H.8 
Einwöchige Exkursion 
in der Wirtschafts-
geographie 

Seminar (1 SWS); 
Exkursion 

ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R oder 
AA (un-
benotet) 

5 

H.10 
Strukturen/Prozesse 
in der Kultur-/ 
Sozialgeographie A 

Seminar (2 SWS) ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R oder 
HA 

4 

H.11 
Strukturen/Prozesse  
in der Kultur-/ 
Sozialgeographie B 

Seminar (2 SWS) ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R oder 
HA 

4 

H.12 
Strukturen/Prozesse 
in der Wirtschafts-
geographie 

Vorlesung (2 SWS) ab 1 - - K 60 4 

H.13 
Angewandte Wirt-
schaftsgeographie A 

Seminar (2 SWS) ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R oder 
HA 

4 

H.14 
Angewandte Wirt-
schaftsgeographie B 

Seminar (2 SWS) ab 1 - Eine Studien-
leistung 

R oder 
HA 

4 

 

Anlage 1.G.2.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.G.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit - Em-
pfohlen 
im 4. 

mindestens 60 LP sowie gegebenen-
falls weitere Voraussetzungen aus dem 
gewählten Erstfach entsprechend den 

Anlagen 1.A-R.1.4 

ML MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.H Evangelische Religion 
 
1.H.1 Evangelische Religion als Erstfach 
 

Anlage 1.H.1.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungs-
modul 7 
Fachwissen-
schaftliche Diffe-
renzierung 

VM 7a Biblische Hermeneutik 
und 

3 - 1 Studien-
leistung 

R 45-60 6 

VM 7b Kernprobleme der 
Systematischen Theologie 
und Ethik 
oder 
VM 7c Christliche Motive in 
der Kultur(geschichte) – Phä-
nomenologie und Hermeneu-
tik 

Aufbaumodul 6 
Fachdidaktische 
Differenzierung 

AM 6a Weiterentwicklung 
didaktischer Konzepte und 
Entwürfe 

1 - 1 Studien-
leistung 

MP 30 7 

AM 6b Ausgewählte Theorie- 
und Forschungsansätze in 
der Religionspädagogik 

Aufbaumodul 7 
Fachpraktikum 

Vorbereitende Lehr-
veranstaltung: Analyse und 
Planung von Religionsunter-
richt 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

AA 10-12 7 

Fachpraktikum (5 Wochen) 

Summe      20 

 

Anlage 1.H.1.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 

Anlage H.1.3: Wahlmodule  
- entfällt - 
 

Anlage 1.H.1.4: Masterarbeit 
Zulassungsvoraussetzung zu dem Modul Masterarbeit ist der Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbe-
zogener Lateinkenntnisse sowie der Nachweis des Graecums beziehungsweise fachbezogener Griechisch-
kenntnisse oder des Hebraicums beziehungsweise fachbezogener Hebräischkenntnisse. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-setzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 60 LP, Nachweis von La-
tein- und Griechisch- oder 

Hebräisch-kenntnissen 
sowie gegebenenfalls 

weitere Voraussetzungen 
aus dem gewählten Zweit-

fach entsprechend den 
Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Studien-
leistung  

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.H.2 Evangelische Religion als Zweitfach 
 

Anlage 1.H.2.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungs-
modul 7 
Fachwissen-
schaftliche Diffe-
renzierung 

VM 7a Biblische Hermeneutik 3 - 1 Studien-
leistung 

HA 10-12 12 

VM 7b Kernprobleme der Systema-
tischen Theologie und Ethik 

VM 7c Veranstaltung: Christliche 
Motive in der Kultur(geschichte) – 
Phänomenologie und Hermeneutik 

Aufbaumodul 3 
Theologie im 
Kontext III:  
Theologie inter-
disziplinär 

AM 3a Theologie im Dialog  
mit anderen Wissenschaften und 
Weltanschauungen 

3 - 1 Studien-
leistung 

R 45-60 6 

AM 3b Religionspädagogik im  
fächerübergreifenden und weltan-
schaulichen Dialog 

Aufbaumodul 4 
Perspektiven 
theologischer 
Wissenschaft 

AM 4a Ausgewählte Theorie- und 
Forschungsansätze in der Theologie

2-4 - 1 Studien-
leistung 

PR 20 6 

AM 4b Forschungslernprojekt 

Aufbaumodul 5 
Berufskompetenz 

AM 2c Ökumenisches und interreli-
giöses Lernen in religionspädagogi-
schen Handlungsfeldern 

1 - 1 Studien-
leistung 

MP 30 7 

VM 6b Beruf: Religionspädagoge/in -
arbeiten an einem Selbstkonzept 

Aufbaumodul 6 
Fachdidaktische 
Differenzierung 

AM 6a Weiterentwicklung didakti-
scher Konzepte und Entwürfe 

2 - 1 Studien-
leistung 

MP 30 7 

AM 6b Ausgewählte Theorie- und 
Forschungsansätze in der Religi-
onspädagogik 

Aufbaumodul 7 
Fachpraktikum 

Vorbereitende Lehrveranstaltung: 
Analyse und Planung von Religions-
unterricht 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

AA 10-12 7 

Fachpraktikum (5 Wochen) 

Summe      45 

 

Anlage 1.H.2.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 

Anlage H.2.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 

Anlage H.2.4: Masterarbeit 
Zulassungsvoraussetzung zu dem Modul Masterarbeit ist der Nachweis des Kleinen Latinums oder fachbe-
zogener Lateinkenntnisse sowie der Nachweis des Graecums beziehungsweise fachbezogener Griechisch-
kenntnisse oder des Hebraicums beziehungsweise fachbezogener Hebräischkenntnisse. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für die Zu-
lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master- 
Kolloquium 

4 Mindestens 60 LP, Nachweis von 
Latein- und Griechisch- oder Hebrä-
ischkenntnissen sowie gegebenen-
falls weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.1.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.I Geschichte 
 

BM = Basismodul 
VT = Vertiefungsmodul 
 

1.I.1 Geschichte als Erstfach  
 

Anlage 1.I.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Fachdidaktisches 
Seminar 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung im 
Seminar 

PF 20 7 

Praktikum 5 Wochen 

Geschichts-
wissenschaftliche 
Vertiefung 

Seminar Ab 1. - 1 Studien-
leistung  

HA 15-20 oder  
MP 20 oder PF 20 

5 

Summe      12 
 
Anlage 1.I.1.2: Wahlpflichtmodule 
 

Ein Vertiefungsmodul ist zu belegen. Das gewählte VT-Modul darf nicht bereits im Fächerübergreifenden 
Bachelorstudiengang studiert worden sein. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien 
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs-
punkte 

VT Global-
geschichte 
MA LG 

Vorlesung oder  
Seminar 1.-3. 

- 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 20 

8 

Seminar 

VT Gesellschafts-
geschichte 
MA LG 

Vorlesung oder  
Seminar 

1.-3. 

- 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 15-20 
oder 

MP 20 

8 

Vorlesung oder  
Seminar 

VT Kultur-
geschichte 
MA LG 

Vorlesung oder  
Seminar 

1.-3. - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 15-20 
oder MP 20  
oder PR 20 

8 

Vorlesung oder  
Seminar 

VT Regionen-
geschichte 
MA LG 

Vorlesung oder  
Seminar 

1.-3. - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 15-20 
oder MP 20  
oder PR 20 

8 

Vorlesung oder  
Seminar 

VT Medien/  
Öffentlichkeit/ 
Geschichtskultur 
MA LG 

Vorlesung oder  
Seminar 

1.-3. - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

HA 15-20 oder  
MP 20 oder PR 20 

oder K 90 

8 

Seminar 

Summe      8 
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Anlage 1.I.1.3: Wahlmodule 
- entfällt- 
 

Anlage 1.I.1.4: Masterarbeit 
 

Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Latinums (siehe In-
formation der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie den Nachweis einer neueren Fremdsprache 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP, Nachweis fach-
bezogener Sprachkenntnisse sowie 
gegebenenfalls weitere Vorausset-
zungen aus dem gewählten Zweit-

fach entsprechend den Anlagen 
1.B-R.2.4  

 MA 60-65 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.I.2 Geschichte als Zweitfach 
 
Anlage 1.I.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Praxismodul 
MA LG 

1-2 Veranstaltungen Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

PR 20 oder 
MP 20 oder  

PF 20 

8 

Fachpraktikum Fachdidaktisches 
Seminar 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung im 
Seminar  

PF 20 7 

Praktikum 5 Wochen 

Summe      15 

 
Anlage 1.I.2.2: Wahlpflichtmodule 
 

Im Wahlpflichtbereich müssen drei Module belegt werden.  
Es muss das Basismodul studiert werden, das im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang noch nicht 
belegt wurde, also entweder „BM Alte Geschichte“ oder „BM Mittelalter“.  
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

BM Alte Ge-
schichte 

Vorlesung* oder 
Übung 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

K 90 oder  
MP 20 

10 

Seminar mit Tutorium 

BM Mittelalter Vorlesung* oder 
Übung 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

K 90 oder  
MP 20 

10 

Seminar mit Tutorium 

 

* In Absprache mit der oder dem Modulverantwortlichen kann in begründeten Ausnahmefällen alternativ ein weiteres 
Seminar belegt werden. 
 

Sollten beide BM-Module bereits in der Bachelorphase nachgewiesen worden sein, so sind drei VT-Module 
zu absolvieren. Das gewählte VT-Modul darf nicht bereits im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang 
studiert worden sein. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

VT 
Global-
geschichte 

Vorlesung oder  
Seminar  

1.-3. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 

20 

10 

Seminar 

VT 
Gesellschafts-
geschichte 

Vorlesung oder  
Seminar  

1.-3. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder 

10 

Seminar 

VT Kultur-
geschichte 

Vorlesung oder  
Seminar  

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder PR 

20 

10 

Seminar 
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Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

VT Regionen-
geschichte 

Vorlesung oder  
Seminar  

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder 

PR 20 

10 

Seminar 

VT Medien/  
Öffentlichkeit/ 
Geschichtskultur 

Vorlesung oder  
Seminar  

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 

Lehrveranstal-
tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder  

PR 20 oder K 90 

10 

Seminar 

Summe      30 

 

Anlage 1.I.2.3: Wahlmodule 
- entfällt -  
 
Anlage 1.I.2.4: Masterarbeit 
 

Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Latinums (siehe In-
formation der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie den Nachweis einer neueren Fremdsprache 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der 
Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die 
Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP, Nachweis 
fachbezogener Sprach-

kenntnisse sowie gegebe-
nenfalls weitere Vorausset-
zungen aus dem gewählten 
Erstfach entsprechend den 

Anlagen 1.A-R.1.4 

- MA 60-65 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.I.3 Geschichte als Kleine Fakultas  
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 

 

Anlage 1.I.3.1: Pflichtmodule 
 

 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Fachdidaktisches 
Seminar 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung im SE 

PF 20 7 

Praktikum 5 Wochen 

Geschichts-
wissenschaftliche 
Vertiefung 

Seminar Ab 1. - 1 Studien-
leistung  

HA 15-20 
oder MP 20 
oder PF 20 

5 

Summe      12 

 
Anlage 1.I.3.2: Wahlpflichtmodule 
Es muss ein Vertiefungsmodul belegt werden.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen 
für die Zu-
lassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

VT  
Globalgeschichte 
MA LG 

Vorlesung oder 

Seminar 
Ab 2. - 1 Studienleistung

pro Lehrveranstal-
tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder  

PR 20 

8 

Seminar 

VT  
Gesellschaftsgeschichte 
MA LG 

Vorlesung oder 
Seminar 

Ab 2. - 1 Studienleistung
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 oder 
MP 20  

8 

Seminar 

VT  
Kulturgeschichte 
MA LG 

Vorlesung oder 
Seminar 

Ab 2. - 1 Studienleistung
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder  

PR 20 

8 

Seminar 

VT Regionengeschichte 
MA LG 

Vorlesung oder 
Seminar 

Ab 2. - 1 Studienleistung
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder  

PR 20 

8 

Seminar 

VT 
Medien/ Öffentlichkeit/ 
Geschichtskultur 
MA LG 

Vorlesung oder 
Seminar 

Ab 2. - 1 Studienleistung
pro Lehrveranstal-

tung 

HA 15-20 oder 
MP 20 oder  
PR 20 oder  

K 90 

8 

Seminar 

Summe      8 

 

Anlage 1.I.3.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 

Anlage 1.I.3.4: Masterarbeit 
 

Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.L.3.4 
geschrieben. 
 

Unabhängig davon setzt die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 den Nachweis fach-
bezogener Lateinkenntnisse (siehe Information der Leibniz School of Education zum Latinum) voraus, so-
weit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis 
muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für 
den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
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1.J Katholische Religion 
 

1.J.1 Katholische Religion als Erstfach 
 

Anlage 1.J.1.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Vorbereitende 
Lehrveranstaltung 

2 - - AA 10-12 7 

Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

Vertiefungsmodul 8: 
Fachdidaktische  
Differenzierung 

VM 8a Didaktik des 
Religions-
unterrichts 

1-2 - Referat oder 
kleinere schrift-
liche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

8 

VM 8b Methodik 
des Religions-
unterrichts 

Referat oder 
kleinere schrift-
liche Leistung 

Aufbaumodul 7 
Theologie im Kontext VII: 
Wissenschaftstheorie der 
Theologie 

AM 7 Wissen-
schaftstheorie der 
Theologie 

3 - - PR 45 5 

Summe      20 

 

Anlage1. J.1.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 

Anlage 1.J.1.3: Wahlmodule  
- entfällt - 
 

Anlage 1.J.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Kleinen Latinums 
(siehe Information der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie des Graecums oder des Hebraicums 
beziehungsweise fachbezogener Latein- und Griechisch- oder Hebräischkenntnisse voraus, soweit der 
Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den 
Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Mas-
terstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 Mindestens 60 LP, 
Nachweis von Latein- 
und Griechisch- oder 

Hebräischkenntnissen 
sowie gegebenenfalls 

weitere Voraussetzungen 
aus dem gewählten 

Zweitfach entsprechend 
den Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.J.2 Katholische Religion als Zweitfach 
 
Anlage 1.J.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Vorbereitende  
Lehrveranstaltung 

2 - - AA 10-12 7 

Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

Vertiefungsmodul 8: 
Fachdidaktische  
Differenzierung 

VM 8a Didaktik des 
Religionsunterrichts 

1-2 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

8 

VM 8b Methodik des 
Religionsunterrichts 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Summe      15 

 
Anlage 1.J.2.2: Wahlpflichtmodule 
Es sind Module im Umfang von 30 LP zu wählen, die im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang nicht 
gewählt worden sind. Das Vertiefungsmodul 5 (Kategorien systematisch-theologischen Denkens: Dogmatik) 
und das Aufbaumodul 2 (Theologie im Kontext II: Christentum in Geschichte und Gegenwart) sind Pflicht-
module, soweit sie nicht im Bachelor absolviert worden sind. In diesem Fall ist der Nachweis über die ent-
sprechenden Leistungspunkte vorzulegen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4: 
Kategorien systema-
tisch-theologischen 
Denkens: Moral-
theologie/ Christliche 
Sozialwissenschaften 

VM 4a Glaube und 
sittliches Handeln 

1-2 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

- 6 

VM 4b Kirche und 
Gesellschaft 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

Vertiefungsmodul 5: 
Kategorien systema-
tisch-theologischen 
Denkens: Dogmatik 

VM 5a Theologische 
Anthropologie 

1 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

6 

VM 5b Christologie/ 
Soteriologie 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Vertiefungsmodul 7: 
Fachwissenschaftliche 
Differenzierung 

VM 7a Biblische  
Hermeneutik 

2-3 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

HA 10-12 10 

VM 7b Schöpfungs-
lehre – Eschatologie 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 46 

 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Aufbaumodul 1: 
Theologie im Kontext I: 
Christentum und  
Religionen 

AM 1a Das frühe 
Christentum im  
Kontext seiner Zeit 

2 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

9 

AM 1b Theologie  
der Religionen 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

AM 1c Christentum 
und Weltreligionen  
in religionspäda-
gogischen Hand-
lungsfeldern 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 2: 
Theologie im Kontext II: 
Christentum in Ge-
schichte und Gegen-
wart 

AM 2a Brennpunkte 
der Kirchengeschich-
te 

3-4 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

- 9 

AM 2b Ethik – ver-
antwortete Gestal-
tung des persönli-
chen, sozialen und 
gesellschaftlichen 
Lebens 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

AM 2c Kirche und 
Recht 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

- 

Aufbaumodul 3: 
Theologie im Kontext III: 
Christentum und Kultur 

AM 3a Kirche und 
Sakramente/Liturgie 

2 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

6 

AM 3b Ästhetik und 
Religion/ Liturgische 
Bildung 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 4: 
Theologie im Kontext IV: 
Religion und Religiosi-
tät im gesellschaftlichen
Kontext 

AM 4a Religionsphi-
losophie/ Religions-
kritik 

3-4 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

6 

AM 4b Religion in 
biographischer Sozi-
alisation 

Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im Kontext V:
Ökumenische  
Theologie 

AM 5 Ökumenische 
Theologie - konfes-
sionell-kooperatives 
Modul 

3 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

3 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im Kontext VI: 
Theologie interdiszipli-
när 

AM 6 Veranstaltung: 
Theologie im Kontext 
der Wissenschaften - 
interdisziplinäres 
Modul 

4 - Referat oder 
kleinere 

schriftliche 
Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

3 

Summe      30 
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Anlage 1.J.2.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.J.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis des Kleinen Latinums 
(siehe Information der Leibniz School of Education zum Latinum) sowie des Graecums oder des Hebraicums 
beziehungsweise fachbezogener Latein- und Griechisch- oder Hebräischkenntnisse voraus, soweit der 
Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. Der Nachweis muss den 
Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den Zugang und die Zulassung für den Mas-
terstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 Mindestens 60 LP, Nach-
weis von Latein- und Grie-
chisch- oder Hebräisch-
kenntnissen sowie gege-

benenfalls weitere Voraus-
setzungen aus dem ge-

wählten Erstfach entspre-
chend den Anlagen  

1.A-R.1.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.K Mathematik 
 

A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 

Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten.  

Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemesse-

nen Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
1.K.1.1 Mathematik als Erstfach 
 

Anlage K.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende  
Lehrveranstaltung 

2 oder 3 - Eine Leistung 
gemäß § 14(2) 

AA 7 

Schulpraktikum  

Fachdidaktik 
Mathematik 

Fachdidaktische  
Veranstaltungen im 
Umfang von mindes-
tens 8 LP 

 
1 und 2 

- 
Ü, SL,PF oder 
R pro Veran-

staltung 

MP, PF, HA 
oder K pro 

Veranstaltung 

8 

Fachwissen-
schaftliche 
Vertiefung 

Es ist eine Veranstal-
tung im Umfang von 
mindestens 5 LP zu 
wählen, geeignet sind 
zum Beispiel  
Stochastik für Lehr-
amtskandidaten oder  
Mathematik für Physiker 
I oder II. Darüber hin-
aus können dem Modul 
im Vorlesungsverzeich-
nis weitere geeignete 
Lehrveranstaltungen 
zugeordnet werden. 

Ab 1 - Ü, SL oder R M oder K 5 
 

Summe      20 

 

Anlage 1.K.1.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.K.1.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.K.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60. LP sowie gegebe-
nenfalls weitere Voraussetzungen 

aus dem gewählten Zweitfach 
entsprechend den Anlagen  

1.B-R.2.4  

V MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 49 

1.K.2 Mathematik als Zweitfach 
 

Anlage 1.K.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende  
Lehrveranstaltung 

2 oder 3 - Eine Leistung 
gemäß § 14(2)

AA 7 

Schulpraktikum  

Fachdidaktik 
Mathematik 

Fachdidaktische  
Veranstaltungen im 
Umfang von mindes-
tens 8 LP 

1 und 2 - 
Ü, SL,PF oder 
R pro Veran-

staltung 

MP, PF, HA 
oder K pro 

Veranstaltung 

8 

Stochastische 
Methoden 

Mathematische 
Stochastik I 
Übung Math. Stoch. 

2 - Ü K 10 

Summe      25 

 

Anlage 1.K.2.2: Wahlpflichtmodule 
 

Anlage 1.K.2.2.a: Fortgeschrittene Mathematische Methoden 
Es ist eines der Module Fortgeschrittene Mathematische Methoden A oder B zu wählen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fortgeschrittene 
Mathematische 
Methoden A 

Eine der Vorlesungen, Ana-
lysis III oder Diskrete Ma-
thematik.   
Weitere Veranstaltungen 
können dem Modul im  
Veranstaltungskatalog  
zugeordnet werden 

Ab 1 - Ü K oder MP 10 

Fortgeschrittene 
Mathematische 
Methoden B 

Eine der Vorlesungen  
Numerische Mathematik II 
oder Mathematische 
Stochastik II. Weitere 
Veranstaltungen können 
dem Modul im Veranstal-
tungskatalog zugeordnet 
werden 

Ab 1 - - K oder MP 10 

Summe      10 
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Anlage 1.K.2.2.b Vertiefung 
Es ist eines der beiden Module zu absolvieren. Sofern das Modul „Algebra I“ im Fächerübergreifenden 
Bachelorstudiengang noch nicht absolviert wurde, ist dies verpflichtend zu belegen. Andernfalls ist das 
Modul „Algorithmische Mathematik“ zu absolvieren.  

 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Algebra I Algebra I 
Übung Algebra I 

3 - Ü K oder MP  10 

Algorithmische 
Mathematik 

Algorithmische Mathematik 
Übung Algorithmische Ma-
thematik 

Ab 1 - Ü K oder MP 10 

Summe      10 

 
Anlage 1.K.2.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.K.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-mester ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP sowie 
gegebenenfalls weitere Vo-

raussetzungen aus dem 
gewählten Erstfach entspre-

chend den Anlagen 1.A-R.1.4

V MA 25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.K.3 Mathematik als Kleine Fakultas 

 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 

Anlage 1.K.3.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende  
Lehrveranstaltung 

2 oder 3 - Eine Leistung 
gemäß § 14(2)

AA 7 

Schulpraktikum  

Fachdidaktik 
Mathematik 

Fachdidaktische  
Veranstaltungen im 
Umfang von mindes-
tens 8 LP 

 
1 und 2 

- 
Ü, PF,SL oder 
R pro Veran-

staltung 

MP, PF, HA 
oder K pro 
Veranstal-

tung 

8 

Stochastische 
Methoden 

Mathematische 
Stochastik I 
Übung Math. Stoch. 

2 - Ü K 10 

Fortgeschrittene 
Mathematik 

Funktionentheorie I  
für Lehramt, weitere 
Veranstaltungen 
können dem Modul 
im Veranstaltungska-
talog zugewiesen 
werden 

Ab 1 - Ü K oder MP 5 

Summe      30 

 

Anlage 1.K.3.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.K.3.3: Wahlmodule  
-entfällt - 
 
Anlage 1.K.3.4: Masterarbeit  
 
Die Masterarbeit wird bei der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach der Anlage 
1.L.3.4 geschrieben. 
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1.L Musik 
 

1.L.1 Musik als Erstfach 
 

Anlage 1.L.1.1: Pflichtmodule 

 

Für das Vertiefungsfach im Modul „Schulmusikpraktisch angewandtes Vertiefungsfach“ findet die Auswahl 
an Vertiefungsfächern und -veranstaltungen nach Maßgabe der gültigen Studienordnung und des aktuellen 
Vorlesungsverzeichnisses statt. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
tungs-
punkte 

Musikwissenschaft/ 
Musikpädagogik 1 

Musikpädagogik I  
(2 SWS) 

1. und 2. - SA/Ü 
R 

HA 
15-20 Seiten 

 
2 

 
 

4 Musikwissenschaft I 
(2 SWS) 

1. und 2. - SA /Ü 
R 

 
2 

Musikwissenschaft/ 
Musikpädagogik 2 

Musikpädagogik II 
(2 SWS) 

3. - SA Ü 
R 

PR  
2 

 
 

4 Musikwissenschaft II 
(2 SWS) 

3. - SA /Ü 
R 

 
2 

Schulmusik- 
praktisch 
angewandtes 
Vertiefungsfach 

Vertiefungsfach 1. und 2. -  
1 

K oder MP oder 
R oder HA oder 
AA (Ausarbei-
tung in Form 
eines Projektbe-
richts) oder PR 
oder SA oder MK 

 
3 

 
 
 

5 
Musikpädagogik, 
Teachertraining 
(2 SWS) 

1. und 2. Vertiefungsfach  
SA  

 
2 

Fachpraktikum Vorbereitungssemi-
nar 
(2 SWS) 

1. - SA AA (Ausarbeitung 
in Form eines 
Praktikums-
berichts  
ca. 5000 Wörter) 

 
2 

 
7 

Schulpraktikum 
(5 Wochen) 

2. und 3. Vorbereitungs-
seminar 

1 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.L.1.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.L.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.L.1.4: Masterarbeit  
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-
Kolloquium 

(2 SWS) 

4. mindestens 60 LP sowie ge-
gebenenfalls weitere Voraus-

setzungen aus dem gewählten 
Zweitfach entsprechend den 

Anlagen 1.B-R.2.4 

1 MA  25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
 

1.L.2 Musik als Zweitfach 
 

Das Fach Musik kann nur als Erstfach studiert werden, da im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang 
der Leibniz Universität das Fach Musik nur als Erstfach angeboten wird. 
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1.L.3 Musik als Erstfach mit dem Zweitfach als Kleine Fakultas 
 
Anlage 1.L.3.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
tungs-
punkte 

Musikwissenschaft/ 
Musikpädagogik I 

Seminar Musikwissen-
schaft  
(2 SWS) 

1. und 2. - 1 
PR 

 
HA 15-20 

Seiten 
oder MM 

3 

5 
Seminar Musikpädagogik 
(2 SWS) 

1 
PR 

2 

Musikpädagogik/ 
Musikwissenschaft II 

Seminar  
Musikpädagogik  
(2 SWS) 

1. und 2. - 1 
R 

 
MM 

oder HA 
15-20 Sei-

ten 

3 

5 
Seminar 
Musikwissenschaft II  
(2 SWS) 

1 
R 2 

Fachpraktikum Vorbereitungsseminar  
(2 SWS) 

3. - 1 AA (Aus-
arbeitung 
in Form 
eines  
Prakti-
kums-

berichts  
ca. 5.000 
Wörter) 

2 

7 

Schulpraktikum  
(5 Wochen) 

1 
Vorbe-

reitungs-
seminar 

5 

Künstlerischer 
Schwerpunkt/ 
musikpädagogische 
angewandte Instru-
mentalausbildung 

Einzelunterricht  
(Instrument oder Gesang –
weitergeführt aus dem  
Bachelorstudiengang) 
schulpraktisch orientiert 
(1+1SWS, 60 min.) 

1. und 4. - 1  
PK ggf. mit 

ME  
(Kombina-

tions-
prüfung) 

6 

10 
Schulpraktisches Musi-
zieren - Gruppenunter-
richt Gitarre (1+1 SWS) 
oder Einzelunterricht 
Klavier (1/2 + ½ SWS) 

1 

4 

Summe      27 
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Anlage 1.L.3.2: Wahlpflichtmodule 
Aus drei Modulen müssen zwei ausgewählt werden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Schwerpunkt  
Klassenmusizieren 
und schulpraktisches 
Arrangieren 

Seminar zum Schulprak-
tischen Arrangieren – 
praktisch angewandter 
Theorieunterricht 
(2 SWS) 

1. und 3. - 

1 

PR einer SA 
oder PR 

eines Schul-
projekts 

2 

4 
2 

Studienbegleitendes 
Schulprojekt (2 SWS) 

1 

Schwerpunkt  
Chorleitung  
(Chor, Jazzchor) 

Chor, Pop- oder Jazz-
chor (2 SWS) 

2. und 3. - 
1 

PR (musik-
praktisch mit 

Schul- 
ensemble) 
oder SA 

(Lerntage-
buch im 

Portfoliostil) 

2 

4 
Chor, Jazzchor –  
schulisch orientiert 
(2 SWS) 1 

2 

Schwerpunkt  
Ensembleleitung 
(Orchester,  
Bigband/Combo) 

Orchester, Bigband/ 
Combo (2 SWS) 

2. und 3. - 
1 

PR (musik-
praktisch mit 

Schulen-
semble) 
oder SA 

(Lerntage-
buch im 

Portfoliostil) 

2 

4 
Orchester, Bigband/ 
Combo - schulisch 
orientiert (2 SWS) 1 

2 

Summe      8 

 
Anlage 1.L.3.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.L.3.4: Masterarbeit  
 

In der Studienvariante Kleine Fakultas wird die Masterarbeit immer im Erstfach Musik geschrieben werden. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 
(2 SWS) 

4. Mindestens 60 LP 
sowie gegebenen-

falls weitere  
Voraussetzungen 

aus dem gewählten 
Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 

1.B-R.3.4 

1 MA  25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.M Philosophie 

 
1.M.1 Philosophie als Erstfach 
 

Anlage 1.M.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Übersichtsmodul 
zur Theoretischen 
Philosophie und  
Praktischen  
Philosophie 

2 Seminare 1 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

8 

Fachpraktikum Praktikum (5 Wochen) 
und begleitendes  
Seminar 

3 - 1 Studien-
leistung 

AA 8 7 

Klassische Texte 
der Philosophie 

1 Seminar  
(Lektürekurs) 

2 - 1 Studien-
leistung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.M.1.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.M.1.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.M.1.4: Masterarbeit 
Für die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit sind Sprachkenntnisse erforderlich, die ein angemesse-
nes Arbeiten mit den jeweiligen Quellen ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Themen aus der antiken oder 
mittelalterlichen Philosophie (Griechisch- beziehungsweise Lateinkenntnisse) als auch für solche der neu-
zeitlichen oder modernen Philosophie (Englisch- beziehungsweise Französischkenntnisse etc.). Der Nach-
weis ist durch das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der erfolgreichen Teilnahme an entspre-
chenden Sprachkursen zu erbringen. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nach-
weis fachbezogener 

Sprachkenntnisse sowie 
gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus 

dem gewählten Zweitfach 
entsprechend den  
Anlagen 1.B-R.2.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.M.2 Philosophie als Zweitfach 
 

Anlage 1.M.2.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Geschichte der 
Philosophie II 

Aus zwei der Epochen 
Antike, Mittelalter, 
Neuzeit und Moderne 
jeweils ein Seminar 

1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 12-15 
oder ES 12-

15 oder 
MP 20 

10 

Klassische Texte 
der Philosophie 

2 Seminare (Lektüre-
kurse) 

2-3 oder 
3-4 

Erfolgreiche 
Teilnahme an 
dem Modul 

Gesch. d. Phil. 
II 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 12-15 
oder ES 12-

15 oder 
MP 20 

10 

Übersichtsmodul 
zur Theoretisch-
en Philosophie 
und Praktischen 
Philosophie 

2 Seminare 1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

8 

Fachpraktikum Praktikum (5 Wochen) 
und begleitendes Se-
minar 

3 - 1 Studien-
leistung 

AA 8 7 

Summe      35 

 

Anlage 1.M.2.2: Wahlpflichtmodule  
 

Es ist eines der folgenden Wahlpflichtmodule zu wählen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Rhetorik, Spra-
che und Kommu-
nikation 

2 Seminare 
oder 
1 Vorlesung und 
1 Seminar 

1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

10 

Vertiefungsmodul 
zu einem syste-
matischen 
Schwerpunkt 

2 Seminare 
oder 
1 Vorlesung und 
1 Seminar 

3-4 Erfolgreiche 
Teilnahme an 

dem Über-
sichtsmodul 

und dem Modul 
Gesch. d. Phil. 

II 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

10 

Vertiefungsmodul 
zu einem histori-
schen Schwer-
punkt 

2 Seminare 
oder 
1 Vorlesung und 
1 Seminar 

3-4 Erfolgreiche 
Teilnahme an 

dem Über-
sichtsmodul 

und dem Modul 
Gesch. d. Phil. 

II 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

10 

Summe      10 
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Anlage 1.M.2.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.M.2.4: Masterarbeit 
Für die Bearbeitung des Themas der Masterarbeit sind Sprachkenntnisse erforderlich, die ein angemesse-
nes Arbeiten mit den jeweiligen Quellen ermöglichen. Dies gilt sowohl für die Themen aus der antiken oder 
mittelalterlichen Philosophie (Griechisch- beziehungsweise Lateinkenntnisse) als auch für solche der neu-
zeitlichen oder modernen Philosophie (Englisch- beziehungsweise Französischkenntnisse etc.). Der 
Nachweis ist durch das Zeugnis der allgemeinen Hochschulreife oder der erfolgreichen Teilnahme an ent-
sprechenden Sprachkursen zu erbringen. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis 
fachbezogener Sprachkennt-
nisse sowie gegebenenfalls 

weitere Voraussetzungen aus 
dem gewählten Erstfach  

entsprechend den Anlagen 
1.A-R.1.4  

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.N Physik 
 

A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 
Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten.  
Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 

B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemessenen 
Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 

1.N.1 Physik als Erstfach  
 

Anlage 1.N.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende 
Lehrveranstaltung 

3 - Eine Studien-
leistung 
gemäß 
§ 14(2) 

AA 7 

Schulpraktikum 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik 
Physik 

Fachdidaktische Veranstal-
tungen der Physik im Um-
fang von mindestens 4 LP 

Ab 1 - 
jeweils SL 

MP oder K 8 
 

Praktikum Experimente und 
Experimentieren  
im Physikunterricht (PEX)  

LÜ und  
Sicherheits-
anweisung 

 

Fachwissen-
schaftliche Ver-
tiefung 

Es ist entweder ein Wahl-
pflichtmodul gemäß Anlage 
2.2 (ohne Praktikum) oder 
eines der Module Fortge-
schrittene Festkörperphysik, 
Fortgeschrittene Gravitati-
onsphysik, Quantenoptik 
oder Quantenfeldtheorie zu 
belegen. Darüber hinaus 
können dem Modul im Vor-
lesungsverzeichnis weitere 
geeignete Lehrveranstaltun-
gen zugeordnet werden. 

Ab 1 - Ü, R oder 
SL 

MP oder K 5 

Summe      20 

 

Anlage 1.N.1.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage1. N.1.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.N.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP sowie gege-
benenfalls weitere Vorausset-
zungen aus dem gewählten 
Zweitfach entsprechend den 

Anlagen 1.B-R.2.4 

V MA  25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.N.2 Physik als Zweitfach 
 

Anlage 1.N.2.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende 
Lehrveranstaltung 

3 - Eine Studien- 
leistung ge-
mäß § 14(2) 

AA 7 

Schulpraktikum 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik  
Physik 

Fachdidaktische 
Veranstaltungen der 
Physik im Umfang  
von mindestens 4 LP 

 
Ab 1 

 

- 

jeweils SL 

MP oder K 8 

Praktikum Experimente 
und Experimentieren im  
Physikunterricht (PEX) 

LÜ  

Theoretische  
Physik 

Theoretische Physik  
für Lehramt 
Übung Th. Physik  
f. Lehramt 

1 - Ü und K MP oder K 10 

Physik präsentie-
ren 

Proseminar Ab 1 - SL - 4 

Summe      29 

 

Anlage 1.N.2.2: Wahlpflichtmodule 
 

1) Es sind zwei der Module „Einführung in die Festkörperphysik“, „Kohärente Optik“, „Atom- und Molekül-
physik“ und „Strahlenschutz“ zu wählen.  
2) Module oder Veranstaltungen, die bereits im Bachelorstudiengang absolviert und in die Bachelorprüfung 
eingebracht wurden, dürfen nicht erneut gewählt werden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Einführung in die 
Festkörperphysik 

Einführung in die  
Festkörperphysik 
Übung Einf. Festkörperph. 

Ab 1 - U K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Atom- und 
Molekülphysik 

Atom- und Molekülphysik  
Übung Atom- und  
Molekülphysik 

Ab 1 - Ü K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Kohärente 
Optik 

Kohärente Optik 
Übung Kohärente Op. 

Ab 2 - Ü K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Strahlenschutz Kernphysikalische und 
kernchemische Grundlagen 
des Strahlenschutzes und 
der Radioökologie 

Ab 1 - - K oder MP 8 

Laborpraktikum LÜ 

Summe      16 
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Anlage 1.N.2.3: Wahlmodule  
- entfällt - 
 
Anlage 1.N.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 
sowie gegebenen-
falls weitere Vo-

raussetzungen aus 
dem gewählten 

Ers1fach entspre-
chend den Anlagen 

1.A-R.2.4 

V MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.O Politik-Wirtschaft 
 
1.O.1 Politik-Wirtschaft als Erstfach 
 
Anlage 1.O.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 

Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

1 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

AA 10-12 7 

Begleitende 
Lehrveranstaltung 

Wirtschafts-, 
Arbeits- und Ge-
sellschaftspolitik 

Vorlesung „Einführung 
in die Volkswirtschafts-
lehre“ 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

8 

Vorlesung mit Kollo-
quium oder Seminar 

Vertiefungsmodul 
Fachdidaktik 

Seminar 2 oder 3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

5 

Summe      20 

 
Anlage 1.O.1.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.O.1.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.O.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 
sowie gegebenen-
falls weitere Vo-

raussetzungen aus 
dem gewählten 

Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 

1.B-R.2.4  

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.O.2 Politik-Wirtschaft als Zweitfach 
 
Anlage 1.O.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 

Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

1 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

AA 10-12 7 

Begleitende  
Lehrveranstaltung 

Internationale 
Beziehungen, 
Weltgesellschaft, 
Europäische 
Integration 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

10 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Wirtschafts-, 
Arbeits- und  
Gesellschafts-
politik 

Vorlesung „Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre“ 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

8 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Vertiefungsmodul 
Fachdidaktik 

Seminar 2 oder 3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

5 

Summe      30 

 

Anlage 1.O.2.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es sind drei der folgenden Wahlpflichtmodule zu wählen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Politische Soziologie 
und politische  
Sozialstruktur-
analyse 

Vorlesung mit Kollo-
quium oder Seminar 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

5 

Politikfelder und 
Politische Verwal-
tung 

Vorlesung mit Kollo-
quium oder Seminar 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

5 

Gesellschaftstheorie Seminar oder Vorle-
sung 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 

oder ES 7 
oder PF 

5 

Weltgesellschaft und 
Kulturvergleich 

Seminar oder Vorle-
sung 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 

oder ES 7 
oder PF 

5 

Arbeit und  
Organisation 

Seminar oder Vorle-
sung 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 

oder ES 7 
oder PF 

5 
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Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 
Politikwissenschaft-
liche Methoden 

Vorlesung mit Kollo-
quium oder Seminar 

1-3 erfolgreich 
studiertes Mo-
dul „Politikwis-
senschaftliche 
Methoden“ im 
Fächerüber-
greifenden 
Bachelor-

studiengang 

1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 20 5 

Summe      15 

 
Anlage 1.O.2.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.O.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP sowie 
gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus 

dem gewählten Erstfach 
entsprechend den Anla-

gen 1.A-R.1.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.O.3 Politik-Wirtschaft als Kleine Fakultas 
 
Die Studienvariante Kleine Fakultas ist nur für Studierende des Erstfaches Musik zulässig. 
 
Anlage 1.O.3.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
und Fachdidaktik 

Fachpraktikum 
(5 Wochen) 

1 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

AA 10-12 7 

Begleitende 
Lehrveranstaltung 

Internationale 
Beziehungen, 
Weltgesellschaft, 
Europäische 
Integration 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

10 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Wirtschafts-, 
Arbeits- und  
Gesellschafts-
politik 

Vorlesung „Einführung in 
die Volkswirtschaftslehre“ 

1-3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

8 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Vertiefungsmodul 
Fachdidaktik 

Seminar 2 oder 3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 
oder MP 20 
oder HA 10-

12 

5 

Summe      30 

 
Anlage 1.O.3.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.O.3.3: Wahlmodule 
- entfällt – 
 
Anlage 1.O.3.4: Masterarbeit 
 

Die Masterarbeit wird in der Studienvariante Kleine Fakultas immer im Erstfach Musik nach Anlage 1.l.3.4 
geschrieben.  
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1.P Spanisch 
 
1.P.1 Spanisch als Erstfach 
 

Anlage 1.P.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Aufbaumodul 
Fachdidaktik: 
Spanisch als Fremd-
sprache im Schul-
unterricht 

D2.1 (2 SWS) 
Seminar 
D2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 

LV 

PR/A 30-40 
oder K 90 

oder HA 15-20 
AA oder P 

8 

Fachpraktikum D3 (2 SWS) 
Seminar und Schul-
praktikum (5 Wochen) 

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

AA 
15-20 

7 

Summe      15 

 

Anlage 1.P.1.2: Wahlpflichtmodule  
Im Wahlpflichtbereich muss das Modul belegt werden, das noch nicht in der Bachelorphase studiert worden ist. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Master Vertiefungs-
modul Literatur- und 
Kulturwissenschaft 

M L3 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 1 Studien-
leistung 

HA 15-20 oder 
PR/A 20-30 
oder MP 15 

5 

Master Vertiefungs-
modul Sprach- und 
Kulturwissenschaft 

M S3 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 1 Studien-
leistung 

HA 15-20 
oder 

PR/A 20-30 
oder MP 15 

5 

Summe      5 

 

Anlage 1.P.1.3: Wahlmodule 
- entfällt- 
 

Anlage 1.P.1.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von einer weiteren 
Fremdsprache voraus, soweit die Nachweise nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorge-
legt wurden. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den 
Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für 
die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem 
Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in spani-
scher Sprache erfolgen muss. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
tungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP Nachweis 
fachbezogener Sprach-

kenntnisse, Auslandsaufenthalt 
sowie gegebenenfalls weitere 
Voraussetzungen aus dem ge-

wählten Zweitfach entsprechend 
den Anlagen 1.B-R.2.4 

- MA 60-65 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.P.2 Spanisch als Zweitfach 
 
Es wird dringend empfohlen, dass die Vertiefungsmodule Sprach- und Kulturwissenschaft und Literatur- und 
Kulturwissenschaft erst nach vorherigem Besuch des korrespondierenden Aufbaumoduls studiert werden. 
 

Anlage 1.P.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Aufbaumodul 
Fachdidaktik: 
Spanisch als Fremd-
sprache im Schul-
unterricht 

D2.1 (2 SWS) 
Seminar 
D2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

PR/A 30-40 
oder K 90 

oder 
HA 15-20 
AA oder P 

8 

Fachpraktikum D3 (2 SWS) 
Seminar 
Schulpraktikum  
(5 Wochen) 

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

AA 
15-20 

7 

Vertiefungsmodul  
Sprachpraxis 1 

E3.1 (4 SWS) 
Übung  
Curso superior 1 

1. - 1 Studien-
leistung 

K 90 5 

Vertiefungsmodul  
Sprachpraxis 2 

E3.2 (4 SWS) 
Übung  
Curso superior 2 

2. - 1 Studien-
leistung 

MP 15 
oder 
R 10 

5 

Master Vertiefungs-
modul Literatur- und 
Kulturwissenschaft 

M L3 (2 SWS) 
Seminar 

2.-3. - 1 Studien-
leistung  

HA 15-20 
oder 

PR/A 20-30 
oder  

MP 15 

5 

Master  
Vertiefungsmodul 
Sprach- und Kultur-
wissenschaft 

M S3 (2 SWS) 
Seminar 

2.-3. - 1 Studien-
leistung  

HA 15-20 
oder 

PR/A 20-30 
oder  

MP 15 

5 

Summe      35 

 

Anlage 1.P.2.2: Wahlpflichtmodule 
Im Wahlpflichtbereich muss das Modul belegt werden, das noch nicht in der Bachelorphase studiert worden ist. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Aufbaumodul Sprach- 
und Kulturwissen-
schaft 

S2.1 (2 SWS)  
Seminar od. 
Vorlesung 
S2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-15 
oder 

PR/A 20 oder 
MP 15 

10 

Aufbaumodul Literatur- 
und Kulturwissen-
schaft 

L2.1 (2 SWS) 
Seminar od.  
Vorlesung 
L2.2 (2 SWS) 
Seminar 

1.-3. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-15 
oder 

PR/A 20 oder 
MP 15 

10 

Summe      10 
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Anlage 1.P.2.3: Wahlmodule 
- entfällt- 
 
Anlage 1.P.2.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Absatz 3 setzt den Nachweis von einer weiteren 
Fremdsprache voraus, soweit die Nachweise nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorge-
legt wurden. Der Nachweis muss den Anforderungen von Anlage 2 Ziffern 2 und 3 der Ordnung über den 
Zugang und die Zulassung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien entsprechen. Ferner wird für 
die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in einem 
Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulas-
sung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
Seitens der oder des Prüfenden kann vor Prüfungsbeginn festgelegt werden, dass ein Prüfungsteil in spani-
scher Sprache erfolgen muss. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
tungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP 
Nachweis fachbezoge-
ner Sprachkenntnisse 
sowie gegebenenfalls 
weitere Voraussetzun-

gen aus dem gewählten 
Erstfach entsprechend 
den Anlagen 1.A-R.1.4 

 MA 60-65 
 

25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.Q Sport 

 
1.Q.1. Sport als Erstfach 
Anlage 1.Q.1.1: Pflichtmodule  
Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt 
beziehungsweise eingebracht werden. 
Des Weiteren dürfen „Weit-2“ und die „VP Wahl“ nicht in einer Sportart absolviert werden, in der schon eine 
Exkursion im Fächerübergreifenden Bachelorstudiengang belegt wurde. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefung der 
Sportwissenschaft: 
Wahl 

VP Erz., Ges., Bew./Tr. 
od. Med. (2 SWS) 

1 - 1 Studien-
leistung 

HA 15 oder 
MP 20 

4 

Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten: 
Wahl  
(Bereich A-E) 

VP Wahl (2 SWS) 
in einem bisher noch nicht 
vertieften ELf 2-9 

1 - 1 Studien-
leistung 

SP 30 und 
K 60 

4 

Fachpraktikum a) Fachpraktikum (5 
Wochen) 

2 - 1 Studien-
leistung 

AA 15 7 

b) begleitendes Seminar 
(2 SWS) 

Forschungsmodul FPS 
1-2 Forschungs-seminare 
(4-2 SWS) im gesamten 
Umfang von 4 SWS 

3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 15 oder 
MP 20 

5 

Summe      20 

 

Anlage 1.Q.1.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.Q.1.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.Q.1.4: Masterarbeit 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt 
wurden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis 
der Ersten Hilfe und des 

Deutschen Rettungs-
schwimmabzeichens in Bron-

ze, sowie gegebenenfalls 
weitere Voraussetzungen aus 

dem gewählten Zweitfach 
entsprechend den Anlagen 

1.B-R.2.4 

- MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.Q.2 Sport als Zweitfach 
 

Anlage 1.Q.2.1: Pflichtmodule 
 

Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt 
beziehungsweise eingebracht werden. 
Im Modul „Didaktik und Methodik der Sportarten: Individualsport (Bereich A/B)“ muss die Vertiefungsveran-
staltung „Ind-4“ in der Sportart aus ELf 2 oder 5 (Bereich A) oder ELf 3 oder 4 (Bereich B) absolviert werden, 
in der im Bachelorstudium noch keine Prüfung abgelegt wurde. Im gesamten Bachelor- und Masterstudium 
muss also jeweils eine Prüfung im ELf 2 und ELf 5 sowie im ELf 3 oder ELf 4 abgelegt werden.  
Wenn im Bachelorstudium ein Mannschaftsspiel gewählt wurde, dann muss im Modul „Didaktik und Metho-
dik der Sportarten: Spielen (Bereich C/D)“ ein Rückschlagspiel gewählt werden und umgekehrt. 
Des Weiteren dürfen „Weit-2“ und die „VP Wahl“ nicht in einer Sportart absolviert werden, in der schon eine 
Exkursion im Bachelorstudium belegt wurde. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefung der  
Sportwissenschaft:  
Erziehungs-, sozial- 
und gesellschafts-
wiss. Sporttheorie 

VP Ges. (2 SWS) 
Vertiefung sozial- und gesell-
schaftswiss. Fragestellungen 

1 - 1 Studien-
leistung 

HA 15 4 

Vertiefung der  
Sportwissenschaft: 
Naturwiss.  
Sporttheorie 

VP Med. (2 SWS) 
Vertiefung gesundheitswiss. 
Fragestellungen 

1 - 1 Studien-
leistung 

HA 15 4 

Vertiefung der Sport-
wissenschaft: Wahl 

VP Erz., Ges., Bew./Tr. od. 
Med. (2 SWS) 

2 - 1 Studien-
leistung 

HA 15 oder 
MP 20 

4 

Projektmodul a) Proj. (4 SWS) 
Lehrveranstaltung in  
Projektform nach Wahl 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

HA 20 6 

b) Forschung1 (1 SWS) 
Einführung in Methoden 
sportwiss. Forschung 

1 Studien-
leistung 

Didaktik und  
Methodik  
der Sportarten: 
Individualsport 
(Bereich A/B) 

a) Ind-3 (2 SWS) 
weitere EP aus ELf 5 oder 2 (A) 

2-4 - 1 Studien-
leistung 

FP 15 (un-
benotet) 

6 

b) Ind-4 (2 SWS) 
VP in Ind-1 oder Ind-2 mit EP 
aus dem Bachelorstudium 

1 Studien- 
leistung 

SP 30 und K 
60 

Didaktik und  
Methodik  
der Sportarten: 
Spielen 
(Bereich C/D) 

a) Spiel-M 2 (4 SWS) 
weitere EP mit VP aus C 
oder 
Spiel-R 1 (4 SWS) 
EP mit VP aus D 

1-2 - 2 Studien-
leistungen 

SP 30 und K 
60 

8 

b) Spiel-W (2 SWS) 
weitere EP aus ELf 1 (C oder D)

1 Studien-
leistung 

- 

Didaktik und Metho-
dik der Sportarten: 
Weitere Sportarten 
(Bereich E/Wahl) 

a) Weit-2 (2 SWS) 
weitere EP aus ELf 6-9 (E) 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

SP 20 und K 
45 

6 

b) VP Wahl (2 SWS) 
in einem bisher noch nicht 
vertieften ELf 2-9 

1 Studien-
leistung 

SP 30 und K 
60 

Fachpraktikum a) Fachpraktikum (5 Wochen) 2 - 1 Studien-
leistung 

AA 15 7 

b) begleitendes Seminar (2 

SWS) 

Summe      45 
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Anlage 1.Q.2.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.Q.2.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.Q.2.4: Masterarbeit 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Ret-
tungsschwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt 
wurden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP, 
Nachweis der Ersten 
Hilfe und des Deut-

schen Rettungs-
schwimmabzeichens 

in Bronze sowie 
gegebenenfalls wei-
tere Voraussetzun-
gen aus dem ge-
wählten Erstfach 

entsprechend den 
Anlagen 1.A-R.1.4 

- MA 25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.R Werte und Normen 

 
1.R.1 Werte und Normen als Erstfach 
 

Anlage 1.R.1.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Übersichtsmodul 
zur Theoretischen 
Philosophie und 
Praktischen  
Philosophie 

2 Seminare 1 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

8 

Fachpraktikum Praktikum (5 Wochen) 
und begleitendes  
Seminar 

3 - 1 Studien-
leistung 

AA 8 7 

Klassische Texte 
der Philosophie 

1 Seminar  
(Lektürekurs) 

2 - 1 Studien-
leistung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

5 

Summe      20 

 

Anlage 1.R.1.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 

Anlage 1.R.1.3: Wahlmodule 
 

- entfällt - 
 

Anlage 1.R.1.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens  
60 LP sowie gege-
benenfalls weitere 
Voraussetzungen 

aus dem gewählten 
Zweitfach entspre-
chend den Anlagen 

1.B-R.2.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 
Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.R.2 Werte und Normen als Zweitfach 
 
Anlage 1.R.2.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Grundlagen der 
Praktischen  
Philosophie 

2 Seminare 1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

10 

Religionswissen-
schaft 

2 Seminare 1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

K 60 oder 
R 25 oder 

MP 20 

10 

Übersichtsmodul 
zur Theoretischen 
Philosophie und 
Praktischen  
Philosophie 

2 Seminare 3 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

HA 10-12 
oder ES 10-

12 oder 
MP 20 

8 

Fachpraktikum Praktikum (5 Wochen) 
und begleitendes Se-
minar 

3 - 1 Studien-
leistung 

AA 8 7 

Summe      35 

 
Anlage 1.R.2.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es ist ein Wahlpflichtmodul zu wählen, das noch nicht in der Bachelorphase studiert wurde. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bildungssysteme 
und Sozialisa-
tionsprozesse 

2 Seminare 
oder 
Seminar, Vorlesung 

1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 

oder ES 7 
oder PF 

10 

Weltgesellschaft 
und Kulturver-
gleich  

2 Seminare 
oder 
Seminar, Vorlesung 

1-2 - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 

oder ES 7 
oder PF 

10 

Summe      10 

 

Anlage 1.R.2.3: Wahlmodule 
- entfällt – 
 

Anlage 1.R.2.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 
sowie gegebenenfalls 
weitere Voraussetzun-
gen aus dem gewähl-
ten Erstfach entspre-
chend den Anlagen 

1.A-Q.1.4 

1 Studien-
leistung 

MA 25 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1.: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 

Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal 
und/oder in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausge-
arbeitet. 3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate 
und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 

Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-
beschreibung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 

Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem Antwortwahl-
verfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prüfungsfra-
gen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen nach 
dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberech-
tigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprü-
fung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht 
gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben 
auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken. 
 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prü-
fungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussi-
on erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 

Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule,  
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die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den be-
ziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
 

Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-
praktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer 
kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die 
Medien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
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Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszu-
sammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 

 

Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  
 

Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 
 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten und Hochschulen vorgeschlagen 
werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin 
oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der beteiligten Fakultät ist. 
5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft ein-
schränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings 
festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 
zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und 
ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der 
Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des 
Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur 
einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit 
ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der 
Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung 
berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewer-
ten. 
 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
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Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
 

Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 
 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SL Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat die nachfolgende Neufassung der Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen am 28.09.2016 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) 
NHG genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität Hannover am 01.10.2016 in Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Lehramt an berufsbildenden Schulen 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 

 

Die Fakultät für Architektur und Landschaft, die Fakultät für Elektrotechnik und Informatik, die Fakultät für 
Maschinenbau, die Fakultät für Mathematik und Physik, die Naturwissenschaftliche Fakultät und die Philo-
sophische Fakultät der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover haben gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Ab-
satz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die folgende Prüfungsordnung erlassen. 

 
Übersicht 

 
Erster Teil: Allgemeines  

§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 7 Masterarbeit  
§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 
§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 11 Fernstudium 

 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
§ 13 Anmeldung 
§ 14 Wiederholung 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Leistungspunkte und Module 
§ 20 Gesamtnotenbildung 
§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23 Verfahrensvorschriften  

 
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zu-
sammenhänge der beruflichen Fachrichtung und des Unterrichtsfaches überblickt und die für den Über-
gang in die Berufspraxis notwendigen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 3Durch 
die Masterprüfung soll ferner festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und bildungswissen-
schaftlichen Voraussetzungen für die Aufnahme des Vorbereitungsdienstes für das Lehramt an berufsbil-
denden Schulen erworben hat.  

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Education (M. Ed.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 

 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor für 
Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendirekto-
rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten ein Prüfungsausschuss ge-
bildet. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen in den am Studiengang beteiligten Fakultäten benannt. 3Der Vorsitz 
und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern 
der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 4Das studentische Mitglied 
hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 5Die Studiendekaninnen oder Studiendekane der am Studiengang beteiligten Fakultä-
ten sowie die Direktorin oder der Direktor für Studium und Lehre der Leibniz School of Education können, 
falls sie nicht als Mitglieder des Prüfungsausschusses benannt sind, an den Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches sowie dem 
Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik (Anlage 1). 3Die Prüfungs- und 
gegebenenfalls Studienleistungen sind in Pflichtmodulen nach Anlage 1.A-R.1, dem Pflichtmodul  
„Masterarbeit“ nach Anlage 1.A-R.4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach Anlage 1.A-R.2 sowie 
Wahlmodulen nach Anlage 1.A-R.3 zu erbringen.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Das Masterstudium gliedert sich in: 

- die berufliche Fachrichtung im Umfang von 42 Leistungspunkten (Anlage 1.B-G) 

- das Unterrichtsfach im Umfang von 28 Leistungspunkten (Anlage 1.H-R) 

- die Bildungswissenschaften und die Berufs- und Wirtschaftspädagogik  
   im Umfang von 30 Leistungspunkten (Anlage 1.A) 

- das Modul „Masterarbeit“ im Umfang von 20 Leistungspunkten (Anlage 1.A-R.4.) 

(4) 1Im Rahmen des Masterstudiums sind in der beruflichen Fachrichtung ein vierwöchiges schulisches Prak-
tikum und im Unterrichtsfach ein zweiwöchiges schulisches Praktikum zu absolvieren. 2Die Praktika wer-
den im Rahmen eines Moduls mit einer begleitenden Lehrveranstaltung erbracht. 3Näheres hierzu regelt 
die Praktikumsordnung. 

(5) Ist das gewählten Unterrichtsfach eine Fremdsprache, so ist in einem Land, in dem die Sprache Amts-
sprache ist, ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt zu absolvieren. 

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Lehramt an berufsbildenden 
Schulen Mitglieder der Hochschullehrergruppe der am Studiengang beteiligten Fakultäten der Gottfried  
Wilhelm Leibniz Universität Hannover als Prüfungsberechtigte. 2Der Prüfungsausschuss kann weitere Prü-
fende bestellen, sofern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qua-
lifikation besitzen. 3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt 
werden, die nicht Mitglieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-
tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende 
der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind die Masterarbeit, Aufsätze, Ausarbeitungen, Dokumentationen, Hausarbeiten, 
Klausuren mit und ohne Antwortwahlverfahren, Kolloquien, Kurzarbeiten, Mündliche Prüfungen, Projekt-
arbeiten, Portfolios, Präsentationen, Referate, Stegreife, Seminarleistungen, Sportpraktische Präsentati-
onen, Übungen, Zeichnerische Darstellungen und Zusammengesetzte Prüfungsleitungen. 2Näheres zu 
den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-R.1, 1.A-R.2 oder 1.A-R.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vor-
gesehen oder kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der ein-
zelnen Bestandteile, wenn die Anlagen 1.A-R.1, 1.A-R.2 oder 1.A-R. eine zusammengesetzte Prüfungs-
leistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Prüfungs- und Studienleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden und 
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c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden,  
als solche kenntlich gemacht sind. 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Während des Semesters können in Ergänzung zu den jeweiligen Prüfungsleistungen bis zu fünf kleine 
Leistungen in Form von Vorträgen, Präsentationen oder Kurzklausuren angeboten werden. 2Die Teil-
nahme der Studierenden ist freiwillig. 3Hat eine Studentin oder ein Student an einer oder mehreren Leis-
tungen während des Semesters erfolgreich teilgenommen, wird das erreichte Ergebnis bei der Bewer-
tung der Prüfungsleistung als Bonus berücksichtigt. 4Der Anteil der Leistung bzw. Leistungen darf maxi-
mal zu 20 vom Hundert in die Prüfungsnote eingehen. 5Die Anzahl sowie die Bewertung der Leistungen 
ist von den Prüfenden zu Beginn des Semesters anzugeben. 6Die Bestnote für die Prüfungsleistung kann 
auch ohne die Teilnahme an den Leistungen erreicht werden. 7Eine Nichtteilnahme an einzelnen Leis-
tungen beziehungsweise ein Nichtbestehen einzelner Leistungen führt nicht zu einer Verschlechterung 
der Gesamtbewertung der Prüfungsleistung. 8Die ergänzenden Leistungen sind so zu gestalten, dass der 
innerhalb des jeweiligen Moduls in den Anlagen vorgesehene Zeitaufwand für Präsenz- und Selbststudi-
um (Leistungspunkte) eingehalten wird. 

(7) 1Testate können ergänzend zur Bewertung einer Prüfungsleistung herangezogen werden. 2Sie sind ge-
nau einer Prüfungsleistung zugeordnet und dienen der studienbegleitenden Kontrolle des Lernfortschritts. 
3In die Bewertung des Testats können Einzelkriterien wie Hausübungen oder mündliche bzw. schriftliche 
Kurzprüfungen eingehen. 4Testatbewertungen werden nicht explizit im Zeugnis ausgewiesen, sie gehen 
nach Maßgabe des oder der Prüfenden in die Bewertung der Prüfungsleistung mit einem Gewicht von 
maximal 25 vom Hundert ein. 5Ein Bestehen der Prüfung muss auch ohne Testatbewertung möglich sein. 
6Erworbene Testatbewertungen können nach Maßgabe des oder der Prüfenden erhalten bleiben, auch 
wenn die Prüfungsleistung nicht bestanden wurde. 7Die Modalitäten zur Durchführung von Testaten und 
ihre Einbeziehung in die Prüfungsnoten sind von der oder dem zuständigen Prüfenden bis spätestens zu 
Veranstaltungsbeginn durch Aushang bekannt zu geben. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und einer mündlichen Prüfungsleistung entspre-
chend der Anlage 1.A-R.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, innerhalb einer 
vorgegebenen Frist ein Problem aus der gewählten beruflichen Fachrichtung oder dem gewählten Unter-
richtsfach oder den Bildungswissenschaften und der Berufs- und Wirtschaftspädagogik selbstständig 
nach wissenschaftlichen Methoden zu bearbeiten. 3Für das bestandene Modul Masterarbeit werden  
20 Leistungspunkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach er-
folgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zuge-
stellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen 4 Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Bei empirischen beziehungsweise experimentellen Arbeiten kann auch eine Dauer von 
sechs Monaten vorgesehen werden.3Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens nach 
zehn Wochen, von den beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.A-R.4 zusammen.  
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(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den Prü-
fenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Ab-
fassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach 
§ 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1 genannt 
werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 

 

§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich auf Antrag innerhalb der gewählten beruflichen Fachrichtung, des gewählten 
Unterrichtsfaches oder des Bereiches Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
über die in den Anlagen 1.A-R.2 und 1.A-R.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Stu-
diengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungs- beziehungsweise Stu-
dienleistung nicht mehr möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den 
Antrag ist in der Regel binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller 
für die Entscheidung erforderlichen Unterlagen. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz  
Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu  
50 vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  
Anlagen 1.A-R vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab-
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(5) 1Anerkennungsfähige Prüfungs- und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen 
höchstens zwei Dritteln der im Studiengang zu erreichenden ECTS-Leistungspunktzahl anerkannt. 2Über 
Ausnahmen entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 3Abweichende Anerkennungsbestimmungen 
aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 
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(6) Anerkennungen innerhalb des Pflichtmoduls „Masterarbeit“ sind ausgeschlossen. 

(7) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

(8) 1Ein einschlägiges an einer Hochschule abgeschlossenes Studium kann auf die fachwissenschaftlichen 
Module der beruflichen Fachrichtungen Elektrotechnik (Anlage 1.C) oder Metalltechnik (Anlage 1.G) an-
gerechnet werden. 2Die im Zeugnis des ersten Studiums ausgewiesene Abschlussnote wird zur Berech-
nung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 für die angerechneten Prüfungsleistungen übernommen. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudienmo-
dule angeboten werden. 

 

 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-R zu ent-
nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang end-
gültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das 
einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in 
diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben, berufspraktische Tätig-
keiten im Umfang von 52 Wochen nachgewiesen werden und – soweit vorgesehen – weitere in der Anla-
ge 1.A-R.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Die in den fachspezifischen Anlagen der Unter-
richtsfächer Englisch (1.J.4), Spanisch (1.Q.4), Katholische Religion (1.L.4) beziehungsweise Sport 
(1.R.4) vorgesehenen Auslandsaufenthalte, Sprachnachweise beziehungsweise der Nachweis der Ersten 
Hilfe sowie des Deutschen Rettungsschwimmabzeichens in Bronze sind auch dann bis zum Zeitpunkt 
der Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen, wenn die Masterarbeit in der beruflichen Fachrichtung 
nach Anlage 1.B-G.4 oder im Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
nach Anlage 1.A.4 geschrieben wird. 4Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen wichtiger Gründe das 
nach § 3 zuständige Organ.  

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ kann eine Anmeldung ausnahmsweise auch außerhalb die-
ses festgesetzten Zeitraumes zugelassen werden. 3Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu 
einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich ist 
 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Fal-
le des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 
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(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Die Er-
gänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten 
Prüfungsform abgenommen werden. 5Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der 
Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note 
„bestanden“ vergeben werden. 6Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 7Studierende sind nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung 
durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 8§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  

 

§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Absatz 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer Zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des nach § 3 zuständigen Organs ein fach- oder amtsärztliches Attest 
vorzulegen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft das nach § 3 zuständi-
ge Organ. 5In den Fällen des Satzes 2 kann das nach § 3 zuständige Organ die Bearbeitungsdauer um 
insgesamt höchstens ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung 
darüber hinaus ist nur in begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 
2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistun-
gen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen 
sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 
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(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei ist 
es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (zum Beispiel Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführ-
te Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 von Hundert der Fragen zutreffend beantwor-
tet hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller 
Prüfungen abzüglich 18 von Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte 
Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden 
die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei 
Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten 
möglichen Prüfungstermins.  

(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl zutreffender Fragen nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 94 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 91 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 87 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 84 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 81 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 77 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 74 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 71, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 67 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“, wenn er die Mindestzahl 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Hat der Prüfling die für das 
Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die 
Note „nicht bestanden“.  

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.A-R aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zu-
gehörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „aus-
reichend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-R in Form von modul-
übergreifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Beste-
hen der modulübergreifenden Prüfung vergeben. 
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(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-R genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die  
Modulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen 
des Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modul-
gruppe ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung 
bestanden worden sind. 

(3) 1In Bereichen jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.A-R.1 können jeweils mehr Module gewählt und 
abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwendig sind. 2Die Berechnung 
der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamtprüfung erforderlichen Leis-
tungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen bestan-
den, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht bestandenen Wahlpflicht-
modulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Die berufliche Fachrichtung beziehungsweise das Unterrichtsfach und der Bereich Bildungswissenschaf-
ten und Berufs- und Wirtschaftspädagogik ist bestanden, wenn alle der beruflichen Fachrichtung bezie-
hungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.A-R zuge-
ordneten erforderlichen Module bestanden wurden.  

 

§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen Prüfungsleistungen aus den 
Pflichtmodulen sowie die bestandenen Prüfungsleistungen aus Wahlpflicht- und Wahlmodulen mit den 
besten Bewertungen herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes bean-
tragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß 
§ 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der beruf-
lichen Fachrichtung und des Unterrichtsfaches sowie der Note des Moduls Masterarbeit und der Note 
des Bereiches Bildungswissenschaften. 2Dabei werden die nach den Anlagen aufgeführten Leistungs-
punkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote der beruflichen Fachrichtung, des Unterrichtsfaches 
und des Bereiches Bildungswissenschaften wird entsprechend § 20 Absatz 1 bis 3 aus allen der berufli-
chen Fachrichtung beziehungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften zu-
geordneten Einzelnoten der Module gebildet. 4Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote mindestens 1,3, so wird das Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den 
Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad  
sowie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma 
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die berufliche Fachrichtung und deren Note, das Unterrichtsfach und dessen Note so-
wie den Bereich Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik und dessen Note, den 
Titel der Masterarbeit und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der 
Prüfung sowie gegebenenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird  
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ein Verzeichnis der bestandenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die 
zugeordneten Lehrveranstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prü-
fungsleistungen ausweist. 3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der 
Masterprüfung wird auf allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für 
die Berechnung der Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle 
Abschlussdokumente ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des  
Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  

(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bil-
dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 
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(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stel-
lungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss un-
ter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, 
ob 

1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 

2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 

3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 

4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 
worden ist, oder ob 

5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 

 

 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2016 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Masterstudiengang Lehramt an 
berufsbildenden Schulen eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prü-
fungsordnung. 2Über Ausnahmen entscheidet auf begründeten Antrag, der innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach § 3 zuständige Organ. 
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Anlagenverzeichnis 

 

Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 

 

1.A Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 

1.B Berufliche Fachrichtung Bautechnik 

1.C Berufliche Fachrichtung Elektrotechnik 

1.D Berufliche Fachrichtung Farbtechnik und Raumgestaltung 

1.E Berufliche Fachrichtung Holztechnik 

1.F Berufliche Fachrichtung Lebensmittelwissenschaft 

1.G Berufliche Fachrichtung Metalltechnik 

1.H Unterrichtsfach Chemie 

1.I Unterrichtsfach Deutsch 

1.J Unterrichtsfach Englisch 

1.K Unterrichtsfach Evangelische Religion 

1.L Unterrichtsfach Katholische Religion 

1.M Unterrichtsfach Mathematik 

1.N Unterrichtsfach Physik 

1.O Unterrichtsfach Politik 

1.P Unterrichtsfach  Sonderpädagogik an berufsbildenden Schulen  

1.Q Unterrichtsfach Spanisch 

1.R Unterrichtsfach Sport 

 

Innerhalb der jeweiligen fachspezifischen Anlage sind die Module unterteilt in  

 

 1.A-L.1. Pflichtmodule 

 1.A-L.2. Wahlpflichtmodule  

 1.A-L.3. Wahlmodule 

 

Anlage 2: Prüfungsformen 

 2.1 Definitionen 

 2.2 Glossar 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Lehramt an berufsbildenden Schulen 
 

Die Abkürzungen „uK“ oder „uKA“ stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 
Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü-
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 
 
 

1.A Bildungswissenschaften und Berufs- und Wirtschaftspädagogik 
 

Anlage 1.A.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Mastermodul 1: 

Voraussetzungen  
und Bedingungen 
beruflichen Lernens 
und Lehrens 

1.1 Theorien und Konzepte 
zur Gestaltung beruflicher 
Lehr-Lernprozesse 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung 

MP 20 oder 
HA 15 

12 

1.2 Berufliche Sozialisation - 1 Studien-
leistung 

1.3 Professionalisierung des 
Personals beruflicher Aus- und 
Weiterbildung 

- 1 Studien-
leistung 

1.4 Förderpädagogische  
Ansätze in der beruflichen 
Bildung 

- 1 Studien-
leistung 

Mastermodul 2: 

System beruflicher 
Bildung 

2.1 Historische, organisatori-
sche und rechtliche Zugänge 

Ab 2. - 1 Studien-
leistung 

MP 20 oder 
HA 15 

9 

2.2 Qualitätssicherung und  
-entwicklung 

- 1 Studien-
leistung 

2.3 Schnittstellen und Über-
gänge der beruflichen Bildung 

- 1 Studien-
leistung 

Mastermodul 3: 

Aktuelle Entwicklungen 
im System beruflicher 
Bildung 

3.1 Nationale und inter-
nationale Perspektiven auf 
Strukturen beruflicher Bildung 

Ab 3. - 1 Studien-
leistung 

MP 20 oder 
HA 15 

9 

3.2 Reformansätze der beruf-
lichen Aus- und Weiterbildung 

- 1 Studien-
leistung 

3.3 Berufsbildungsforschung - 1 Studien-
leistung 

Summe      30 

 

Anlage 1.A.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.A.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.A.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis  
berufspraktischer Tätigkeiten  
und gegebenenfalls weitere  
Zulassungsvoraussetzungen  
entsprechend dem gewählten  

Unterrichtsfach nach Anlage 1.H-R.4

1 Studien-
leistung 

MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.B Bautechnik 
 
Anlage 1.B.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fertigungstechnik 
Bau 2 

Vorlesung 2 - PR,  

Exkursion 

K 90 5 

Fachdidaktik 2 Vorlesung 3 - HA MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - K 90 - 4 

Fachpraktikum Seminar 3-4 - Teilnahme 
Praktikum 

AA 8 

Fachdidaktik 3 Vorlesung 4 - HA MP 30 5 

Summe      27 

 
Anlage 1.B.2: Wahlpflichtmodule 
 

Block 1: 
Es ist ein Modul aus diesem Block zu studieren. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Bauwerkserhaltung & 
Materialprüfung 

Vorlesung, 

Übung 

1-4 - - K oder MP 
oder HA oder 

ZP 

5 

Bauwirtschaft B Ausschreibung, 
Vergabe und  
Abrechnung 

1-4 - ES AA, HA 5 

Summe      5 

 

Block 2: 
Es ist ein Modul aus diesem Block zu studieren. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Entwurf und  

Konstruktion F 

Baukonstruktion 4 

Fassaden-
konstruktionen 

2 o. 4 

 

- AA AA, ZD, PR, 
DO 

5 

 

Entwurf und  

Konstruktion G 

Baukonstruktion 5 

Erweiterte  
Baukonstruktion 

2 o. 4 

 

- KU KU, PR 5 

Entwurf und  

Konstruktion H 

Baukonstruktion 6 

Workshop  
Baukonstruktion 

2 o. 4 

 

- KU SG 5 

Entwurf und  

Konstruktion I 

Baukonstruktion 7 

Bau + Raumakustik 

2 o. 4 - Ü AA, PR, DO 5 

Entwurf und  

Konstruktion J 

Erweiterte  
Baustoffkenntnis 

2 o. 4 - R KO 5 

Entwurf und  

Konstruktion K 

Entwerfen von  
Tragwerken 

2 o. 4 - R, SG KO 5 

Summe      5 
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Block 3: 
Es ist ein Modul aus diesem Block zu studieren. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Konstruktion und 
Technik A 

Seminar Tragwerke  
in Leichtbauweise 

1 o. 3 - R, KU KO 30 5 

Konstruktion und 
Technik B 

Seminar Nachhaltige 
Gebäudesysteme 

1 o. 3 - Ü AA 5 

Konstruktion und 
Technik C 

Seminar Gestalt, 
Konstruktion und 
Technik 

1 o. 3 - R oder KU KO 30 5 

Konstruktion und 
Technik D 

Seminar mit bau-
konstruktiver  
Vertiefung 

1 o. 3 - R oder KU KO 30 5 

Konstruktion und 
Technik E 

Seminar Bauklimatik 1 o. 3 - Ü ZP 5 

Energieeffizienz bei 
Gebäuden 

Vorlesung, Übung 1 o. 3 - - K oder MP oder 
HA oder ZP 

5 

Summe      5 

 

Anlage 1.B.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.B.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Semester ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Masterarbeit 4 mindestens 60 LP,  
Nachweis berufspraktischer 
Tätigkeiten und gegebenen-

falls weitere Zulassungs-
voraussetzungen  

entsprechend dem  
gewählten Unterrichtsfach 

nach Anlage 1.H-R.4 

 MA 17 

Master-Kolloquium 4  PR 3 

Summe      20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und eine Präsentation. 
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1.C Elektrotechnik 
 
Anlage 1.C.1: Pflichtmodule 
 

Die Zuordnung einzelner Lehrveranstaltungen zu den Modulen regelt der Kompetenzbereiche- und Modul-
katalog (KuMoK) und das Vorlesungsverzeichnis für die Studiengänge in den Bereichen Elektrotechnik und 
Informationstechnik. Den Modulbeschreibungen sind Details über Qualifikationsziele, Lehrinhalte, -formen 
etc. der Module zu entnehmen. 
Die Klausurdauer beträgt in der Regel 25 Minuten pro Leistungspunkt. Die Dauer der mündlichen Prüfung 
soll in der Regel 10 Minuten pro Leistungspunkt nicht überschreiten. Näheres regelt der Kurs- und Modul-
katalog. 
Die Art der Studienleistungen wird, wenn nicht anders vermerkt, durch den Modulkatalog für die berufliche 
Fachrichtung „Elektrotechnik“ geregelt.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

E
1 Nachrichten-

technik für LbS 

E1.1 
Grundlagen der 

Nachrichtentechnik 
2 - - K oder MP 4 

8 

E1.2 
Kommunikations-
technik für  
Lehrkräfte 

3 - - K oder MP 4 

E
2 Energietechnik 

für LbS 

E2.1 
Energietechnik für 

Lehrkräfte I 
1 - - 

MP oder K 

2 

5 

E2.2 
Energietechnik für 

Lehrkräfte II 
2 - - 3 

E
3 Regelungs-

technik 
E3.1 Regelungstechnik 1 - 

Studien-
leistung 

K oder MP 5 

E
4 

Fach-
didaktische 
Praxis I 

E4.1 
Fachdidaktisches 
Experimentierlabor 

1 - 
Studien-
leistung 

- 

3 

5 
E4.2 

Schulversuche zur 

Energietechnik 
2 - 

Studien-
leistung 

2 

E
5 

Fach-
didaktische 
Praxis II 

E5.1 
Programmier-
praktikum mit 

Unterrichtsbezug 
2 - 

Studien-
leistung 

MP oder K 

3 

7 

E5.2 
Fachdidaktisches 
Projekt inkl. 

Fachpraktikum 
3 - 

Studien-
leistung 

4 

Summe 30 
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Anlage 1.C.2: Wahlpflichtmodule 
In folgenden Modulen muss zunächst eine Vertiefungsrichtung (Energietechnik (E), Automatisierungstechnik 
(A), Mikroelektronik (M)) gewählt werden, in der zwei Vorlesungen mit Übungen und ein Labor belegt wird. 
Die Festlegung der Vertiefungsrichtung erfolgt durch die Entscheidung für die erste Prüfungsleistung in ei-
nem von diesem Modulen (E: E6, E7; A: E8, E9; M: E10. E11). Bei den aufgeführten Veranstaltungen han-
delt es sich um Empfehlungen, sodass nach Absprache mit dem Modulverantwortlichen auch andere Lehr-
veranstaltungen belegt werden können, wobei keine Lehrveranstaltungen belegt werden dürfen, die bereits 
im Bachelorstudiengang durch eine Prüfung- oder Studienleistung angerechnet wurden.  
 
Vertiefungsrichtung: Energietechnik 
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E6 

Vertiefungs-
modul I –  
Energie-
technik 

E6.1 
Elektrische Energie-
versorgung I 

1 - - K oder MP 4 

E7 

Vertiefungs-
modul II –  
Energie-
technik 

E7.1 
Elektrische  
Antriebssysteme 

2 - - 
K oder MP 

4 
8 

E7.2 
Labor: Elektrische 
Maschinen 

2 - 
Studien-
leistung 

4 

Summe 12 

 
Vertiefungsrichtung: Automatisierungstechnik 
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E8 

Vertiefungs-
modul I –  
Automa-
tisierungs-
technik 

E8.1 

Sensorik und 
Nanosensoren –
Messen nicht-
elektrischer Größen 

1 - - K oder MP 4 

E9 Vertiefungs-
modul II –  
Automa-
tisierungs-
technik 

E9.1 Prozessrechentechnik 2 - - 

K oder MP 

4 

8 
E9.2 

Labor: Sensorik – 
Messen nicht-
elektrischer Größen 

2 - 
Studien-
leistung 

4 

Summe 12 

 
Vertiefungsrichtung: Mikroelektronik 
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

E10 

Vertiefungs-
modul I – 
Mikro-
elektronik 

E10.1 
Grundlagen der-
Halbleiterbau-
elemente 

1 - - K oder MP 4 

E11 

Vertiefungs-
modul II – 
Mikro-
elektronik 

E11.1 
Logischer Entwurf 
digitaler Systeme 

2 - - 

K oder MP 

4 

8 
E11.2 

Labor: Technische 
Informatik –  
Schaltungs- und 
Systementwurf 

2 - 
Studien-
leistung 

4 

Summe 12 

 

Anlage 1.C.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
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Anlage 1.C.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se- 
mester

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs
tungs-
punkte 

E12 Masterarbeit E10.1 
Master-

Kolloquium 
4 

mindestens 60 LP,  
Nachweis berufspraktischer Tätig-
keiten und gegebenenfalls weitere 
Zulassungsvoraussetzungen ent-
sprechend dem gewählten Unter-
richtsfach nach Anlage 1.H-R.4 

ML MA 20 

Summe 20 
 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.D Farbtechnik und Raumgestaltung 
 

Anlage 1.D.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Gestaltungtechnik 2 Vorlesung, 
Übung 

2 - Ü 2 PR 5 

Beschichtungs- und 
Belegungstechnik 2 

Vorlesung, 
Laborübung 

2 - LÜ K 60 (67 %)  
PR (33 %) 

5 

Gestaltungtechnik 3 Vorlesung, 
Übung 

3 - Ü  K 90, PR 5 

Fachdidaktik 2 Vorlesung 3 - HA MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - K 90 - 4 

Fachpraktikum Seminar 3-4 - Teilnahme 
Praktikum 

AA 8 

Fachdidaktik 3 Vorlesung 4 - HA MP 30 5 

Summe      38 

 
Anlage 1.D.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es ist ein Modul aus dem Wahlpflichtbereich ist zu studieren. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Betriebsplanung und 
Organisation 

Vorlesung, 
Übung 

1 o. 3 - LÜ, HA K 120 oder 
PR 30 

5 

Mikrotechnische  
Untersuchungen 

Vorlesung, 
Laborübungen 

1 - 4 - Ü MP 5 

Gestaltung und  
Darstellung E 

Technische  
Darstellung 2 

1 - 2 - Ü Ü, AA 5 

Bauwirtschaft 1  
Kostenplanung im 
Hochbau 

Seminar 1-4 - 3 KU HA 5 

Bauwirtschaft 2 Aus-
schreibung, Vergabe 
und Abrechnung 

Seminar 1-4 - Ü, ES SL, DO 5 

Bauwirtschaft 4  
Projektmanagement 

Seminar 1-4 - Ü, ES HA 5 

Gestaltungstechnik 1 1) Vorlesung,  
Übung  

1 - Ü  PR (33 %)  
K 90 (67 %) 

5 

 

1) nur für Studierende, die dieses Fach nicht im Bachelor belegt haben 
 
Anlage 1.D.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.D.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Masterarbeit 4 mindestens 60 LP, Nachweis berufs-
praktischer Tätigkeiten und gegebenen-
falls weitere Zulassungsvoraussetzun-
gen entsprechend dem gewählten Un-

terrichtsfach nach Anlage 1.H-R.4 

- MA 17 

Master-Kolloquium 4 - PR 3 

Summe      20 
 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und eine Präsentation. 
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1.E Holztechnik 
 
Anlage 1.E.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fertigungstechnik 
Holz 3 

Vorlesung, 

Übung 

2 - - K 90 oder MP 20 5 

Bau- und Möbelge-
staltung 

Vorlesung, 
Übung 

2 - HA MP 30 5 

Betriebsplanung und 
Organisation 

Vorlesung, Übung 3 - LÜ, HA K 120 oder PR 30 5 

Fachdidaktik 2 Vorlesung 3 - HA MP 30 5 

Bauschäden Vorlesung 3 - K 90 - 4 

Fachpraktikum Seminar  3-4 - Teilnahme 
Praktikum 

AA 8 

Fachdidaktik 3 Vorlesung 4 - HA MP 30 5 

Summe      38 

 
Anlage 1.E.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Modul aus dem Wahlpflichtbereich zu studieren. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Gestaltungtechnik 1 Vorlesung, 

Übung 

1 - Ü PR (33 %) 

K 90 (67 %) 

5 

Gestaltung und 
Darstellung E 

Technische  
Darstellung 2 

1/ 2 - Ü Ü, AA 5 

Bauwirtschaft 1 
Kostenplanung  
im Hochbau 

Seminar 1-4  3 KU HA 5 

Bauwirtschaft 2 
Ausschreibung, 
Vergabe und  
Abrechnung 

Seminar 1-4  Ü, ES SL, DO 5 

Bauwirtschaft 4 
Projektmanagement 

Seminar 1-4  Ü, ES HA 5 

 
Anlage 1.E.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.E.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Masterarbeit 4 mindestens 60 LP, Nachweis be-
rufspraktischer Tätigkeiten und 

gegebenenfalls weitere Zulassungs-
voraussetzungen entsprechend dem

gewählten Unterrichtsfach nach 
Anlage 1.H-R.4 

- MA 17 

Master-Kolloquium 4 - PR 3 

Summe      20 
 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und eine Präsentation. 
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1.F Lebensmittelwissenschaft 
 
Anlage 1.F.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Didaktik  
im Berufsfeld Ernäh-
rung 

A) Planung von Lehr-
Lernarrangements I (S) 
 

B) Planung von Lehr-
Lernarrangements II (S) 

ab 1. / ein-
semestrig 

  HA 5 

Qualitäts- 
management  und 
Lebensmittel-
sicherheit 

A) Qualitätsmanagement (V) 
 

B) Monitoring (S) 
 

C) Toxikologie (S) 

ab 1. / ein-
semestrig 

 R zu C) K 120 oder  
MP ca. 20 

oder R oder 
HA 

5 

Technologie und 
Verfahrenstechnik 
von Lebensmitteln – 
Gastronomie,  
Getreide, Fleisch 

A) Seminar (S) 
 

B) Experimentelle Übung (S) 

ab 1. / 
zweise-
mestrig 

 AA zu A)  K 120 oder  
MP ca. 20 

oder R oder 
HA 

8 

Ernährungsasso-
ziierte Erkrankungen 
– Wissen-schaftliche 
Grundlagen und 
Bildungspraxis  

A) Ernährungsassoziierte 
Erkrankungen (V) 
 

B) Präventive und therapeuti-
sche Aspekte der Ernährung in 
der Bildungspraxis (S) 

ab 2. / ein-
semestrig 

 KO zu B)  MP ca. 20 5 

Didaktisches und 
methodisches  
Handeln im Berufs-
feld Ernährung 

A) Methoden und Medien (S) 
 

B) Planung, Durchführung und 
Evaluation eines Lehr- Lernar-
rangements (S) 

ab 3. / ein-
semestrig 

 Besuch 
Studien-
seminar 

HA 5 

Berufsfeld-didaktik: 
Schulische Praxis  

A) Vorbereitung des 2. Schul-
praktikums (S) 
 

B) Durchführung des 2. Schul-
praktikums (P) 
4 Wochen 
 

C) Nachbereitung des  
2. Schulpraktikums (S) 

ab 3. / 
zwei-

semestrig 

  AA 8 

Summe      36 

 

Regelung im Hinblick auf die Überführung in die Prüfungsordnung 2016 
Wurden die Module „Didaktik im Berufsfeld Ernährung“ und „Didaktisches und methodisches Handeln im 
Berufsfeld Ernährung“ bereits im Bachelorstudiengang Technical Education absolviert und eingebracht, 
müssen stattdessen die Module „Lebensmittelrecht und Verbraucherrecht“ und „Marketing und Kommunika-
tion für Lebensmittelwissenschaft“ belegt werden. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Lebensmittelrecht 
und Verbraucher-
recht  

A) Vorlesung (V) 

 

B) Übung (Ü) 

ab 2. / ein-
semestrig 

 HA K 60  5 

Marketing für Le-
bensmittel-
wissenschaft 

A) Grundlagen  (S) 

 

B) Exkursion und Übung 
(Ü) 

ab 2. / ein-
semestrig 

  

 

PR oder 
PR/AA 

5 
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Anlage 1.F.2: Wahlpflichtmodule 
Es ist ein Wahlpflichtmodul zu wählen.  
 

Modul Lehrveranstaltungen Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Berufliche Fach-
praxis Ernährung  

A) Seminar (S) 

 

B) Experimentelle Übung  
(S) 

ab 1. / ein-
semestrig 

  V 6 

Technologie und 
Verfahrens-technik: 
Gastronomie und 
Gemeinschafts-
verpflegung 

A) Seminar (S)  

 

B) Experimentelle Übung S) 

ab 1 / ein-
semestrig 

 

 

K 60 oder R 6 

Technologie und 
Verfahrenstechnik: 
Fleischtechnik 

A) Seminar (S) 

 

B) Experimentelle Übung (S)

ab 1 / ein-
semestrig 

  AA 6 

Technologie und 
Verfahrens-technik: 
Getreide-, Back- 
und  Süßwaren-
technik 

A) Seminar (S)  

 

B) Experimentelle Übung (S) 

ab 1. / ein-
semestrig 

  AA 6 

Summe      6 

 
Regelung im Hinblick auf die Überführung in die Prüfungsordnung 2016 
Studierende, die vor dem 01.10.2016 ihr Studium in der beruflichen Fachrichtung aufgenommen haben und 
zum Zeitpunkt der Überführung in diese Prüfungsordnung das bisher nach der alten Prüfungsordnung vor-
gesehene Modul „Getränketechnologie und –sensorik“ bereits absolviert haben, können das Modul in den 
Masterabschluss als Wahlpflichtmodul einbringen. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Getränke-
technologie und  
-sensorik 

A) Getränketechnologie und 
–sensorik (S) 

 

B) Experimentalseminar 
Getränke-sensorik (S) 

ab 1. / ein-
semestrig 

  ZP 6 

 

Anlage 1.F.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.F.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  ab 4. mindestens 60 LP,  
Nachweis berufspraktischer Tätigkeiten 

und gegebenenfalls weitere  
Zulassungsvoraussetzungen  

entsprechend dem  
gewählten Unterrichtsfach  

nach Anlage 1.H-R.4 

 MA 17 20 

ML 60 3 

 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.G Metalltechnik 
 
Anlage 1.G.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltung Se-
mester

ggf. 
Vorausset-
zung für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

LBSM1 Steuerungstechnik Automatisierung 1  - K oder MP 5 

LBSM2 Fertigungsverfahren 
Spanen - Modelle, Methoden 
und Innovationen 

2  - K oder MP 5 

BFM3 
Berufswissenschaft-
liche Analysen  

Einführung in die Berufswis-
senschaften der Metall-
technik 

2  
Empirische 

Studie 
HA 5 

Berufswissenschaftliche 
Studie 

3  

BFM4 

Berufsbildungspraxis 
in der beruflichen 
Fachrichtung  
Metalltechnik 

Fachdidaktische Projekte 1  Referat 

MP 

4 

12 
Praktikumsbegleitung 2  Praktikum 2 

Praktikum in der beruflichen 
Fachrichtung 

3  
Praktikums-

bericht 
6 

BFM5 

Curriculum- und 
Unterrichtsgestaltung 
in der beruflichen 
Fachrichtung  
Metalltechnik 

Didaktik der beruflichen 
Fachrichtung Metalltechnik 

2  Referat 

HA 5 
Analyse und Gestaltung 
beruflichen Lernens 

2  Präsentation

Summe       32 

 
Anlage 1.G.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es sind zwei Module aus dem Modulkatalog der Fakultät für Maschinenbau zu wählen. 
 

Modul Lehrveranstaltung Semes-
ter 

ggf. 
Vorausset-
zung für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBSMW1 Wahlmodul I      5 

LBSMW2 Wahlmodul II      5 

Summe       10 

 

Anlage 1.G.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Semester ggf. 
Voraussetzung für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  4 

mindestens 60 LP,  
Nachweis berufspraktischer 
Tätigkeiten und gegebenen-

falls weitere Zulassungs-
voraussetzungen entspre-

chend dem gewählten  
Unterrichtsfach nach Anlage 

1.H-R.4 

 MA und ML 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält zwei Prüfungsleistungen, die Masterarbeit und das Master-Kolloquium. 
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1.H Chemie 
 
Die Abkürzung „SWS“ steht für Semesterwochenstunden. Bei Seminaren (S) und Experimentellen Semina-
ren (EX) können die Studierenden nach Maßgabe der Seminarleitung zur Anwesenheit verpflichtet werden. 
Zulassungsvoraussetzung für EX ist stets die Teilnahme an den zugehörigen Sicherheitsbelehrungen. Über 
Ausnahmen von den Voraussetzungen für die Zulassung zu Praktika entscheidet die Praktikumsleitung. 
 
Anlage 1.H.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 
zum Praktikum 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Rechen-
methoden 
der Chemie 1 

Vorlesung (2 SWS) 
Rechenmethoden der 
Chemie I 
Übung (2 SWS)  
Rechenmethoden der 
Chemie I 

1 
1 

- K 120 - - 

5 

Physikalische 
Chemie 1  
für Lehramt 

Vorlesung (2 SWS) 
Physikalische Chemie I 
Übung (2 SWS)  
Physikalische Chemie I 

2 
2 

- K180 - - 

7 

Fachpraktikum Begleitende  
Lehrveranstaltung, 
2 Wochen Schule 2,3 

- Seminar:  
Regelmäßige 
Teilnahme, 
schriftliche 

Ausarbeitungen

- HA 
(Prak-
tikums-
bericht, 

Reflexion) 

4 

FC 3  
Fachdidaktik 3 

Demonstrations-
praktikum 

1,3 - Präsenz-, 
Haus- und 

Schulübungen

- H, VA 
4 

Summe 20 

 
Anlage 1.H.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es sind Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 8 LP zu wählen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistungen 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 
zum Praktikum 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Anorganische 
Chemie 2  
für Lehramt  

Vorlesung (2 SWS)  
Anorganische Chemie II 
EX+S (6 SWS)  
Anorganische Chemie I 
für Lehramt  

3 
3 

Abgeschlossenes 
EX und S aus 
Anorganische 
Chemie 2 für  

Lehramt 

EX + S  
Anorganische 
Chemie I für 

Lehramt 

- MP 30 

8 

Organische 
Chemie 2 
für Lehramt  

Vorlesung (2 SWS)  
Organische Chemie II 
EX+S (10 SWS)  
Organische Chemie I 

4 

Abgeschlossenes 
EX+S aus  

Organische  
Chemie 2  

für Lehramt 

EX+S  
Organische 

Chemie I 

- K 180 

9 

Physikalische 
Chemie 2 
für Lehramt 

EX+S (9 SWS)  
Physikalische Chemie I 

 

Abge-schlossenes 
EX+S aus  

Physikalische 
Chemie 2  

für Lehramt 

EX + S  
Physikalische 
Chemie I für 

Lehramt 

Abge-
schlossene 

Module Physika-
lische Chemie 1 

und Rechen-
methoden der 

Chemie 1 

MP 30 

9 

Summe 8 
 
Anlage 1.H.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
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Anlage 1.H.4: Masterarbeit 
Das Modul „Masterarbeit“ besteht je nach Aufgabenstellung aus praktischen und/oder theoretischen Arbei-
ten und wird mit 20 Leistungspunkten bewertet. 
 

Modul Lehr- 
veran-

staltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Stu-
dien-
leis-
tung 

Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 
zum Praktikum 

Prü-
fungs-

leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Masterarbeit 
mit Kolloquium 

 4  
mindestens 60 LP sowie Nach-

weis berufspraktischer Tätigkeiten

eine 
Studien-
leistung 

 
MA mit 

KO 
20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit mit dem Master-Kolloquium. 
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1.I Deutsch 
 

Prüfungs- und Studienleistungen eines Moduls können nicht in ein und derselben Veranstaltung erbracht 
werden. Die Studierenden wählen in Absprache mit den Lehrenden, in welcher Veranstaltung des Moduls 
sie die jeweilige Leistung erbringen. 
 

Anlage 1.I.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

FP TE  
Fachpraktikum 
Technical  
Education 

Vorbereitung auf das Fachpraktikum:
1 Veranstaltung in der Literatur-
didaktik oder der Sprachdidaktik 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

PF 10-20 oder 
AA 10-15 

8 
5 

Praktikum in der Schule (2 Wochen) 3 

Summe      8 

 
Anlage I.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu wählen, die noch nicht in der Bachelorphase belegt worden sind. Dabei 
muss ein Modul aus dem Bereich Literatur (L3-L4) und eines aus dem Bereich Sprachwissenschaft (S 3-S 5,  
S 7) nachgewiesen werden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

L 3 Literatur- 
geschichte 

L 3.1 Literatur bis 1830 
(Vorlesung od. Seminar) 

Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 oder 
MP 20–30 oder 
PR/A 5-10 oder 
PR 20  

10 

L 3.2 Literatur ab 1830 
(Vorlesung od. Seminar) 

L 4 Medien -  
Kultur - Wissen 

Vorlesung od. Seminar Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 oder 
MP 20–30 oder 
PR/A 5-10 oder 
PR 20  

10 

 

Seminar 

S 3 Sprache,  
Gesellschaft und  
Medien 

Vorlesung od. Seminar 

Ab 1. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 oder 
PR/A 5–10 oder 
K 90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

10 

 

Seminar 

S 4 Deutsch in  
Geschichte und  
Gegenwart 

Vorlesung od. Seminar Ab 1. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 oder 
PR/A 5–10 oder 
K 90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

10 

 

Seminar 

S 5 Bedeutung und 
Gebrauch von  
Sprache  

Vorlesung od. Seminar 

Ab 1. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 oder 
PR/A 5–10 oder 
K 90 oder PR 20 
oder MP 20-30 

10 

 

Seminar 

S 7 Theorie und Praxis 

des Deutschen als 
Fremd-, Zweit- und 
Bildungssprache 

S 7.1 Theorieseminar 

Ab 1. 

Für S 7.2:  

S 7.1 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10–15 oder 
PR/A 5–10 oder 
K 90 oder PR20 
oder MP 20–30 

10 

 

S 7.2 Praxisseminar  

Summe      20 

 

Anlage 1.I.3: Wahlmodule 
- entfällt- 
 

Anlage 1.I.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltung 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP sowie Nachweis 
berufspraktischer Tätigkeiten 

- MA 60-65 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 105 

1.J Englisch 
 
Anlage 1.J.1: Pflichtmodule 
Für das Modul „Advanced Methodology of Teaching English as a Foreign Language” mit Schulpraktikum gilt: 
Eine Ausnahmeregelung besteht für diejenigen Studierenden, denen ein Aufenthalt als Teaching Assistant 
oder ähnliches als Fachpraktikum angerechnet wird. Die Prüfungsleistung besteht für sie aus der Bearbei-
tung eines „Teaching Assistant Portfolios“ und einer 20-minütigen mündlichen Prüfung nach Rückkehr. 
 

Modul Lehr-veranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Intermediate and  
Advanced Linguistics 
TECH 

LingF4 (2 SWS) ab 1 - 1 Studien-
leistung 

HA 5000 oder 
PR/A 4000 
oder K 90 

oder MP 30 

9 

LingA1 (2 SWS) oder 
LingA2 (2 SWS) 

1 Studien-
leistung 

Advanced Methodology of 
Teaching English  
as a Foreign Language mit 
Schulpraktikum 

DidA (2 SWS) 2-3 - 1 Studien-
leistung 

HA 5000 oder 
PR/A 4000 

oder K/KA 90 
oder MP 30 

6 9 

DidPA (2 SWS) 

Planung und Analyse 
von Englischunterricht 

1 Studien-
leistung 

Schulpraktikum  
(2 Wochen) 

1 Studien-
leistung 

AA 2000 3 

Summe      18 

 

Anlage 1.J.2: Wahlpflichtmodule 
 

Studierende wählen das Modul, das sie noch nicht im Bachelorstudium absolviert haben. 
 

Modul Lehr-veranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Intermediate American 
Literature and Culture 

AmerF2 (2 SWS) ab 1 - 1 Studien-
leistung 

K/KA 60 10 

AmerF3 (2 SWS) 1 Studien-
leistung 

Intermediate British Litera-
ture and Culture  

BritF2 (2 SWS) ab 1 - 1 Studien-
leistung 

K/KA 60 

oder MP 20 

10 

BritF3 (2 SWS) 1 Studien-
leistung 

Summe      10 

 

Anlage J.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.J.4: Masterarbeit 
Ferner wird für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 ein dreimonatiger studienrelevanter Auslands-
aufenthalt in einem Land, in dem die Amtssprache Englisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht 
bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für die Zu-
lassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Auslands-
aufenthalt sowie Nachweis berufs-

praktischer Tätigkeiten 

 MA 60-65 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 106 

1.K Evangelische Religion 
 
Anlage 1.K.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 7 

Fachwissenschaftliche 
Differenzierung 

VM 7a Biblische Hermeneutik 

und 

3 - 1 Studien-
leistung 

HA 15 10 

VM 7b Kernprobleme der  
Systematischen Theologie  
und Ethik 

oder 

VM 7c Christliche Motive  
in der Kultur(geschichte) –  
Phänomenologie und  
Hermeneutik 

Aufbaumodul 5 

Berufskompetenz 

AM 2c Ökumenisches und 
interreligiöses Lernen in  
religionspädagogischen  
Handlungsfeldern 

1 - 1 Studien-
leistung 

MP 30 10 

AM 3b Religionspädagogik im 
fächerübergreifenden und welt-
anschaulichen Dialog 

VM 6b  
Beruf: Religionspädagoge/in – 
arbeiten an einem Selbstkonzept

Aufbaumodul 7 

Fachpraktikum 

AM 7a Fachpraktikum 2 - 1 Studien-
leistung 

HA 10-12 8 

VM 6d Planung und Analyse 
von Unterricht (Werkstatt-
seminar mit Unterrichtsbezug) 

Summe      28 

 

Anlage 1.K.2: Wahlpflichtmodule 
- entfällt - 
 
Anlage 1.K.3: Wahlmodule 
- entfällt – 
 
Anlage 1.K.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für 
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP  
sowie Nachweis berufs-
praktischer Tätigkeiten 

1 Studienleistung MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.L Katholische Religion 
 

Anlage 1.L.1: Pflichtmodule 
Eine der Studienleistungen in den Vertiefungsmodulen oder Aufbaumodulen muss in einer Veranstaltung erbracht 
werden, die von einer evangelischen Dozentin oder einem evangelischen Dozenten und einer katholischen Do-
zentin oder einem katholischen Dozenten gemeinsam verantwortet wird, sofern im Wahlpflichtbereich nicht Auf-
baumodul 5 gewählt wird. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen

für die  
Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Fachpraktikum Vorbereitende  
Lehrveranstaltung 

2 - - AA 10-12 7 

Fachpraktikum 

Vertiefungsmodul 5: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Moral-theologie/ Christli-
che Sozialwissenschaften 

VM 5a Glaube und  
sittliches Handeln 

1-3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

HA 10-12 9 

VM 5b Kirche und  
Gesellschaft 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Vertiefungsmodul 6: 
Fachdidaktische Differen-
zierung: 

VM 6a Didaktik des  
Religionsunterrichts 

1-3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

6 

VM 6b Methodik des  
Religionsunterrichts 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Summe      22 

 
Anlage 1.L.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 6 LP gewählt werden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen

für die  
Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 4: 
Kategorien biblisch-
theologischen Denkens: 
Exegese 

VM 4a Exegese und  
Theologie des AT 

1-3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

HA 10-12 9 

VM 4b Exegese und  
Theologie des NT 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Vertiefungsmodul 7: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens: 
Dogmatik 

VM 7a Theologische  
Anthropologie 

1 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

6 

VM 7b Christologie/  
Soteriologie 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Aufbaumodul 4: 
Theologie im Kontext IV: 
Religion und Religiosität 
im gesellschaftlichen Kon-
text 

AM 4a Religionsphilo-
sophie/ Religionskritik 

1-3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

6 

AM 4b Religion in 
biographischer Soziali-
sation 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Aufbaumodul 5: 
Theologie im Kontext V: 
Ökumenische Theologie 

AM 5 Ökumenische 
Theologie - konfessio-
nell-kooperatives  
Modul 

3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

3 

Aufbaumodul 6: 
Theologie im Kontext VI: 
Theologie interdisziplinär 

AM 6 Theologie im 
Kontext der Wissen-
schaften - interdiszi-
plinäres Modul 

4 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

3 

Summe      6-9 

 

Anlage 1.L.3: Wahlmodule 
- entfällt - 
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Anlage 1.L.4: Masterarbeit 
Fachspezifische Voraussetzung für die Zulassung zum Studium des Faches Katholische Theologie ist der 
Nachweis fachbezogener Grundkenntnisse in Latein. Der Nachweis der Sprachkenntnisse ist Zulassungsvo-
raussetzung zur Masterarbeit. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 60 LP, Nachweis von fachbezogenen-
Grundkenntnissen in Latein sowie 

Nachweis berufspraktischer Tätigkeiten

1 Studien-
leistung 

MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.M Mathematik 
 

A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 

Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten.  

Innerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemesse-

nen Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 

Anlage 1.M.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 

veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum 
(LBS) 

Begleitende  
Lehrveranstaltung 

2 oder 3 - Eine Leistung 
gemäß § 6 
Absatz 1 

P 4 

Schulpraktikum  

Fachdidaktik  
Mathematik (LBS) 

Fachdidaktische Veranstal-
tungen im Umfang  
von mindestens 4 LP 

1 und 2 - Ü, SL,PF oder 
R pro Veran-

staltung 

MP oder PF oder 
HA oder K pro 
Veranstaltung 

4 

Geometrie für das 
Lehramt 

VL Geometrie für das  
Lehramt  
Übung Geometrie für das 
Lehramt 

Ab 2 -  K 10 

Summe      18 

 
Anlage 1.M.2: Wahlpflichtmodule 
 

Sofern das Modul Stochastische Methoden für LbS im Bachelorstudiengang Technical Education noch nicht 
absolviert wurde, ist dies verpflichtend/obligatorisch. Andernfalls ist das Modul Algorithmische Mathematik 
für LbS zu absolvieren. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Stochastische  
Methoden für LBS 

Stochastik A 

Übung Stochastik A 

Ab 5 - Ü 

 

Ü 

K 10 

Stochastik B 

Übung Stochastik B 

Ab 6 K 

Algorithmische 
Mathematik für LBS 

Angewandtes Programmieren 

VL Numerische Mathematik A 

Übung Numerische Mathematik A 

Ab 1 

Ab 3 

Stochastische 
Methoden für LbS 

Ü 

Ü 

K 10 

Summe      10 

 
Anlage 1.M.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.M.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se- 
mester 

ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. Semester mindestens 60 LP sowie 
Nachweis berufspraktischer 

Tätigkeiten 

V MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.N Physik 
 

A) Für die Dauer von Prüfungen gelten die folgenden Richtwerte: 
(1) Mündliche Prüfungen dauern mindestens 15 Minuten, höchstens aber 60 Minuten. Innerhalb dieses 

Rahmens sollen mündliche Prüfungen pro Leistungspunkt 1-4 Minuten dauern. 
(2) Schriftliche Prüfungen (Klausuren) dauern mindestens 45 Minuten, höchstens aber 180 Minuten. In-

nerhalb dieses Rahmens sollen Klausuren 5-15 Minuten pro Leistungspunkt dauern. 
B) Falls nicht anders vermerkt, so beziehen sich Prüfungen auf das gesamte Modul mit einer angemesse-
nen Gewichtung der einzelnen Lehrveranstaltungen. 
 
Anlage 1.N.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum Begleitende Lehrveranstaltung 3 - Eine Studien-
leistung  

gemäß § 6 
Absatz 1 

AA 4 
Schulpraktikum 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik Physik 

Fachdidaktische Veranstaltun-
gen der Physik im Umfang von 
mindestens 4 LP 

ab 1 - 
jeweils SL 

MP oder K  
(über die 

Fachdidakti-
sche Veran-

staltung) 

8 

Praktikum Experimente und 
Experimentieren im  
Physikunterricht (PEX) 

LÜ und  
SL 

Moleküle, Kerne, 
Teilchen, Festkörper 
für LBS 

Moleküle, Kerne, Teilchen,  
Festkörper 

2 - Ü MP oder K 6 

Summe     18 

 

Anlage 1.N.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es sind zwei Module zu wählen. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leis-
tungs-
punkte 

Einführung in die 
Festkörperphysik für 
LBS 

Einführung in die Festkörperphysik Ab 1 - Ü K oder MP 5 
Übung Einführung in die  
Festkörperphysik 

Atom- und  
Molekülphysik für 
LBS 

Atom- und Molekülphysik Ab 1 - Ü K oder MP 5 
Übung Atom- und Molekülphysik 

Kohärente Optik für 
LBS 

Kohärente Optik Ab 2 - Ü K oder MP 5 
Übung Kohärente Op. 

Strahlenschutz für 
LBS 

Kernphysikalische und kernchemi-
sche Grundlagen des Strahlen-
schutzes und der Radioökologie 

Ab 1 - LÜ K oder MP 5 

 

Anlage 1.N.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.N.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. Semester mindestens 60 LP sowie Nachweis 
berufspraktischer Tätigkeiten 

V MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.O Politik 
 
Anlage 1.O.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum und 
Fachdidaktik 

Fachpraktikum (2 Wochen) 1 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

AA 10-12 8 

Begleitende  
Lehrveranstaltung 

Summe      8 

 
Anlage 1.O.2: Wahlpflichtmodule 
 

Es sind zwei Wahlpflichtmodule zu belegen, die noch nicht im Bachelorstudiengang Technical Education 
studiert worden sind. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Politische Ideen-
geschichte und  
Theorien der Politik 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Politische Soziologie 
und politische  
Sozialstruktur-
analyse 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Internationale Bezie-
hungen, Weltgesell-
schaft, Europäische  
Integration 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Politikfelder und 
Politische  
Verwaltung 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 
HA 10-12 

10 

Vorlesung mit Kolloquium 
oder Seminar 

Gesellschafts- 
theorie 

Seminar oder Vorlesung 1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

10 
Seminar 

Weltgesellschaft  
und Kulturvergleich 

Seminar oder Vorlesung 1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

10 
Seminar 

Bildungssysteme  
und Sozialisations-
prozesse 

Seminar oder Vorlesung 1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

MP 20 oder 
K/KA 60 oder 
ES 7 oder PF 

10 
Seminar 

Aufbaumodul Arbeit 
und Organisation 

Seminar 1-3 - 1 Studienleistung 
pro Lehrveran-

staltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder 

HA 15 oder PF 

10 
Seminar 

Summe      20 
 
Anlage 1.O.3: Wahlmodule 
-entfällt - 
 
Anlage 1.O.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP sowie Nach-
weis berufspraktischer Tätigkeiten

1 Studien-
leistung 

MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
  



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 112 

1.P Sonderpädagogik an berufsbildenden Schulen 
 
Anlage 1.P.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul 7: 

Gewinn eines 
wissen-schaftlichen 
Verständnisses  
der Zielgruppe 

7.1 Sichtweisen, Zugänge, 
Theorien zur beruflichen 
Förderpädagogik 

Empfoh-
len im 
1./2. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

MP 15 oder 
AA oder SA 

oder HA 
jeweils 10-15 

7 

7.2 Theorien zu Lebenswel-
ten und Milieus 

- 

7.3 Verhaltensauffälligkeiten 
und Einzelfallförderung 

- 

Modul 8: 

Erarbeitung förder-
pädagogischer 
Konzepte (Didaktik 
und Methodik) 

8.1 Spezielle Didaktik und 
Curriculums-entwicklung 

Empfoh-
len im 
1./2. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

MP 15 oder 
AA oder SA 

oder HA 
jeweils 10-15 

7 

8.2 Lerntheorien,  
Lernstrategien und  
Lernschwierigkeiten 

- 

8.3 Professionalisierung 
(Diagnostik, Testtheorie, 
Beratungskonzepte, Tea-
mentwicklung) 

- 

Modul 9: 

Erarbeitung förder-
pädagogischer 
Institutionen, Struk-
turen und Diskurse 

9.1 Begleitveranstaltung zu 
den schulpraktischen Stu-
dien 

Empfoh-
len im 
3./4. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

- 3 

Modul 10: 

Überblick und 
Verständnis gesell-
schaftlicher Rah-
menbedingungen 

10.1 Historische und  
internationale Aspekte beruf-
licher Förderpädagogik 

Empfoh-
len im 
3./4. 

- 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

MP 15 oder 
AA oder SA 

oder HA 
jeweils 10-15 

7 

10.2 Gesellschaftliche Ex-
klusion und  
Desintegration 

- 

10.3 Wandel der  
Erwerbsarbeit 

- 

Summe      24 

 

Anlage 1.P.2: Wahlpflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-leistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 2 Lehrveranstaltungen 
aus den Schwerpunkten 
der Pflichtmodule 

1-4 - Nachweis über 
die Veran-
staltungen 

- 4 

Summe      4 

 
Anlage 1.P.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 
Anlage 1.P.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für die 
Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 Mindestens 60 LP sowie Nach-
weis berufspraktischer Tätigkeiten

1 Studien-
leistung 

MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.Q Spanisch 
 
Es wird dringend empfohlen, das TECH Aufbaumodul erst nach vorherigem Besuch der Grundlagenmodule 
Sprachpraxis 1 und 2 bzw. des Kombimoduls Spanisch zu studieren. 
 
Anlage 1.Q.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

LBS Vertiefungsmodul 
Sprachpraxis 

LBS E3.1 (4 SWS) 

Übung  

Curso superior 1 

1. - 1 Studien-
leistung 

K 90 9 

LBS E3.2 (4 SWS) 

Übung  

Curso superior 2 

2. 1 Studien-
leistung:  

MP 10 oder 

R 8 

LBS Kombimodul K S2 (2 SWS) 

Seminar  

K L2 (2 SWS) 

Seminar 

1.-3- - 1 Studien-
leistung pro 

LV 

HA 15-20 
oder 

PR/A 20-30 
oder 

MP 15 

10 

LBS Aufbaumodul 
Fachdidaktik mit  
Fachpraktikum 

LBS D3 (2 SWS) 

Seminar 

Schulpraktikum  

(2 Wochen) 

1.-3. - 1 Studien-
leistung 

AA 

15-20 

6 

3 

Summe      28 

 
Anlage 1.Q.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.Q.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.Q.4: Masterarbeit 
 

Für die Zulassung nach § 12 Absatz 3 Satz 4 wird ein dreimonatiger studienrelevanter Auslandsaufenthalt in 
einem Land, in dem die Amtssprache Spanisch ist, vorausgesetzt, soweit der Nachweis nicht bereits bei der 
Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. Mindestens 60 LP, Auslands-
aufenthalt sowie Nachweis 

berufspraktischer Tätigkeiten  

- MA 60-65 

 

20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.R Sport 
 
Anlage 1.R.1: Pflichtmodule 
Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt 
beziehungsweise eingebracht werden. 
Wenn im Bachelorstudium ein Mannschaftsspiel gewählt wurde, dann muss im Modul „Didaktik und Metho-
dik der Sportarten: Spielen (Bereich C/D)“ ein Rückschlagspiel gewählt werden und umgekehrt. 
Des Weiteren dürfen „Weit-2“ und die „VP Wahl“ nicht in einer Sportart absolviert werden, in der schon eine 
Exkursion im Bachelorstudium belegt wurde. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefung der 
Sportwissen-
schaft: 

Naturwiss.  
Sporttheorie 

VP Bew./Tr.1 (2 SWS) 
Vertiefung bewegungs- oder 
trainingswiss. Fragestellungen 

1-2 - 1 Studien-
leistung 

HA 15 oder 
MP 20 

6 

VP Med.1 (2 SWS) 
Vertiefung gesundheitswiss. 
Fragestellungen 

1 Studien-
leistung 

Projektmodul Proj. (4 SWS) 
Lehrveranstaltung in Projektform 
nach Wahl 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

HA 20 6 

Forschung1 (1 SWS) 
Einführung in Methoden der 
sportwiss. Forschung 

1 Studien-
leistung 

Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten: 

Spielen 

(Bereich C/D) 

Spiel-M 2 (4 SWS) 
weitere EP mit VP aus ELf 1 (C)
oder 
Spiel-R 1 (4 SWS) 
EP mit VP aus ELf 1 (D) 

1-2 - 2 Studien-
leistungen 

SP 30 und K 
60 

6 

Didaktik und  
Methodik der  
Sportarten: 

Weitere Sportarten 

(Bereich E/Wahl) 

Weit-2 (2 SWS) 
weitere EP aus ELf 6-9 

2-3 - 1 Studien-
leistung 

SP 20 und K 
45 

6 

VP Wahl (2 SWS) 
in einem bisher noch nicht ver-
tieften Elf 2-9 

1 Studien-
leistung 

SP 30 und K 
60 

Didaktisches  
Praktikum 

Fachpraktikum (ca. 2 Wochen) 3 - 1 Studien-
leistung 

AA 15 4 
Begleitendes Seminar (2 SWS)

Summe      28 

 

Anlage 1.R.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.R.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.R.4: Masterarbeit 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Rettungs-
schwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt wurden. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis der Ersten 
Hilfe und des Deutschen Rettungs-

schwimmabzeichens in Bronze sowie 
Nachweis berufspraktischer Tätigkeiten 

- MA 20 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1.: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 

Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal 
und/oder in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausge-
arbeitet. 3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate 
und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 

Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-
beschreibung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 

Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht.  
 
Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem Antwortwahl-
verfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prüfungsfra-
gen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen nach  
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dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberech-
tigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprü-
fung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht 
gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben 
auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken. 
 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prü-
fungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussi-
on erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 

Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 

Laborübungen 
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 
Master-Kolloquium 
Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 
Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den be-
ziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-
praktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer 
kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die 
Medien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 

Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 

Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszu-
sammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt). 
 

Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 
 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten vorgeschlagen werden. 4Mit Ge-
nehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin oder einem Pro-
fessor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der einer beteiligten Fakultät ist. 5Gegebenfalls 
kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprüferschaft einschränkt. 6Das 
Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des Prüflings festgelegt. 7Die 
Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom nach § 3 zuständigen Or-
gan beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgabenstellung und ein Bearbei-
tungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfertigung der Arbeit wird die 
zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Ausgabe des Themas bis zur 
Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit kann nur einmal und nur in-
nerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 12Die Arbeit ist fristgemäß in 
zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle abzuliefern; der Abgabezeitpunkt 
ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der Bearbeitung berücksichtigt wer-
den. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abgabe zu bewerten. 
 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalte kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 
 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 

ML  Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SL Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
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Das Präsidium der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover hat die nachfolgende Neufassung der Prüfungs-
ordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädadgogik am 13.07.2016 gemäß § 37 Abs. 1 Nr. 5 b) NHG 
genehmigt. Sie tritt nach ihrer hochschulöffentlichen Bekanntmachung im Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm  
Leibniz Universität Hannover am 01.10.2016 in Kraft. 

 

 

Prüfungsordnung für den Masterstudiengang 

Lehramt für Sonderpädagogik 

an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover 
 

 

Die Philosophische Fakultät und die Fakultät für Mathematik und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz  
Universität Hannover hat gemäß §§ 7 Absatz 3, 44 Absatz 1 des Niedersächsischen Hochschulgesetzes die 
folgende Prüfungsordnung erlassen: 
 

 

Übersicht 
 

Erster Teil: Allgemeines  
§ 1 Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 
§ 2 Dauer und Gliederung des Studiums 
§ 3 Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

 
 

Zweiter Teil: Masterprüfung 
§ 4 Aufbau und Inhalt der Prüfung 
§ 5 Prüferinnen und Prüfer 
§ 6 Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 7 Masterarbeit  
§ 8 Bestehen und Nichtbestehen  
§ 9 Zusätzliche Module und Prüfungen 
§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 
§ 11 Fernstudium 

 
 

Dritter Teil: Prüfungsverfahren 
§ 12 Zulassung zu Prüfungsleistungen 
§ 13 Anmeldung 
§ 14 Wiederholung 
§ 15 Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 
§ 16 Prüfungsmodalitäten in Härtefällen 
§ 17 Bewertung von Prüfungsleistungen 
§ 18 Täuschung, Ordnungsverstoß 
§ 19 Leistungspunkte und Module 
§ 20 Gesamtnotenbildung 
§ 21 Zeugnisse und Bescheinigungen 
§ 22 Einsicht in die Prüfungsakten 
§ 23 Verfahrensvorschriften  

 
 

Vierter Teil: Schlussvorschriften 
§ 24 Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 
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 Erster Teil: Allgemeines 

 

§ 1  Zweck der Prüfung und Hochschulgrad 

(1) 1Die Masterprüfung bildet einen weiteren berufsqualifizierenden Abschluss des Studiums. 2Durch die 
Masterprüfung soll festgestellt werden, ob der Prüfling die Fähigkeit besitzt, nach wissenschaftlichen oder 
wissenschaftlich-künstlerischen Grundsätzen auf fortgeschrittenem Niveau selbstständig zu arbeiten und 
wissenschaftliche Erkenntnisse anzuwenden; ferner soll festgestellt werden, ob er die fachlichen Zu-
sammenhänge der gewählten Fächer überblickt und die für den Übergang in die Berufspraxis notwendi-
gen Fachkenntnisse und Handlungskompetenzen erworben hat. 3Durch die Masterprüfung soll ferner 
festgestellt werden, ob der Prüfling die didaktischen und bildungswissenschaftlichen Voraussetzungen für 
die Aufnahme in den Vorbereitungsdienst für das Lehramt für Sonderpädagogik erworben hat.  

(2) Nach bestandener Masterprüfung verleiht die Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover den aka-
demischen Grad „Master of Education (M. Ed.)“. 

 

§ 2  Dauer und Gliederung des Studiums 
1Die Regelstudienzeit beträgt zwei Jahre. 2Der Zeitaufwand für das Präsenzstudium und Selbststudium be-
trägt 120 ECTS-Leistungspunkte (Leistungspunkte) zu je 30 Stunden. 3Das Studium gliedert sich in vier Se-
mester. 
 

§ 3  Zuständigkeit (Studiendekanin oder Studiendekan, Prüfungsausschuss) 

(1) 1Für die Wahrnehmung der Aufgaben nach dieser Prüfungsordnung ist die Direktorin oder der Direktor für 
Studium und Lehre der Leibniz School of Education zuständig. 2Im Einvernehmen mit der Studiendirekto-
rin oder dem Studiendirektor wird aus Mitgliedern der beteiligten Fakultäten und Hochschulen ein Prü-
fungsausschuss gebildet. 3Über die Zusammensetzung entscheiden die beteiligten Fakultäten und Hoch-
schulen. 

(2) 1Dem Prüfungsausschuss gehören fünf Mitglieder an, und zwar drei Mitglieder aus der Hochschullehrer-
gruppe, ein Mitglied, das die Mitarbeitergruppe vertritt und in der Lehre tätig ist, sowie ein Mitglied der 
Studierendengruppe. 2Die Mitglieder des Prüfungsausschusses sowie deren Vertretungen werden durch 
die jeweiligen Gruppenvertretungen benannt. 3Von den vier Mitgliedern der Hochschullehrergruppe und 
der Mitarbeitergruppe sind zwei Mitglieder aus dem Bereich der sonderpädagogischen Fachrichtungen 
oder sonderpädagogischen Bildungswissenschaften, ein Mitglied aus den anderen Bereichen der Bil-
dungswissenschaften und ein Mitglied aus dem Bereich der Unterrichtsfächer zu berufen. 4Der Vorsitz 
und der stellvertretende Vorsitz, über die der Prüfungsausschuss entscheidet, müssen von Mitgliedern 
der Hochschullehrergruppe oder habilitierten Mitgliedern ausgeübt werden. 5Das studentische Mitglied 
hat in Bewertungsfragen und bei der Entscheidung über die Anerkennung von Prüfungsleistungen nur 
beratende Stimme. 6Die Studiendekanin oder der Studiendekan der beteiligten Fakultäten oder der 
Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover sowie die Direktorin oder der Direktor für Studium 
und Lehre der Leibniz School of Education können, falls sie nicht als Mitglieder des Prüfungsausschus-
ses benannt sind, an den Sitzungen des Prüfungsausschusses mit beratender Stimme teilnehmen. 

(3) 1Die Mitglieder des Prüfungsausschusses und deren Vertretungen unterliegen der Amtsverschwiegen-
heit. 2Sofern sie nicht im öffentlichen Dienst stehen, sind sie durch die Vorsitzende oder den Vorsitzen-
den zur Verschwiegenheit zu verpflichten. 

(4) 1Der Prüfungsausschuss ist beschlussfähig, soweit die Mehrheit der stimmberechtigten Mitglieder anwe-
send ist. 2Beschlüsse werden mit der Mehrheit der abgegebenen gültigen Stimmen gefasst; Stimm-
enthaltungen gelten als nicht abgegebene Stimmen. 

(5) 1Die Sitzungen des Prüfungsausschusses sind nicht öffentlich. 2Über die Sitzungen des Prüfungsaus-
schusses wird eine Niederschrift geführt. 3In dieser sind die wesentlichen Gegenstände der Erörterung 
und die Beschlüsse festzuhalten. 

(6) Die Mitglieder des Prüfungsausschusses haben das Recht, an der Abnahme von Prüfungen beobach-
tend teilzunehmen.  

(7) 1Der Prüfungsausschuss kann Befugnisse widerruflich auf den Vorsitz und den stellvertretenden Vorsitz 
übertragen. 2Der Prüfungsausschuss kann sich zur Erfüllung seiner Aufgaben einer von ihm beauftragten 
Stelle bedienen. 3Die oder der Vorsitzende bereitet die Beschlüsse des Prüfungsausschusses vor, führt 
sie aus und berichtet dem Prüfungsausschuss laufend über diese Tätigkeit. 4Die Übertragung der Befug-
nisse auf den Vorsitz oder den stellvertretenden Vorsitz ist für Fälle nach § 18 Absatz 1 ausgeschlossen.  

(8) Der Prüfungsausschuss kann sich eine Geschäftsordnung geben. 
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Zweiter Teil: Masterprüfung 

 

§ 4  Aufbau und Inhalt der Prüfung 

(1) 1Die Masterprüfung wird studienbegleitend abgenommen. 2Sie besteht aus Prüfungs- und gegebenenfalls 
Studienleistungen innerhalb der sonderpädagogischen Fachrichtungen, des gewählten Unterrichtsfaches 
sowie dem Bereich Bildungswissenschaften (Anlage 1). 3Die Prüfungs- und gegebenenfalls Studienleis-
tungen sind in Pflichtmodulen nach den Anlagen 1.A-K.1 , dem Pflichtmodul „Masterarbeit“ nach den An-
lagen 1.A-K..4 und gegebenenfalls Wahlpflichtmodulen nach den Anlagen 1.A-K..2 sowie Wahlmodulen 
nach den Anlagen 1.A-K..3 zu erbringen.  

(2) Die den Modulen zugeordneten Lehrveranstaltungen ergeben sich aus dem Modulhandbuch oder dem 
Vorlesungsverzeichnis. 

(3) Das Masterstudium Lehramt für Sonderpädagogik gliedert sich in:  

 zwei sonderpädagogische Fachrichtungen (nach Anlage 1.A) im Umfang von 50 Leistungspunkten, 
den Bereich Bildungswissenschaften (nach Anlage 1.B) im Umfang von 16 Leistungspunkten; 

 und ein Unterrichtsfach (nach Anlage 1.C-K) im Umfang von 30 Leistungspunkten 
 ein Modul Masterarbeit nach Anlage 1.A-K.4 im Umfang von 24 Leistungspunkten 

(4) Angebotene sonderpädagogische Fachrichtungen sind:  

 Pädagogik bei Beeinträchtigungen des schulischen Lernens,  
 Pädagogik bei Beeinträchtigungen der Sprache und des Sprechens  
 Pädagogik bei Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung sowie 
 Pädagogik bei Beeinträchtigungen der geistigen Entwicklung. 

(5) 1Der Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.B besteht aus Modulen der allgemeinen Erzie-
hungswissenschaft, der Psychologie oder der Soziologie. 2In den sonderpädagogischen Fachrichtungen 
zählt das „Basismodul L“ nach Anlage 1.A.1 ebenfalls zum Bereich Bildungswissenschaften. 

(6) Im Rahmen des Masterstudiums sind in den sonderpädagogischen Fachrichtungen nach Anlage 1.A .1 
zwei Praktika im Umfang von zusammen 9 Leistungspunkten abzuleisten.  

 

§ 5  Prüferinnen und Prüfer 
1Das nach § 3 zuständige Organ bestellt für die Module des Studiengangs Master Lehramt für Sonderpäda-
gogik Mitglieder der Hochschullehrergruppe der Philosophischen Fakultät, der Fakultät für Mathematik  
und Physik der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und der Hochschule für Musik Theater und 
Medien Hannover als Prüfungsberechtigte. 2Der Prüfungsausschuss kann weitere Prüfende bestellen, so-
fern diese mindestens die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzen. 
3Soweit sie die Voraussetzungen nach Satz 2 erfüllen, können auch Prüfende bestellt werden, die nicht Mit-
glieder oder Angehörige der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität sind. 

 

§ 6  Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Studienleistungen sind insbesondere unbenotete Hausübungen, Laborübungen, Präsenzübungen, Prak-
tikumsberichte, Klausuren, Vorträge und Hausarbeiten. 2Die zu erbringenden Studienleistungen werden 
in den jeweiligen Modulbeschreibungen näher erläutert und von den Lehrenden spätestens zu Beginn 
der Lehrveranstaltung festgelegt. 3Studienleistungen sind in der Regel binnen eines Jahres nach Ende 
der zugehörigen Lehrveranstaltung zu erbringen. 

(2) 1Prüfungsleistungen sind: Ausarbeitung, Dokumentation, Essay, Fachpraktische Prüfung, Hausarbeit, 
Klausur ohne Antwortwahlverfahren, Klausur mit Antwortwahlverfahren, Künstlerische Präsentation,  
Masterarbeit, Musikpraktische Präsentation, Portfolio, Präsentation, Referat, Seminararbeit, Sportprakti-
sche Präsentation und Unterrichtsgestaltung. 2Näheres zu den Prüfungsformen regelt Anlage 2.1. 

(3) 1Sind nach den Anlagen 1.A-K.1, 1.A-K.2 oder 1.A-K.3 in einem Modul alternative Prüfungsformen vor-
gesehen oder kann eine Prüfungsform durch eine andere ersetzt werden, muss die Ankündigung der 
Prüfungsform spätestens zu Beginn des Semesters erfolgen. 2Gleiches gilt für die Gewichtung der ein-
zelnen Bestandteile, wenn die Anlagen 1.A-K.1., 1.A-K.2 oder 1.A-K.3 eine zusammengesetzte Prüfungs-
leistung vorsehen. 

(4) Studien- und Prüfungsleistungen können in Form von Gruppenarbeiten abgenommen werden, sofern 
sich die einzelnen Beiträge aufgrund objektiver Kriterien deutlich abgrenzen und getrennt bewerten las-
sen. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 124 

(5) Bei der Abgabe von schriftlichen Hausarbeiten (Prüfungs- und Studienleistungen) ist schriftlich zu versi-
chern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden, 

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und 

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

 

§ 7  Masterarbeit  

(1) 1Das Modul Masterarbeit besteht aus der Masterarbeit und gegebenenfalls einer mündlichen Prüfungs-
leistung entsprechend der Anlage 1.A-K.4. 2Die Masterarbeit soll zeigen, dass der Prüfling in der Lage ist, 
innerhalb einer vorgegebenen Frist ein Problem aus dem Fach selbstständig nach wissenschaftlichen 
Methoden zu bearbeiten. 3Die Masterarbeit kann in einer sonderpädagogischen Fachrichtungen oder den 
sonderpädagogischen Bildungswissenschaften (Allgemeine und Integrative Behindertenpädagogik oder 
Sonderpädagogische Psychologie) geschrieben werden. 4Wird die Masterarbeit im Unterrichtsfach ge-
schrieben, so muss das Thema eine sonderpädagogische Fachrichtung oder die sonderpädagogischen 
Bildungswissenschaften berücksichtigen. 5Für das bestandene Modul Masterarbeit werden 24 Leistungs-
punkte vergeben. 

(2) 1Das Thema der Masterarbeit muss dem Prüfungszweck (§ 1 Absatz 1) und dem für die Bearbeitung zur 
Verfügung stehenden Zeitraum nach Absatz 4 angemessen sein. 2Die Themenausgabe darf erst nach er-
folgter Zulassung gemäß § 12 Absatz 3 erfolgen.  

(3) 1Das Thema kann einmal innerhalb des ersten Drittels der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
2Eine erneute Anmeldung nach Rückgabe des Themas muss innerhalb von sechs Monaten erfolgen. 
3Erfolgt eine Anmeldung nicht innerhalb dieser Frist, wird ein von der Erstprüferin oder dem Erstprüfer 
festgelegtes Thema mit einer nach Maßgabe von Absatz 4 Satz 1 festgesetzten Bearbeitungsfrist zuge-
stellt. 4§ 15 Absatz 2 Satz 1 bis Satz 4 gilt entsprechend. 

(4) 1Die Masterarbeit ist binnen vier Monaten nach Ausgabe schriftlich und zusätzlich in elektronischer Form 
abzuliefern. 2Bei empirischen beziehungsweise experimentellen Arbeiten kann auch eine Dauer von 
sechs Monaten vorgesehen werden. 3Die Masterarbeit soll innerhalb von sechs Wochen, spätestens 
nach zehn Wochen, von den beiden Prüfenden bewertet werden.  

(5) Bei der Abgabe der Masterarbeit ist schriftlich zu versichern, dass  

a) die Arbeit selbstständig verfasst wurde,  

b) keine anderen als die angegebenen Quellen und Hilfsmittel benutzt wurden,  

c) alle Stellen der Arbeit, die wörtlich oder sinngemäß aus anderen Quellen übernommen wurden, als 
solche kenntlich gemacht sind und  

d) die Arbeit in gleicher oder ähnlicher Form noch keiner Prüfungsbehörde vorgelegen hat. 

(6) 1Der Ablauf des Prüfungsverfahrens im Modul Masterarbeit ergibt sich aus der Modulbeschreibung im 
Modulhandbuch. 2Beinhaltet das Modul Masterarbeit mehr als eine Prüfungsleistung, setzt sich die Note 
entsprechend der Anlage 1.A-K.4 zusammen.  

(7) 1Die Masterarbeit ist in deutscher Sprache, in Absprache mit der Prüferin oder dem Prüfer oder den Prü-
fenden auch in englischer Sprache abzufassen. 2Darüber hinaus kann im begründeten Einzelfall die Ab-
fassung in einer anderen Sprache zugelassen werden. 3Über Anträge gemäß Satz 2 beschließt das nach 
§ 3 zuständige Organ spätestens mit der Entscheidung über die Zulassung (§ 12). 

 

§ 8  Bestehen und Nichtbestehen der Masterprüfung 

(1) Die Masterprüfung ist bestanden, wenn die Module, die in § 4 in Verbindung mit den Anlagen 1.A-K  
genannt werden, bestanden worden sind und mindestens 120 ECTS-Leistungspunkte erworben wurden. 

(2) 1Die Masterprüfung ist endgültig nicht bestanden, wenn die Wiederholung einer nicht bestandenen Prü-
fungsleistung, die nach § 4 erforderlich ist, gemäß § 14 nicht mehr möglich ist. 2Über die endgültig nicht 
bestandene Masterprüfung ergeht ein schriftlicher Bescheid. 
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§ 9  Zusätzliche Module und Prüfungen 

(1) 1Studierende können sich nach Absprache mit den Prüfenden innerhalb der gewählten sonderpädagogi-
schen Fachrichtungen, des gewählten Unterrichtsfaches oder des Bereiches Bildungswissenschaften 
über die in den Anlagen 1.A-K.2 und 1.A-K.3 genannten Prüfungsleistungen hinaus weiteren als den für 
die Erreichung der Mindestleistungspunktzahl erforderlichen Prüfungen dieses Studiengangs unterziehen 
(Zusatzprüfungen). 2Gleiches gilt für zusätzlich absolvierte Module dieses Studiengangs (Zusatzmodule). 
3Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ können auch Prüfungen und Module außerhalb des Stu-
diengangs absolviert werden. 

(2) Die Ergebnisse von Zusatzprüfungen sowie von Zusatzmodulen, die gemäß § 19 Absatz 2 Satz 1 be-
standen sind, werden auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ in die Abschlussdokumente und die 
sonstigen Dokumente gemäß § 21 aufgenommen, jedoch bei der Festsetzung der Gesamtnote nicht mit 
einbezogen.  

 

§ 10 Anerkennung bereits erbrachter Studien- und Prüfungsleistungen 

(1) 1Bereits erbrachte Studien- und Prüfungsleistungen können unter den nachfolgend bestimmten Voraus-
setzungen anerkannt werden. 2Anträge auf Anerkennung sollen zu Beginn des Studiums gestellt werden. 
3Nach Beginn eines Prüfungsverfahrens ist eine Anerkennung für diese Prüfungsleistung nicht mehr 
möglich. 4Der Antrag ist an das nach § 3 zuständige Organ zu richten. 5Über den Antrag ist in der Regel 
binnen sechs Wochen zu entscheiden. 6Die Frist beginnt mit dem Vorliegen aller für die Entscheidung er-
forderlichen Unterlagen. 

(2) 1Studien- und Prüfungsleistungen, die an einer Hochschule im In- oder Ausland erbracht wurden, werden 
nach Maßgabe des Übereinkommens über die Anerkennung von Qualifikationen im Hochschulbereich in 
der europäischen Region von 11. April 1997 (Lissaboner Konvention) anerkannt, wenn keine wesentli-
chen Unterschiede zu den nach dieser Prüfungsordnung zu erbringenden Studien- und Prüfungsleistun-
gen bestehen. 2Im Zweifel sind Stellungnahmen des Prüfenden, eines Mitglieds der Gottfried Wilhelm 
Leibniz Universität, das nach § 5 in dem Modul, für das die Anerkennung beantragt wird, prüfungsberech-
tigt ist, oder der Zentralstelle für ausländisches Bildungswesen einzuholen. 3Die Beweislast für die nicht 
gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried Wilhelm Leibniz  
Universität. 4Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen zur Anerkennung von Studien- und Prüfungs-
leistungen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität. 

(3) 1Außerhalb des Studiums erworbene berufliche Kompetenzen werden in einem Umfang von bis zu 50 
vom Hundert der nach § 2 erforderlichen Leistungspunkte anerkannt, wenn sie gleichwertig sind. 2Die 
Beweislast für die nicht gegebene Gleichwertigkeit oder für wesentliche Unterschiede trägt die Gottfried 
Wilhelm Leibniz Universität. 3Das Verfahren regelt der Orientierungsrahmen für die Anerkennung beruf-
lich erworbener Kompetenzen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität.  

(4)1Für anerkannte Prüfungsleistungen werden die Noten übernommen oder bei abweichender Notenskala 
umgerechnet, die darauf entfallenden Studienzeiten anerkannt und Leistungspunkte entsprechend den  
Anlagen 1.A-K vergeben. 2Bei im Ausland erbrachten Leistungen bleibt die Prüfungsleistung auf Antrag 
unbenotet, dies gilt insbesondere im Fall des Absatzes 3 Satz 1. 3Die Anerkennung wird in den Ab-
schlussdokumenten nach § 21 gekennzeichnet. 

(5) 1Anerkennungsfähige Prüfungs- und Studienleistungen im Masterstudiengang, die außerhalb der  
Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover erbracht wurden, werden im Umfang von zusammen 
höchstens zwei Dritteln der im Studiengang zu erreichenden ECTS-Leistungspunktzahl anerkannt. 2Über 
Ausnahmen entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 3Abweichende Anerkennungsbestimmungen 
aufgrund von Vereinbarungen mit ausländischen Hochschulen bleiben unberührt. 

(6) Anerkennungen innerhalb des Pflichtmoduls „Masterarbeit“ sind ausgeschlossen. 

(7) Die Entscheidung über die Anerkennung oder Nichtanerkennung ist der Antragstellerin oder dem Antrag-
steller schriftlich mitzuteilen; § 23 Absatz 1 ist zu beachten. 

 

§ 11  Fernstudium 

Durch Beschluss des nach § 3 zuständigen Organs können ausgewählte Module auch als Fernstudien-
module angeboten werden. 
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Dritter Teil: Prüfungsverfahren 

 

§ 12  Zulassung zu Prüfungsleistungen 

(1) 1Für Prüfungen in Masterstudiengängen ist unter Berücksichtigung von Absatz 2 zugelassen, wer in dem 
betreffenden Studiengang an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover eingeschrieben ist. 
2Weitere Zulassungsvoraussetzungen zu einzelnen Prüfungsleistungen sind den Anlagen 1.A-K zu ent-
nehmen. 

(2) 1Die Zulassung für Prüfungen in Masterstudiengängen wird versagt, wenn eine Prüfungsleistung in einem 
Modul, das einem Pflichtmodul dieses Studiengangs gleichsteht, in einem bisherigen Studiengang end-
gültig nicht bestanden worden ist. 2Endgültig nicht bestandene Prüfungsleistungen in einem Modul, das 
einem Wahlpflichtmodul des Studiengangs entspricht, für den die Zulassung beantragt wird, können in 
diesem Studiengang nicht wiederholt werden. 

(3) 1Zur Masterarbeit muss die Zulassung beantragt werden. 2Die Zulassung zur Masterarbeit setzt voraus, 
dass im Rahmen der Masterprüfung mindestens 60 Leistungspunkte erworben und - soweit vorgesehen - 
weitere in der Anlage 1.A-K.4 aufgeführte Voraussetzungen erfüllt wurden. 3Die in den fachspezifischen 
Anlagen der Unterrichtsfächer Deutsch (1.C.4) beziehungsweise Sport (1.K.4) vorgesehenen Sprach-
nachweise beziehungsweise der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Rettungsschwimmab-
zeichens in Bronze sind auch dann bis zum Zeitpunkt der Anmeldung zur Masterarbeit nachzuweisen, 
wenn die Masterarbeit in der sonderpädagogischen Fachrichtung nach Anlage 1.A.4 oder im Bereich Bil-
dungswissenschaften nach Anlage 1.B.4 geschrieben wird. 4Über Ausnahmen entscheidet bei Vorliegen 
wichtiger Gründe das nach § 3 zuständige Organ. 

(4) 1Die Zulassung nach Absatz 3 wird versagt, wenn die Zulassungsvoraussetzungen nicht erfüllt sind. 
2Über die Nichtzulassung erhält der Prüfling einen Bescheid.  

 

§ 13  Anmeldung 
1Für den Antritt zu einer Prüfungsleistung und zur Wiederholung einer Prüfungsleistung ist innerhalb des 
Zeitraums, den das nach § 3 zuständige Organ festgesetzt hat, eine gesonderte Anmeldung erforderlich. 
2Auf Antrag an das nach § 3 zuständige Organ kann eine Anmeldung ausnahmsweise auch außerhalb die-
ses festgesetzten Zeitraumes zugelassen werden. 3Das nach § 3 zuständige Organ kann festlegen, dass zu 
einzelnen Studienleistungen ebenfalls eine Anmeldung erforderlich ist. 
 

§ 14  Wiederholung 

(1) 1Bestandene Prüfungsleistungen können nicht wiederholt werden. 2Eine nicht bestandene Prüfungsleis-
tung kann zweimal wiederholt werden. 3Masterarbeiten sowie Projekt- und Studienarbeiten können ab-
weichend davon nur einmal wiederholt werden. 4Begonnene Prüfungsleistungen aus Pflichtmodulen und 
aus Wahlpflichtmodulen sind zu wiederholen, bis sie bestanden sind oder eine Wiederholung nach Satz 2 
oder Satz 3 nicht mehr möglich ist; § 19 Absatz 2 Satz 3 und § 19 Absatz 3 Satz 3 bleiben unberührt. 5Als 
Beginn einer Prüfungsleistung gilt die erste Teilnahme an der Prüfung oder die Ausgabe des Themas. 
6Nicht bestandene Prüfungsleistungen aus Wahlmodulen müssen nicht wiederholt werden; sie können 
durch andere Wahlmodule ersetzt werden. 7Bei zusammengesetzten Prüfungsleistungen müssen im Fal-
le des Nichtbestehens alle Teilprüfungen wiederholt werden. 

(2) 1Wiederholungen von Prüfungsleistungen können nach Wahl der oder des Prüfenden in einer anderen, in 
§ 6 Absatz 2 genannten Prüfungsform abgenommen werden. 2Die Bekanntgabe der Prüfungsform muss 
spätestens zu Beginn der Anmeldefrist (§ 13 Satz 1) erfolgen. 

(3) 1In der letzten Wiederholung einer Prüfungsleistung darf für eine tatsächlich erbrachte Klausur die Note 
„nicht ausreichend“ oder bei unbenoteten Klausuren die Bewertung „nicht bestanden“ nur nach einer Er-
gänzungsprüfung erteilt werden. 2Diese Ergänzungsprüfung, deren Inhalt sich auf den Inhalt der voraus-
gegangenen Klausur beziehen muss, wird in der Regel innerhalb von sechs Wochen nach Bekanntgabe 
des Ergebnisses abgenommen. 3Wird die Ergänzungsprüfung als mündliche Prüfung durchgeführt, muss 
an der Prüfung neben der oder dem Prüfenden eine Beisitzerin oder ein Beisitzer teilnehmen. 4Die Er-
gänzungsprüfung kann mit Ausnahme einer Klausur auch in einer anderen, in § 6 Absatz 2 genannten 
Prüfungsform abgenommen werden. 5Nach der Ergänzungsprüfung kann im Falle des Bestehens der 
Prüfungsleistung nur die Note "ausreichend (4,0)" oder bei unbenoteten Prüfungsleistungen nur die Note 
„bestanden“ vergeben werden. 6Die Ergänzungsprüfung ist ausgeschlossen, wenn für die Bewertung der 
schriftlichen Prüfungsleistung § 18 Anwendung gefunden hat. 7Studierende sind nach Bekanntgabe des 
Ergebnisses der letzten Wiederholungsklausur mindestens drei Wochen vor der Ergänzungsprüfung 
durch das Prüfungsamt zu dieser zu laden. 8§ 15 Absatz 2 gilt entsprechend.  
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§ 15  Versäumnis, Rücktritt, Fristverlängerung 

(1) 1Der Rücktritt von einer Anmeldung zu einer Prüfungsleistung sowie zu einer Wiederholung einer Prü-
fungsleistung kann bis zum Beginn der Prüfung erfolgen. 2Das Nichterscheinen zu einem festgesetzten 
Prüfungstermin wird als Rücktritt gewertet. 3Als Beginn einer Prüfung gilt bei Prüfungsleistungen mit Ab-
gabeterminen die Ausgabe des Themas. 4Als Beginn einer zusammengesetzten Prüfungsleistung gilt 
entsprechend § 14 Abs. 1 Satz 5 der Beginn des ersten Prüfungsteils. 5Tritt der beziehungsweise die 
Studierende vom ersten Prüfungsteil einer zusammengesetzten Prüfungsleistung zurück, gilt dieser 
Rücktritt für die gesamte Prüfung. 6Der Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig. 6Der 
Rücktritt nach Satz 1 ist ohne Angabe von Gründen zulässig.  7Studierende des Faches Musik müssen 
den Rücktritt auch gegenüber dem Prüfungsamt der Hochschule für Musik, Theater und Medien  
Hannover bekannt geben.  

(2) 1Versäumt ein Prüfling den festgesetzten Abgabetermin oder tritt er von einer Prüfungsleistung erst nach 
deren Beginn zurück, wird die betreffende Prüfungsleistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Abweichend 
hiervon gilt die Prüfungsleistung als nicht unternommen, wenn für das Versäumnis oder den Rücktritt 
wichtige Gründe unverzüglich schriftlich angezeigt und glaubhaft gemacht werden. 3Im Krankheitsfall ist 
ein ärztliches und auf Verlangen des Prüfungsausschusses ein fach- oder amtsärztliches Attest vorzule-
gen. 4Die Entscheidung über die Anerkennung der wichtigen Gründe trifft der Prüfungsausschuss. 5In 
den Fällen des Satzes 2 kann der Prüfungsausschuss die Bearbeitungsdauer um insgesamt höchstens 
ein Drittel der vorgesehenen Bearbeitungsdauer verlängern. 6Eine Verlängerung darüber hinaus ist nur in 
begründeten Einzelfällen zulässig. 

 

§ 16  Prüfungsmodalitäten in Härtefällen  
1Das nach § 3 zuständige Organ ermöglicht Studierenden, die eine länger andauernde gravierende Beein-
trächtigung durch amts- oder fachärztliches Attest nachweisen, Prüfungsleistungen in gleichwertiger anderer 
Form, zu anderen Terminen oder innerhalb anderer Fristen zu erbringen. 2Bei Nachweis anderer wichtiger 
Gründe, insbesondere in Fällen des Mutterschutzes und der Elternzeit, ist entsprechend zu verfahren. 

 

§ 17  Bewertung von Prüfungsleistungen  

(1) 1Prüfungsleistungen werden von den Prüfenden in der Regel binnen eines Monats bewertet. 
2Prüfungsleistungen werden in der Regel benotet. 3Studienleistungen sowie unbenotete Prüfungsleistun-
gen werden mit „bestanden“ oder „nicht bestanden“ bewertet. 4Bei der Benotung von Prüfungsleistungen 
sind folgende Notenstufen zu verwenden:  

1,0; 1,3 = „sehr gut“ = eine besonders hervorragende Leistung, 

1,7; 2,0; 2,3 = „gut“ = eine erheblich über den durchschnittlichen Anforderungen liegende Leistung, 

2,7; 3,0; 3,3 = „befriedigend“ = eine Leistung, die in jeder Hinsicht den durchschnittlichen Anforderungen 
entspricht, 

3,7; 4,0 = „ausreichend“ = eine Leistung, die trotz ihrer Mängel den Mindestanforderungen entspricht, 

5,0 = „nicht ausreichend“ = eine Leistung, die wegen erheblicher Mängel den Anforderungen nicht mehr 
genügt.  
5Eine mit "nicht ausreichend" bewertete Prüfungsleistung ist nicht bestanden. 

(2) 1Wird eine Prüfungsleistung durch zwei Prüfende bewertet, ist sie nur bestanden, wenn beide Prüfende 
die Prüfungsleistung mit „bestanden“, „ausreichend“ oder besser bewerten. 2Die Note errechnet sich in 
diesem Fall aus dem Durchschnitt der von den Prüfenden festgesetzten Einzelnoten. 3§ 20 Absatz 3 Satz 
5 gilt entsprechend. 

(3) 1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung im Sinne des § 6 Absatz 3 Satz 2 ist bestanden, wenn der 
anhand der Gewichtung der einzelnen Noten errechnete Durchschnitt 4,0 oder besser beträgt. 2Dabei ist 
es unerheblich, ob einzelne Teilleistungen nicht bestanden wurden. 3§ 20 Absatz 3 Satz 5 gilt entspre-
chend. 

(4) 1Eine nach dem Antwort-Wahl-Verfahren (zum Beispiel Single-Choice oder Multiple-Choice) durchgeführ-
te Prüfung ist bestanden, wenn der Prüfling mindestens 50 vom Hundert der Fragen zutreffend beantwor-
tet hat (absolute Bestehensgrenze). 2Abweichend davon wird in den Fällen, in denen der Mittelwert aller 
Prüfungen abzüglich 18 vom Hundert schlechter ist als die absolute Bestehensgrenze der so ermittelte 
Wert als relative Bestehensgrenze festgelegt. 3Zur Ermittlung der einzelnen Prüfungsergebnisse werden 
die Differenz zwischen der relativen und absoluten Bestehensgrenze bei jedem Prüfling addiert. 4Bei 
Wiederholungsprüfungsleistungen gilt die durchschnittliche Prüfungsleistung der Prüflinge des ersten 
möglichen Prüfungstermins.  
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(5) 1Hat der Prüfling bei Leistungen nach dem Antwort-Wahl-Verfahren die für das Bestehen der Prüfung 
erforderliche Mindestzahl zutreffender Fragen nach Absatz 4 erreicht, so lautet die Note  

1,0 = „sehr gut“, wenn er mindestens 94 vom Hundert, 

1,3 = „sehr gut“, wenn er mindestens 91 vom Hundert, 

1,7 = „gut“, wenn er mindestens 87 vom Hundert 

2,0 = „gut“, wenn er mindestens 84 vom Hundert, 

2,3 = „gut“, wenn er mindestens 81 vom Hundert, 

2,7 = „befriedigend“, wenn er mindestens 77 vom Hundert,  

3,0 = „befriedigend“, wenn er mindestens 74 vom Hundert,  

3,3 = „befriedigend“, wenn er mindestens 71, vom Hundert, 

3,7 = „ausreichend“, wenn er mindestens 67 vom Hundert, und 

4,0 = „ausreichend“, wenn er die Mindestzahl 

der darüber hinaus gestellten Prüfungsfragen zutreffend beantwortet hat. 2Hat der Prüfling die für das 
Bestehen der Prüfung erforderliche Mindestzahl zutreffend beantworteter Fragen nicht erreicht, lautet die 
Note „nicht bestanden“.  

 

§ 18  Täuschung, Ordnungsverstoß 

(1) 1Beim Versuch, das Ergebnis einer Prüfungs- oder Studienleistung durch Täuschung zu beeinflussen, 
wird die betreffende Leistung mit "nicht bestanden“ bewertet. 2Das Mitführen nicht zugelassener Hilfsmit-
tel nach Beginn der Leistung ist stets ein Täuschungsversuch. 3Als nicht zugelassene Hilfsmittel gelten 
auch elektronische Kommunikationsgeräte. 4In besonders schwerwiegenden Fällen – insbesondere bei 
einem wiederholten Verstoß nach Satz 2 oder einem Plagiat – kann das nach § 3 zuständige Organ den 
Prüfling von der Erbringung weiterer Prüfungs- und Studienleistungen ausschließen oder die gesamte 
Prüfung als endgültig nicht bestanden erklären. 5Satz 4 gilt auch bei Verstößen in anderen Studiengän-
gen der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität oder Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover. 

(2) 1Wer sich eines Ordnungsverstoßes schuldig macht, kann von der Fortsetzung der betreffenden Prü-
fungsleistung ausgeschlossen werden; in diesem Fall gilt die betreffende Prüfungsleistung als mit "nicht 
bestanden“ bewertet. 2§ 14 bleibt unberührt, soweit es sich nicht um einen Fall des § 18 Absatz 1 Satz 4 
handelt. 

 

§ 19  Leistungspunkte für Module 

(1) 1Die in den Anlagen 1.A-K aufgeführten Leistungspunkte für ein Modul werden vergeben, wenn die zuge-
hörigen Studienleistungen erbracht und die geforderten Prüfungsleistungen bestanden oder mit „ausrei-
chend“ oder besser benotet wurden. 2Für Module, die nach den Anlagen 1.A-K in Form von modulüber-
greifenden Prüfungen abgeprüft werden (Modulgruppe), werden Leistungspunkte erst nach Bestehen der 
modulübergreifenden Prüfung vergeben. 

(2) 1Ein Modul ist nach Erwerb aller in den Anlagen 1.A-K genannten Leistungspunkte bestanden. 2Die Mo-
dulnote oder die Modulgruppennote wird entsprechend § 20 Absatz 3 aus den Noten der im Rahmen des 
Moduls oder der Modulgruppe bestandenen benoteten Prüfungsleistungen gebildet. 3Eine Modulgruppe 
ist bestanden, wenn alle zur Prüfung gehörenden Module und die modulübergreifende Prüfung bestan-
den worden sind. 

(3) 1Inerhalb der gewählten sonderpädagogischen Fachrichtungen, des gewählten Unterrichtsfaches und 
des Bereiches Bildungswissenschaften können jenseits der Pflichtmodule nach Anlage 1.A-K.1 jeweils 
mehr Module gewählt und abgelegt werden als zur Erlangung der notwendigen Leistungspunkte notwen-
dig sind. 2Die Berechnung der Gesamtnote regeln § 20 Absatz 1 bis Absatz 3. 3Sind die für die Gesamt-
prüfung erforderlichen Leistungspunkte erreicht und ist die erforderliche Anzahl an Wahlpflichtmodulen 
oder Wahlmodulen bestanden, kann das Prüfungsverfahren in den übrigen begonnenen und noch nicht 
bestandenen Wahlpflichtmodulen oder Wahlmodulen auf Antrag abgebrochen werden. 

(4) Eine sonderpädagogische Fachrichtung beziehungsweise das Unterrichtsfach oder der Bereich  
Bildungswissenschaften ist bestanden, wenn alle der sonderpädagogischen Fachrichtung, dem Unter-
richtsfach oder dem Bereich Bildungswissenschaften nach Anlage 1.A-K zugeordneten erforderlichen 
Module bestanden wurden.  
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§ 20  Gesamtnotenbildung 

(1) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 werden die bestandenen Prüfungsleistungen aus den 
Pflichtmodulen sowie die bestandenen Prüfungsleistungen aus Wahlpflicht- und Wahlmodulen mit den 
besten Bewertungen herangezogen, soweit die Studierende oder der Studierende nichts anderes bean-
tragt hat. 2Die übrigen bestandenen Wahlpflicht- und Wahlmodule werden als Zusatzprüfungen gemäß 
§ 9 behandelt. 

(2) 1Zur Berechnung der Gesamtnote nach Absatz 3 dürfen nur die Noten der Module berücksichtigt werden, 
die für das Erreichen der Leistungspunkte nach § 4 erforderlich sind. 2Soweit sich durch die Wahl des 
letzten Moduls, das zum Erreichen der nach § 4 erforderlichen Leistungspunkte notwendig ist, eine ge-
ringfügige Überschreitung dieser Punktezahl ergibt, werden die Module bei der Berechnung der Gesamt-
note entsprechend Absatz 3 einbezogen. 

(3) 1Die Gesamtnote der Masterprüfung errechnet sich als arithmetisches Mittel der Gesamtnoten der son-
derpädagogischen Fachrichtungen, des Unterrichtsfaches sowie der Note des Moduls Masterarbeit und 
der Note des Bereiches Bildungswissenschaften. 2Dabei werden die nach den Anlagen aufgeführten 
Leistungspunkte als Gewichte verwendet. 3Die Gesamtnote der sonderpädagogischen Fachrichtungen, 
des Unterrichtsfaches und des Bereiches Bildungswissenschaften wird entsprechend aus allen den son-
derpädagogischen Fachrichtungen beziehungsweise dem Unterrichtsfach oder dem Bereich Bildungs-
wissenschaften zugeordneten Einzelnoten der Module gebildet. 4Die Gesamtnote lautet  

- bei einem Durchschnitt bis 1,5: „sehr gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 1,5 bis 2,5: „gut“, 

- bei einem Durchschnitt über 2,5 bis 3,5: „befriedigend“, 

- bei einem Durchschnitt über 3,5 bis 4,0: „ausreichend“, 

- bei einem Durchschnitt über 4,0: „nicht bestanden“. 
5Bei der Bildung der Gesamtnote nach Satz 3 wird nur die erste Dezimalstelle hinter dem Komma be-
rücksichtigt; alle weiteren Stellen werden ohne Rundung gestrichen.  

(4) Lautet die Gesamtnote  mindestens 1,1 und ist die Masterarbeit mit der Note 1,0 bewertet, so wird das 
Prädikat „mit Auszeichnung“ verliehen und auf den Dokumenten gemäß § 21 vermerkt. 

 

§ 21  Zeugnisse und Bescheinigungen 

(1) 1Über die bestandene Masterprüfung wird eine Urkunde über den verliehenen akademischen Grad  
sowie ein Zeugnis mit Einzelnachweisen ausgestellt. 2Ferner erhalten die Studierenden ein Diploma 
Supplement und eine Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung (Einstufungstabelle) sowie 
auf Antrag an das Prüfungsamt eine Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point 
Average (GPA). 

(2) 1Das Zeugnis gibt die sonderpädagogischen Fachrichtungen und deren Noten, das Unterrichtsfach und 
dessen Note sowie den Bereich Bildungswissenschaften und dessen Note, den Titel der Masterarbeit 
und deren Note sowie die erworbenen Leistungspunkte und die Gesamtnote der Prüfung sowie gegebe-
nenfalls das Prädikat „mit Auszeichnung“ (§ 20 Absatz 4) an. 2Dem Zeugnis wird ein Verzeichnis der be-
standenen Module (einschließlich des Moduls „Masterarbeit“) beigefügt, das die zugeordneten Lehrver-
anstaltungen und Leistungspunkte sowie die Benotung oder Bewertung der Prüfungsleistungen ausweist. 
3Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 4Als Tag des Bestehens der Masterprüfung wird auf 
allen Dokumenten der Tag angegeben, an dem das letzte nach § 20 Absatz 1 für die Berechnung der 
Gesamtnote relevante Modul erbracht worden ist. 5Das Ausstellungsdatum für alle Abschlussdokumente 
ist das Tagesdatum des Drucks.  

(3) 1Das Diploma Supplement enthält eine Beschreibung der durch den Studiengang erworbenen Qualifikati-
onen sowie die gemäß § 20 Absatz 3 ermittelte Gesamtnote. 2Absatz 2 Satz 3 bis Satz 5 gelten entspre-
chend. 

(4) 1Die Bescheinigung über die relative ECTS-Notenverteilung wird in Form einer Einstufungstabelle ausge-
stellt. 2Die Ermittlung basiert auf dem ECTS Users‘ Guide der Europäischen Kommission in der jeweils 
geltenden Fassung. 3Das nach § 3 zuständige Organ legt dazu innerhalb der Rahmenvorgaben des  
Präsidiums die Parameter für die Kohortenbildung fest und stellt sie dem Prüfungsamt zur Verfügung.  
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(5) 1Die Bescheinigung über die Gesamtnote des Studiums als Grade Point Average (GPA) weist die im 
Zeugnis nach Absatz 2 angegebenen Prüfungsleistungen zusätzlich in folgenden GPA-Notenwert-
äquivalenten aus:  

      Note Notenwertäquivalente 

      1,0      = 4,0 

      1,3      = 3,7 

      1,7      = 3,3 

      2,0      = 3,0 

      2,3      = 2,7 

      2,7      = 2,3 

      3,0      = 2,0 

      3,3      = 1,7 

      3,7      = 1,3 

      4,0      = 1,0 
2Aus den Notenwertäquivalenten dieser Prüfungsleistungen werden gemäß § 19 Absatz 2 Satz 2 Noten-
wertäquivalente für die Modulnoten gebildet. 3Anhand der Notenwertäquivalente dieser Module wird der 
GPA gemäß § 20 Absatz 1 bis Absatz 3 als Durchschnitt der Notenwertäquivalente ermittelt. 4Bei der Bil-
dung der Gesamtnote nach § 20 Absatz 3 Satz 4 wird auf die erste Dezimalstelle hinter dem Komma 
aufgerundet.  

(6) 1Im Fall des § 8 Absatz 2 sowie bei anderweitigem Ausscheiden aus dem betreffenden Studiengang an 
der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover wird auf Antrag eine Bescheinigung ausgestellt, wel-
che die bestandenen Prüfungsleistungen und Module, deren Bewertungen und die dafür vergebenen 
Leistungspunkte aufführt. 2Alle Noten werden als Dezimalzahl ausgewiesen. 3Die Bescheinigung weist 
gegebenenfalls darauf hin, dass die Prüfung endgültig nicht bestanden ist. 

(7) 1Alle Zeugnisse, Urkunden und Bescheinigungen nach Absatz 1 werden in deutscher Sprache ausge-
stellt. 2Zusätzlich werden vom Prüfungsamt Übersetzungen in englischer Sprache ausgegeben. 

 

§ 22  Einsicht in die Prüfungsakten 
1Nach Abschluss einer Modulprüfung wird den Studierenden auf Antrag an das Prüfungsamt Einsicht in die 
vollständigen Prüfungsakten gewährt. 2Der Antrag ist spätestens binnen eines Jahres nach Bekanntgabe 
der Bewertung oder Aushändigung des Zeugnisses zu stellen. 

 

§ 23 Verfahrensvorschriften 

(1) Belastende Verwaltungsakte sind schriftlich zu begründen, mit einer Rechtsbehelfsbelehrung zu verse-
hen und der Betroffenen oder dem Betroffenen zuzustellen.  

(2) 1Gegen Entscheidungen, denen die Bewertung einer Prüfungsleistung zu Grunde liegt, kann die oder der 
Betroffene binnen eines Monats nach Zustellung des Bescheids schriftlich bei dem nach § 3 zuständigen 
Organ Widerspruch erheben. 2Über den Widerspruch entscheidet das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Bringt der Prüfling in seinem Widerspruch konkret und substantiiert Einwendungen gegen Bewertungen 
einer oder eines Prüfenden vor, leitet das nach § 3 zuständige Organ den Widerspruch der oder dem 
Prüfenden oder – im Falle der Bestellung von Erst- und Zweitprüfenden – beiden Prüfenden zur Stel-
lungnahme zu. 2Ändert die oder der Prüfende oder ändern die Prüfenden die Bewertung antragsgemäß, 
so hilft der Prüfungsausschuss dem Widerspruch ab. 3Anderenfalls überprüft der Prüfungsausschuss un-
ter Berücksichtigung der Stellungnahme oder der Stellungnahmen die Bewertung insbesondere darauf, 
ob 
1. das Prüfungsverfahren ordnungsgemäß durchgeführt worden ist, 
2. bei der Bewertung von einem falschen Sachverhalt ausgegangen worden ist, 
3. allgemein gültige Bewertungsgrundsätze nicht beachtet worden sind, 
4. eine vertretbare und mit gewichtigen Argumenten folgerichtig begründete Lösung als falsch bewertet 

worden ist, oder ob 
5. sich die oder der Prüfende von sachfremden Erwägungen hat leiten lassen. 

(4) Über den Widerspruch ist binnen drei Monaten zu entscheiden. 

(5) Das Widerspruchsverfahren darf nicht zur Verschlechterung der Prüfungsnote führen. 
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Vierter Teil: Schlussvorschriften 

 

§ 24  Inkrafttreten und Übergangsbestimmung 

(1) Diese Prüfungsordnung tritt nach Genehmigung durch das Präsidium und nach ihrer Veröffentlichung im 
Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover zum 1. Oktober 2016 in Kraft.  

(2) 1Studierende, die sich an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität in den Studiengang Master Lehramt 
für Sonderpädagogik eingeschrieben haben, unterliegen ab Inkrafttreten den Regelungen dieser Prü-
fungsordnung. 2Über Ausnahmen entscheidet auf begründeten Antrag, der innerhalb von drei Monaten 
nach Inkrafttreten dieser Prüfungsordnung zu stellen ist, das nach § 3 zuständige Organ. 

(3) 1Zum Wintersemester 2016/2017 wird die sonderpädagogische Fachrichtung „Pädagogik bei Beeinträch-
tigungen der geistigen Entwicklung“ eingeführt und sukzessive aufgebaut. 2Studierende, die vor Einfüh-
rung dieser sonderpädagogischen Fachrichtung ihr Studium im Masterstudiengang Lehramt für Sonder-
pädagogik aufgenommen haben, können auf Antrag in die Fachrichtung „Pädagogik bei Beeinträchtigung 
der geistigen Entwicklung“ wechseln.  
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Anlagenverzeichnis 

 
Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Sonderpädagogik 

 

1.A Sonderpädagogische Fachrichtungen 

1.B Bildungswissenschaften 

1.C Unterrichtsfach Deutsch 

1.D Unterrichtsfach Evangelische Religion 

1.E Unterrichtsfach Geschichte 

1.F Unterrichtsfach Katholische Religion 

1.G Unterrichtsfach Kunst 

1.H Unterrichtsfach Mathematik 

1.I Unterrichtsfach Musik 

1.J Unterrichtsfach Sachunterricht 

1.K Unterrichtsfach Sport 

 
Innerhalb der jeweiligen fachspezifischen Anlage sind die Module unterteilt in  
 
 1.A-K.1 Pflichtmodule 
 1.A-K.2 Wahlpflichtmodule  
 1.A-K.3 Wahlmodule 
 1.A-K.4 Masterarbeit  

 

Anlage 2: Prüfungsformen 

Anlage 2.1: Definitionen 

Anlage 2.2: Glossar 
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Anlage 1: Module des Masterstudiengangs Sonderpädagogik 
 
Die Abkürzungen uK oder uKA stehen für unbenotete Klausuren mit oder ohne Antwortwahlverfahren. 
Die Ziffer hinter der Abkürzung der Prüfungsleistung gibt den Umfang beziehungsweise die Dauer der Prü-
fungsleistung an (zum Beispiel HA 20 den Seitenumfang einer Hausarbeit, ES 5000 die Wortanzahl eines 
Essays oder K 60 die Dauer einer Klausur in Minuten). 
 
 
1.A Sonderpädagogische Fachrichtungen 
 
Anlage 1.A.1: Pflichtmodule  
Die Studierenden wählen zu Beginn des Studiums einmalig eine Kombination aus zwei sonderpädagogi-
schen Fachrichtungen, welche in den Lehrveranstaltungen in Anlage 1.A.1 im Umfang von 50 Leistungs-
punkten zu studieren ist. Alle Fachrichtungen sind miteinander kombinierbar. Die Fachrichtungen sind in 
alphabetischer Reihenfolge aufgeführt.  
 
Die Studierenden wählen aus:  

 Pädagogik bei Beeinträchtigungen der emotionalen und sozialen Entwicklung (EusE),  
 Pädagogik der Beeinträchtigung der geistigen Entwicklung (GE),  
 Pädagogik bei Beeinträchtigungen des schulischen Lernens (LE),  
 Pädagogik bei Beeinträchtigungen der Sprache und des Sprechens (S). 

 
Innerhalb der Pflichtmodule ist das „Basismodul L (BM L): (Bildungswissenschaften) Grundlagen des 
Schriftspracherwerbs und Entwicklung des mathematischen Denkens“ ist im Rahmen der Pflichtmodule die-
ser Anlage zu erbringen, wird jedoch den Bildungswissenschaften zugerechnet und fließt in die Note des 
Bereiches Bildungswissenschaften nach § 19 Absatz 4 ein.  
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Basismodul J (BM J):  
Prävention und  
Intervention in den  
gewählten zwei  
Förderschwerpunkten  

J.1(a): Aktuelle Fragen in 
Fachrichtung 1 

1.-2. - 1 Studien-
leistung in 

jeder Veran-
staltung 

R oder HA 
15 oder MP 
in J.1 oder 

J.2 

12 

J.1(b): Aktuelle Fragen in 
Fachrichtung 1 

J.2 (a): Aktuelle Fragen in 
Fachrichtung 2 

J.2 (b): Aktuelle Fragen in 
Fachrichtung 2 

Basismodul K (BM K): 
Diagnostik und  
Förderung in den  
gewählten zwei  
Förderschwerpunkten 

K.1: Systematik der Diag-
nostik und Förderung 
(Pflichtvorlesung) 

1. - 1 Studien-
leistung in 

jeder Veran-
staltung 

DO oder 
HA 15 in 

K.4 

14 

K.2 (a): Diagnostik und  
Förderung in Förder-
schwerpunkt 1 

K.2 (b): Diagnostik und 
Förderung in Förderschwer-
punkt 2 

K.3 Vorbereitung des förder-
diagnostischen Praktikums 
in einem der gewählten  
Förderschwerpunkte 

2. 

K.4: Begleitung und Reflexi-
on der Praxis im gewählten 
Förderschwerpunkt 

Praktikumsmodul P 1 (P 1): 
Förderdiagnostisches 
Praktikum in einem der 
gewählten  
Förderschwerpunkte 

P1.1: Praktikum (P.1): Praxis 
der Beobachtung/ Diagnos-
tik, Förderung/ Therapie in 
einem der gewählten  
Förderschwerpunkte 

2. - 1 Studien-
leistung 

 4 
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Basismodul L (BM L):  
(Bildungswissenschaften)  
Grundlagen des Schrift-
spracherwerbs und Ent-
wicklung des mathemati-
schen Denkens 

L.1: Erstunterricht  
Mathematik  

1. - 1 Studien-
leistung in 

jeder Veran-
staltung 

K 90-120 
oder R oder 

HA 15 in 
L.1 oder L.2 

4 

L.2: Erstunterricht  
Lesen/Schreiben 

Aufbaumodul M (AM M): 
Sonderpädagogisches 
Handlungsfeld Unterricht 
in den gewählten zwei 
Förderschwerpunkten 

M.1: Systematik von Inklusi-
on und Unterricht im Förder-
schwerpunkt 1 

3. - 1 Studien-
leistung in 

jeder Veran-
staltung 

HA 15 oder 
DO in M.3 

8  

M.2: Systematik von Inklusi-
on und Unterricht im Förder-
schwerpunkt 2  

M.3: Begleitung und Reflexi-
on der Praxis des Unter-
richts in einem der gewähl-
ten Förderschwerpunkte 

Praktikumsmodul P 2 (P 2): 
Sonderpädagogisches 
Schulpraktikum in einem 
der gewählten Förder-
schwerpunkte 

P2.1: Praktikum (P.2): Praxis 
des Unterrichts in einem 
Förderschwerpunkt  

3. - 1 Studien-
leistung 

 5 

Vertiefungsmodul N (VM N): 
Fachrichtungsspezifisches 
Projekt in einem  
Kompetenzbereich:  
Unterricht, Beratung und 
Kooperation, Diagnostik 
und Förderung/ 
Therapie, Forschung und 
Innovation 

N.1: Fachrichtungs-
spezifisches Projekt in ei-
nem Kompetenzbereich 
(inkl. allg. Einführungs-
veranstaltung) 

2./3. - 1 Studien-
leistung in 

jeder Veran-
staltung 

PR in N.2 7 

N.2: Auswertung und  
Ergebnispräsentation des 
Projektes 

3. 

Summe      54 

 

Anlage1.A.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt -  
 

Anlage 1.A.3: Wahlmodule 
-entfällt -  
 

Anlage 1.A.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für die Zulas-
sung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit 
Master-

Kolloquium 
4. 

mindestens. 60 Leistungspunkte sowie 
bei Wahl der Unterrichtsfächer Deutsch 

oder Sport weitere Zulassungsvorausset-
zungen entsprechend Anlagen 1.C. 4 

oder 1.K.4 

1 Studien-
leistung 

MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.B. Bildungswissenschaften 
 

Die Bildungswissenschaften gliedern sich in die Bereiche Erziehungswissenschaften, Psychologie und Soziologie. 
Der Bereich Erziehungswissenschaft ist obligatorisch. Studierenden wählen zwischen den Bereichen Psychologie 
und Soziologie.  
 

Anlage 1.B.1: Pflichtmodule im Bereich Erziehungswissenschaft 
 

Eine Studienleistung im Modul der Erziehungswissenschaft kann sich aus mehreren Teilleistungen zusammenset-
zen. Eine Studienleistung meint eine aktive Teilnahme, das heißt über eine regelmäßige Anwesenheit hinaus eine 
Beteiligung an Gruppenarbeit, vor- und nachbereitende Lektüre, sowie die Übernahme von Aufgaben (Sitzungs-
protokolle, Berichte, Kurzreferate, Auswertungen von Lehrveranstaltungsumfragen, kleine Projekte, Erkundungs-
vorhaben in der Schule, webbasierte Unterrichtsanalyse). 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul C: 
Entwicklung von 
Schule und Lehrer-
professionalität 

C.1 Vorlesung „Schulentwicklung 
im gesellschaftlichen Kontext“ 

1. - 1 Studien-
leistung je 
Lehrveran-

staltung 

K 75 oder  
HA 10-15 oder  

R oder  
PR  

in C.2 

6 
C.2 Seminar zu Einzelaspekten 
professionellen Lehrerhandelns 

Summe      6 

 
Anlage 1.B.2: Wahlpflichtmodule 
 

1.B.2.a: Psychologie 
 

Für eine Teilnahme an den Lehrveranstaltungen im Modul des Faches Psychologie ist ein Grundwissen in Allge-
meiner Psychologie und Entwicklungspsychologie erforderlich. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungsleistung Leistungs-
punkte 

Psychologie in 
Erziehung und  
Unterricht 

Vorlesung Pädagogische 
Psychologie 

2. - 1 Studien-
leistung 

im Seminar

K 60, zu erbringen in der  
Vorlesung Pädagogische 

Psychologie 

6 

1 vertiefendes Seminar 

Summe      6 

 

1.B.2.b: Soziologie 
 

Es ist eines der beiden folgenden Module zu wählen. 
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul A: Sozialstruktur 
und Sozialstatistik 

Vorlesung,  
Tutorium 

Empfohlen ab 
1. oder 3. Sem.

- 1 Studienleistung pro 
Lehrveranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 

6 

Modul B: Individuum 
und Gesellschaft  

Vorlesung 
oder Seminar 

Empfohlen ab 
1. oder 3. Sem.

- 1 Studienleistung pro 
Lehrveranstaltung 

K/KA 60 oder 
MP 20 oder ES 7 

6 

Summe      6 

 

Anlage 1.B.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 

Anlage 1.B.4: Masterarbeit 
-entfällt- 
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1.C Deutsch 
 
Anlage 1.C.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

L 2 Einführung  
in die Literatur- 
wissenschaft II  

L 2.1 Literaturgeschichte: 
Überblick (Vorlesung* 
oder Seminar) oder 
L 2.2 Literaturgeschichte: 
Vertiefung (Seminar) 

2. - 1 Stu-
dien-

leistung 

- 5 

S 2 Grammatik S 2.1 Syntaktische  
Analyse I (Vorlesung od. 
Seminar) 

1. - 1 Stu-
dien-

leistung 
pro Modul

K 90 oder 
HA 10-15 oder 

MP 20-30 

10 

S 2.2 Syntaktische  
Analyse II (Übung od. 
Seminar) 

D S Fachdidaktik 
Sonderpädagogik 

Seminar zur Sprachdi-
daktik aus D 2 

Ab 2. S -2 - HA 10-15 oder K 
90 oder MP 20-

30 oder PF 15-25 

5 

Summe      20 

* Die Vorlesung zu L 2.1 wird nur im Sommersemester angeboten 
 

Anlage 1.C.2: Wahlpflichtmodule  
 

Es ist ein Wahlpflichtmodul zu absolvieren. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

S 6 Spracherwerb 
und Sprach-
psychologie 

In S 6: 

 Vorlesung od. Seminar; 

 Seminar 

Ab 2. - 1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder 

K 90 oder 
PR 20 oder 
MP 20-30 

10 

S 7 Theorie und 
Praxis des  
Deutschen als 
Fremd-, Zweit- und 
Bildungssprache 

in S 7: 

 S 7.1 Theorieseminar; 

 S 7.2 Praxisseminar 

Ab 2. Für S 7.2: 
S 7.1 

1 Studien-
leistung pro 

Modul 

HA 10-15 oder 
PR/A 5-10 oder 

K 90 oder 
PR 20 oder 
MP 20-30 

10 

Summe     10 

 

Anlage 1.C.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 

Anlage1.C.4: Masterarbeit 
Die Zulassung zum Modul Masterarbeit gemäß § 12 Abs. 3 setzt den Nachweis von einer Fremdsprache 
voraus, soweit der Nachweis nicht bereits bei der Zulassung zum Masterstudiengang vorgelegt wurde.  
Der Nachweis muss den Sprachanforderungen gemäß Verordnung über Masterabschlüsse für Lehrämter in 
Niedersachsen (Nds. MasterVO-Lehr) entsprechen. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP und 
eine Fremdsprache 

- MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.D Evangelische Religion 
 
Anlage 1.D.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Semes-
ter 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Vertiefungsmodul 6-7 
Fachdidaktische und 
fachwissenschaftliche 
Differenzierung 

VM 6c Schulformbezogene 
fachdidaktische Erschließung 
exemplarischer Themen 
(Werkstattseminar) 

1-3 - 1 Studien-
leistung 

HA 10-12 12 

VM 6d Planung und Analyse 
von Unterricht (Werkstatt-
seminar mit Unterrichts-bezug)

VM 7a Biblische  
Hermeneutik 
oder 
VM 7b Kernprobleme der 
Systematischen Theologie und 
Ethik 

Aufbaumodul 5 
Berufskompetenz 

AM 2c Ökumenisches und 
interreligiöses Lernen in religi-
onspädagogischen Hand-
lungsfeldern 

2-4 - 1 Studien-
leistung 

MP 30 10 

AM 3b Religionspädagogik im 
fächerübergreifenden und 
weltanschaulichen Dialog 

VM 6b  
Beruf: Religionspädagoge/in – 
arbeiten an einem Selbst-
konzept 

Aufbaumodul 7 
Fachpraktisches Modul 

AM 7 Vorbereitende Lehr-
veranstaltung und Betreuung 
im Rahmen des sonderpäda-
gogischen Schulpraktikums 

3 - 1 Studien-
leistung 

HA 10-12 8 

Summe      30 

 

Anlage 1.D.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 

Anlage D.3: Wahlmodule  
-entfällt- 
 

Anlage D.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit  Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP  1 Studienleistung  MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit.  
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1.E Geschichte 
 

Anlage 1.E.1: Pflichtmodule 
 

BM = Basismodul 
VT = Vertiefungsmodul 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Semes-
ter 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Praxismodul MA LSoP Projektseminar mit  
5 Exkursionstagen 

3. - - PR 15 5 

Sonderpädagogische  
Fachdidaktik 

Seminar 4. - 1 Studien- 
leistung 

MP 20 oder 
K 60 oder PF 

5 

Summe      10 

 

Anlage 1.E.2: Wahlpflichtmodule 
Es müssen zwei Wahlpflichtmodule studiert werden.  
Sofern das Modul „Fachdidaktik“ während der Bachelorphase nicht absolviert wurde, ist die Belegung obliga-
torisch. In diesem Fall ist ein weiteres Basismodul (BM) zu belegen, welches während der Bachelorphase 
nicht absolviert wurde.  
Wurde das Modul „Fachdidaktik“ bereits in der Bachelorphase belegt, so ist ein Basismodul (BM), das noch 
nicht in der Bachelorphase absolviert wurde, sowie ein Vertiefungsmodul (VT) nach Wahl zu studieren. 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien- 
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachdidaktik Vorlesung oder Seminar 1.-2. - 1 Studien-
leistung pro LV

MP 20 oder  
HA 10 oder PR 20 

10 

Seminar  
BM 
Außereuropäische  
Geschichte 

Vorlesung oder Übung 1.-2. - 1 Studien-
leistung pro LV

K 90 oder 
MP 20 

10 

Seminar mit Tutorium 

BM  
Alte Geschichte 

Vorlesung oder Übung 1.-2. - 1 Studien-
leistung pro LV

K 90 oder 
MP 20 

10 
Seminar mit Tutorium 

BM 
Mittelalter 

Vorlesung oder Übung 1.-2. - 1 Studienleis-
tung pro Modul

K 90 oder 
MP 20 

10 
Seminar mit Tutorium 

BM 
Frühe Neuzeit 

Vorlesung oder Übung 1.-2. - 1 Studien-
leistung pro LV

K 90 oder 
MP 20 

10 
Seminar mit Tutorium 

BM 
Neuzeit/Zeitgeschichte 

Vorlesung oder Übung 1.-2. - 1 Studien-
leistung pro LV

K 90 oder 
MP 20 

10 

Seminar mit Tutorium 
VT  
Globalgeschichte 

Vorlesung oder Seminar 3.-4- - 1 Studien-
leistung pro LV

HA 10 oder 
MP 20 oder  

PR 20 

10 

Vorlesung oder Seminar

VT  
Gesellschaftsgeschichte 

Vorlesung oder Seminar 3.-4. - 1 Studien-
leistung pro LV

HA 10 oder 
MP 20  

10 

Vorlesung oder Seminar

VT  
Kulturgeschichte 

Vorlesung oder Seminar 3.-4. - 1 Studien-
leistung pro LV

HA 10 oder  
MP 20 oder  

PR 20 

10 

Vorlesung oder Seminar

VT  
Regionengeschichte 

Vorlesung oder Seminar 3.-4. - 1 Studien-
leistung pro LV

HA 10 oder  
MP 20 oder  

PR 20 

10 

Vorlesung oder Seminar

VT  
Medien/ Öffentlichkeit/ 
Geschichtskultur 

Vorlesung oder Seminar 3.-4. - 1 Studien-
leistung pro LV

HA 10 oder 
MP 20 oder  

PR 20 oder K 90 

10 

Seminar 

Summe      20 

 

Anlage 1.E.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.E.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltung Semester ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4. mindestens 60 LP - MA 24 
 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.F Katholische Religion 
 
Anlage 1.F.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul F: 
Sonderpädagogisch-
fachdidaktische  
Differenzierung 

F.1 Didaktik des  
Religionsunterrichts 

1-2 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 oder 
K 90 

8 

F.2 Methodik des 
Religionsunterrichts 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Modul G: 
Fachpraktisches Modul 

Betreuung im Rahmen 
des sonderpädagogi-
schen Fachpraktikums 

2 - - AA 10-12 
(Fach- 

bezogen) 

7 

Summe      15 

 

Anlage 1.F.2: Wahlpflichtmodule 
 
Es müssen Wahlpflichtmodule im Umfang von mindestens 15 LP gewählt werden. 
 

Modul Lehr-
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul H: 
Kategorien systematisch-
theologischen Denkens -  
Moraltheologie/ Christliche 
Sozialwissenschaften 

H.1 Glaube und  
sittliches Handeln 

1-3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

- 6 

H.2 Kirche und  
Gesellschaft 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 
oder K 90 

Modul I: 
Theologie im Kontext II - 
Die Gottesfrage  
in Geschichte und  
Gegenwart 

I.1 Exegese und  
Theologie des Alten 
Testaments 

2-3 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 
oder K 90 

9 

I.2 Gottesfrage und 
Gotteslehre 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

I.3 Brennpunkte der 
Kirchengeschichte 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Modul J: 
Theologie im Kontext III -
Christentum und  
Religionen 

J.1 Das frühe  
Christentum im  
Kontext seiner Zeit 

2 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 
oder K 90 

9 

J.2 Theologie der 
Religionen 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

J.3 Christentum und 
Weltreligionen in  
religionspädago-
gischen Handlungs-
feldern 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Modul K: 
Theologie im Kontext IV - 
Christentum und Kultur 

K.1 Kirche und  
Sakramente/ Liturgie 

4 - Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

MP 20 
oder K 90 

6 

K.2 Ästhetik und 
Religion/ 
Liturgische Bildung 

Referat oder kleinere 
schriftliche Leistung 

Summe      15 

 

Anlage 1.F.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.F.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen  
für die Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 1 Studienleistung MA 24 
 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.G Kunst 
 
Anlage 1.G.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul MA 1 
Künstlerische Praxis 
zwischen Kunst/  
Vermittlung/ Wissen-
schaft 

MA 1.1  
Künstlerische Projekte I 

1 

- 

Prozess-
begleitung in 
Bild und Text 

KP 12 

MA 1.2 
Künstlerische Projekte II 

2 

Modul MA 2 
Kunstwissenschaft 

MA 2.1 
Kunstwissenschaftliche  
Fragestellungen 

1 
- 

1 SA je Lehr-
veranstaltung 

HA 20 6 
MA 2.2 
Wissenschaftliche Bezüge  
und Aspekte der Vermittlung 

2 

Modul MA 3 
Ästhetische Didaktik 
in Theorie und Praxis 

MA 3.1  
Didaktische und methodische 
Aspekte der Kunstvermittlung I 3 

- 

SA 

PF 12 
MA 3.2 
Einführung in Portfolio-Arbeit 

MA 3.3  
Projekt Didaktische Praxis I 

3 
SA 

MA 3.4  
Projekt Didaktische Praxis II 

4 

Summe      30  

 
Anlage1. G.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.G.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.G.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 1 Studien-
leistung 

MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.H Mathematik 
 
Anlage 1.H.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Fachpraktikum  
Mathematik für das 
Lehramt Sonder-
pädagogik 

Begleitende Lehrveranstaltung
Fachpraktikum 

1. - Ü AA  6 

Mathematische 
Vertiefung für das 
Lehramt Sonder-
pädagogik 

Geometrie für SoPäd 2. - Ü  K oder MP 16 

Angewandte Mathematik  
für das LA Sopäd I 
Übung zu 
Angewandte Mathematik  
für das LA SoPäd I 

2. Ü K oder MP 

Angewandte Mathematik  
für das LA Sopäd II 
Übung zu 
Angewandte Mathematik  
für das LA Sopäd II 

3. Ü K oder MP 

Fortgeschrittene 
Fachdidaktik für das 
Lehramt Sonder-
pädagogik 

Praktikum Anwendersysteme 2. - Ü  8 

Seminar Diagnose und  
Förderung 

3. R  HA oder 
MP 

Weiteres Seminar aus dem 
Bereich der Fachdidaktik 

3. R oder PF HA, PF 
oder MP 

Summe      30 

 
Anlage 1.H.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.H.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 
Anlage 1.H.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester 

ggf. Voraus-
setzungen für die 

Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP V MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.I Musik 
 

Anlage 1.I.1: Pflichtmodule 
 

Modul Lehr- 
veranstaltungen 

Se- 
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul A  
Musikalische  
Praxis 

1.Gesang Sprecherziehung 1.+2. - 1   11 

2. Musik mit  
Percussion Instrumenten 

1.+2. 
 

1  MU 10 

3. Musik, Bewegung und  
Darstellung 

3. 1   

4. Chor oder Instrumental-
ensemble 

4. 1   

Modul B 
Didaktik und  
Methodik ausge-
wählter Lernfelder 
des MU in der 
Förderpädagogik 

Ein Seminar und ein Workshop 
wahlweise mit unterschiedlichen 
Schwerpunkten: z.B. Didaktik  
populäre Musik, Musik und Kunst, 
interkulturelle Musik etc. 

2.- 3. 

- 1  Seminar:  
SA, R oder 

HA 
Workshop: 

MP 10 

4 

Modul C 
Musikdidaktik und 
Methodische Praxis 

Seminar 1: 
Unterrichtsvorbereitung 
Seminar 2: 
Fachpraktikum Musik in einer  
Förderschule 

 
2.- 3. 

 
 
 

- 1  UG 5 

Modul D 
Angewandte  
Musiktheorie 

Seminar:1: 
Musik hören und verstehen 

 
1. 

- 1  PR (eines 
Arrange-
ments) 

4 

Seminar 2: 
Arrangieren und Komponieren für 
die musikpädagogische Praxis 

3. 1  

Modul E 
Historische  
Musikwissenschaft 

Ein Seminar wahlweise zu 
- epochalen, stilistischen, 
  gattungsgeschichtlichen 
  Wandlungen in der Musik 
- Werk/ Biographieforschung 
- Entwicklungsgeschichte im  
  Bereich Rock, Pop, Jazz 

1.- 4. - 1  SA, R, HA 
oder K 90 

3 

Modul F 
Systematische  
Musikwissenschaft 
bzw.  
Musikethnologie 

Ein Seminar aus dem Bereich  
Musikethnologie oder aus der  
systematischen MUWI (aus der 
Musikpsychologie Musiksoziologie 
oder zum Thema musikalische 
Sozialisation)  

1.- 4. - 1  SA, R, HA 
oder K 90 

3 

Summe      30 

 

Anlage 1.I.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.I.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.I.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studienleistung Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 1 Studienleistung MA 24 
 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.J Sachunterricht 
 
Insgesamt sind vier Exkursionstage im Rahmen aller Veranstaltungen der Module I - IV zu erbringen. 
 

Anlage 1.J.1: Pflichtmodule  
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs- 
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul I: 
Fachorientierte 
Perspektiven im 
Sachunterricht  

I.1 Naturbezogene Perspektiven 
im Sachunterricht:  
belebte Natur (Chemie) 

1. - 1 Studien-
leistung je 
Lehrveran-

staltung 

R 30-45 oder 
MP 30 

in I.1 oder I.2 
oder I.3 

9 

I.2 Naturbezogene Perspektiven 
im Sachunterricht:  
belebte Natur (Biologie) 

I.3 Naturbezogene Perspektiven 
im Sachunterricht: unbelebte 
Natur (Physik, Technik) 

Modul II:  
Fachorientierte 
Perspektiven im 
Sachunterricht 

II.1 Historische  
Perspektiven im Sachunterricht 
(Zeit und Geschichte) 

2. - 1 Studien-
leistung je 
Lehrveran-

staltung 

HA 15-20 oder 
MP 30 

in II.1 oder II.2 
oder II.3 

9 

II.2 Sozial- und kulturwissen-
schaftliche Perspektiven im 
Sachunterricht (Gesellschaft und 
Politik)  

II.3 Raumbezogene Perspekti-
ven im Sachunterricht (Raum) 

Modul III:  
Forschungs- 
projekt 

III.1 Forschungsseminar 3. - 1 Studien-
leistung je 
Lehrveran-

staltung 

SA 15-25 
(mögliche 

Vorbereitung 
auf Master-

arbeit) 

6 

III.2 Forschungsprojekt 

Modul IV: 
Lehren im  
Sachunterricht 

IV.1 Unterrichtsplanung im 
Sachunterricht unter Berück-
sichtigung von sonder-
pädagogischen Förder- 
schwerpunkten 

3. - 1 Studien-
leistung pro 
Lehrveran-

staltung 

MP 30 in Form 
einer PR und 

AA (Unter-
richtsmaterial)  

in IV.1 oder 
IV.2 

6 

IV.2 Analyse und Herstellung 
von Unterrichtsmaterialien  

4. 

Summe      30 

 

Anlage 1.J.2: Wahlpflichtmodule  
-entfällt- 
 

Anlage1. J.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.J.4: Masterarbeit 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen 
für die Zulassung 

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Master-Kolloquium 4 mindestens 60 LP 1 Studien-
leistung 

MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 
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1.K Sport 
 

Anlage 1.K.1: Pflichtmodule 
 

Für die Zulassung in Veranstaltungen der Vertiefungsphase (VP) muss die Studienleistung der zugehörigen 
Veranstaltung der Einführungsphase (EP) bestanden sein. 
Veranstaltungen mit gleichem Titel können im gesamten Bachelor- und Masterstudium nur einmal belegt 
beziehungsweise eingebracht werden. 
Wurde im Bachelorstudium im Modul D im Bereich A das ELf 2 gewählt, dann muss im Masterstudium in D.1 
das ELf 5 gewählt werden und umgekehrt. Entsprechendes gilt im Modul D bei D.2 für den Bereich C/D, d.h. 
wenn im Bachelorstudium ein Mannschaftsspiel gewählt wurde, dann muss in D.2 ein Rückschlagspiel ge-
wählt werden und umgekehrt. In D.3 bis D. 5 ist zu beachten, dass kein ELf zweimal belegt werden darf 
(auch keines aus dem Bachelor).  
Des Weiteren darf die Exkursion in D.5 nicht in einer Sportart absolviert werden, die schon im Bachelor- 
oder Masterstudium in D.4 belegt wurde. 
 

Modul Lehrveranstaltungen Se-
mester

ggf. Voraus-
setzungen für 
die Zulassung

Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Modul A: 
Sporttheorie 

A.1 Einführung bewegungs- und trai-
ningswiss. Fragestellungen des Sports 

1-3 - - K 60 10 

A.2 Einführung gesundheitswiss.  
Fragestellungen des Sports 

- 

A.3a VP Vertiefung bewegungs- und 
trainingswiss. Fragestellungen oder 
A.3b Vertiefung gesundheitswiss.  
Fragestellungen oder 
A.3c Vertiefung gesellschaftswiss. 
Fragestellungen 

1 Studien-
leistung 

HA 15 

Modul B: 
Lehren und Lernen 
im Sportunterricht 
(Fachdidaktik) 

Fachpraktikum mit begleitendem  
Seminar 

2 - 1 Studien-
leistung 

AA 15 6 

Modul C: 
Basis 

Fkt. Gymn. 
Funktionelle Gymnastik 

2 - 1 Studien-
leistung 

K 60 2 

Modul D: 
Didaktik und  
Methodik der 
Sportarten 

D.1 
EP in ELf 5 oder 2 (Bereich A) 

1-3 - 1 Studien-
leistung 

FP 15 
(unbenotet) 

12 

D.2 
EP in ELf 1 (Bereich C oder D) 

1 Studien-
leistung 

SP 20 und 
K 45 

D.3 
EP in ELf 6-9 (Bereich E) 

1 Studien-
leistung 

SP 20 und 
K 45 

D.4 
VP in ELf 1-9 

1 Studien-
leistung 

- 

D.5 
Exkursion (7-14 Tage) 

1 Studien-
leistung 

- 

Summe      30 
 

Anlage 1.K.2: Wahlpflichtmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.K.3: Wahlmodule 
-entfällt- 
 

Anlage 1.K.4: Masterarbeit 
Bei der Anmeldung zum Modul „Masterarbeit“ ist der Nachweis der Ersten Hilfe sowie des Deutschen Rettungs-
schwimmabzeichens in Bronze zu erbringen, sofern diese nicht schon im Bachelorstudium vorgelegt wurden. 
 

Modul Lehrveran-
staltungen 

Se-
mester 

ggf. Voraussetzungen für die Zulassung Studien-
leistung 

Prüfungs-
leistung 

Leistungs-
punkte 

Masterarbeit Kolloquium 4 mindestens 60 LP, Nachweis der Ersten Hilfe 
sowie des Deutschen Rettungsschwimm-

abzeichens in Bronze 

- MA 24 

 

Das Modul Masterarbeit enthält eine Prüfungsleistung, die Masterarbeit. 



Verkündungsblatt der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover vom 30.09.2016 20/2016 
 

 
Seite 145 

Anlage 2 Prüfungsformen 
 
Anlage 2.1.: Definitionen 
 
Aufsatz 
Ein Aufsatz ist eine selbstständig verfasste schriftliche Arbeit, die in der Regel unter Aufsicht während einer 
festgelegten Zeit innerhalb der Vorlesungszeit erstellt wird.  
 

Ausarbeitung 
1Ausarbeitungen sind selbstständige, wissenschaftliche Arbeiten zu einem vorgegebenen Thema. 2Sie bein-
halten Aufgabenstellung, Problembehandlung, Ergebnisse und Schlussfolgerung. 3Als Ausarbeitung gelten 
Berichte, Exkursionsberichte, Praktikumsberichte, Projektberichte oder Protokoll.  
 

Bestimmungsübungen 
Eine Bestimmungsübung bzw. Bestimmungsprüfung ist die selbstständige Determination von tierischen und 
pflanzlichen Organismen anhand von Bestimmungsschlüsseln bis zu einem vorgegebenen, taxonomischen 
Niveau.  
 

Dokumentation 
1Eine Dokumentation umfasst die Aufbereitung und Darstellung eines künstlerischen, kognitiven oder hand-
lungsorientierten Prozesses. 2Dokumentationen können Berichte und Planwerke sein, die der fachlichen 
Praxis entsprechen. 3Ein Rahmen für die Seitenzahl oder die Anzahl der Pläne beziehungsweise Entwurfs-
blätter kann durch die Lehrenden zu Beginn der Prüfung festgelegt werden und ist von der Aufgabe abhän-
gig. 4Weitere Materialien können dem Bericht als Anlagen beigefügt werden. 
 

Essay  
1Ein Essay ist eine kritische Auseinandersetzung mit einer literarischen und/oder wissenschaftlichen Frage 
in schriftlicher Form. 2Ein Gegenstand wird im größeren Gesamtzusammenhang entsprechend den üblichen 
akademischen Standards diskutiert und wissenschaftliche Positionen kritisch beurteilt bzw. analysiert.  
 

Experimentelles Seminar  
1Eine Experimentelles Seminar besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen, die unter Aufsicht in 
einem Labor durchgeführt werden. 2Die Versuche werden in schriftlicher Form in einem Laborjournal 
und/oder in Vorprotokollen vorbereitet und im Laborjournal und/oder Versuchsprotokollen schriftlich ausge-
arbeitet. 3In der Regel erläutern die Studierenden darin ihre praktische Tätigkeit, interpretieren die Resultate 
und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Fachpraktische Prüfung 
Eine Fachpraktische Prüfung ist eine semesterbegleitende Leistungsüberprüfung in der Sportpraxis. 
 

Fallstudie  
Eine Fallstudie ist eine Auswertung von Daten eines Experimentes, einschließlich der Methoden-
beschreibung, der Programmlistings, der Interpretation und Schlussfolgerungen in Berichtsform. 
 

Hausarbeit  
Eine Hausarbeit ist eine selbstständige verfasste schriftliche Arbeit einer fachspezifischen oder fächerüber-
greifenden Aufgabenstellung.  
 

Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht.  
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Klausur mit Antwortwahlverfahren  
1Eine Klausur ist eine schriftliche Arbeit unter Aufsicht. 2Klausuren können in Teilen nach dem Antwortwahl-
verfahren (z. B. Single-Choice, Multiple-Choice) durchgeführt werden. 3Bei der Aufstellung der Prüfungsfra-
gen und Antworten ist festzulegen, welche Antworten als zutreffend anerkannt werden. 4Bei Prüfungen nach 
dem Antwort-Wahl-Verfahren sind die Prüfungsfragen und Antworten im Vorfeld von zwei Prüfungsberech-
tigten auf Fehler, Konsistenz des Inhalts und Angemessenheit zu überprüfen. 5Ergibt eine spätere Überprü-
fung der Prüfungsfragen, dass einzelne Prüfungsaufgaben offensichtlich fehlerhaft sind, gelten sie als nicht 
gestellt. 6Bei der Bewertung ist von der um die fehlerhaften Fragen verminderten Zahl der Prüfungsaufgaben 
auszugehen. 7Die Verminderung der Zahl der Prüfungsaufgaben darf sich nicht zum Nachteil eines Prüflings 
auswirken. 
 

Kolloquium 
1Das Kolloquium umfasst eine Präsentation und eine anschließende Diskussion über Fragestellung, Metho-
den und Ergebnisse der Arbeit. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerische Präsentation 
1Eine künstlerische Präsentation beinhaltet ein oder mehrere künstlerische Exponate (Bilder, Fotos, Objekte, 
Skulpturen, Installation, Videoarbeit etc.) sowie eine Dokumentation des ästhetischen Prozesses in Form 
einer adäquaten (medialen) Darstellung, z. B. Arbeitsprotokolle/Tagebuch, Skizzen/Fotos mit schriftlicher 
Kommentierung. 2Eine künstlerische Präsentation findet vor einer oder einem Prüfenden und einer oder ei-
nem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 3Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prü-
fungen gelten entsprechend. 
 

Künstlerisch-Wissenschaftliche Präsentation 
1Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation beruht auf der Wechselwirkung zwischen künstlerischen 
Prozessen und wissenschaftlicher Auseinandersetzung, welche in einem künstlerischen Projekt aufbereitet 
und in angemessener Form dargestellt werden. 2Die in der Präsentation enthaltenen bildlichen und sprachli-
chen Argumentations- und Interpretationslinien werden entweder in einem mündlichen Vortrag mit Diskussi-
on erörtert oder in einer Hausarbeit erläutert. 3Eine künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation findet vor 
einer oder einem Prüfenden und einer oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 4Sätze 
2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entsprechend.  
 

Kurzarbeit 
Eine Kurzarbeit ist eine selbstständige, schriftliche, entwerferische oder planerische Bearbeitung einer fach-
spezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabenstellung innerhalb einer festgelegten Bearbeitungszeit.  
 

Laborübungen  
1Eine Laborübung besteht aus einer Reihe von praktischen Versuchen oder Programmieraufgaben mit 
schriftlichen Ausarbeitungen (Versuchsprotokolle). 2In der Regel erläutern die Studierenden ihre praktische 
Tätigkeit, interpretieren die Resultate und setzen sie in einen fachwissenschaftlichen Bezug. 
 

Master-Kolloquium 
1Im Master-Kolloquium werden die Inhalte der Masterarbeit diskutiert und können vertieft werden. 
 

Modell 
1Modelle erweitern die zweidimensionale entwerferische oder planerische Arbeit und dienen der räumlichen 
Verdeutlichung sowie Klärung einer Planung. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Schwerpunkt in 
verschiedenen Maßstäben erstellt. 
 

Mündliche Prüfung  
1Die mündliche Prüfung findet nichtöffentlich in Gegenwart einer oder eines Beisitzenden statt, die oder der 
selbst die durch die Prüfung festzustellende oder eine gleichwertige Qualifikation besitzt. 2Wesentliche Ge-
genstände der Prüfungsleistung werden in einem Protokoll festgehalten. 3Studierende, die sich an einem 
späteren Prüfungstermin der gleichen Prüfung unterziehen wollen, sowie andere Mitglieder der Hochschule, 
die ein eigenes berechtigtes Interesse geltend machen, sind als Zuhörende bei mündlichen Prüfungen zuzu-
lassen. 4Dies erstreckt sich nicht auf die Beratung und Bekanntgabe des Prüfungsergebnisses an den be-
ziehungsweise die zu Prüfenden. 5Auf Antrag des bzw. der zu Prüfenden sind die Zuhörerinnen und Zuhörer 
nach Satz 3 auszuschließen. 
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Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
In der „musikalischen Erarbeitung in einer Lerngruppe“ soll die Fähigkeit gezeigt werden, pädagogisch-
praktische Fertigkeiten (insbesondere schulpraktisches Musizieren) in einer Schulklasse oder auch einer 
kleineren Gruppe methodisch und didaktisch angemessen anzuwenden. 
 

Musikpraktische Präsentation 
1Eine Musikpraktische Präsentation findet vor zwei Prüfenden oder einer oder einem Prüfenden sowie einer 
oder einem sachkundigen Beisitzenden als Einzelprüfung statt. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen 
Prüfungen gelten entsprechend. 
 

Musikpädagogisch-praktische Präsentation 
Eine Musikpädagogisch-praktische Präsentation geht aus einem musikpädagogischen Seminar hervor und 
umfasst eine musikalische Darbietung von Schülerinnen und Schülern. 
 

Pädagogisch orientiertes Konzert 
1Das pädagogisch orientierte Konzert ist eine Leistung mit Bezug auf das künstlerische Hauptfach, in der die 
pädagogische Ausrichtung (gegebenenfalls im Sinne zeitgemäßer Konzertpädagogik) in der Ausführung und 
Darstellung/Aufführung eine gewichtige Rolle spielt. 2Es wird im Regelfall in einer schulischen Lerngruppe 
präsentiert. 
 

Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
Die Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit erfolgt im Kontext einer fachpraktischen 
Lehrveranstaltung und umfasst die Vorbereitung und Durchführung einer Unterrichtseinheit von in der Regel 
60 Minuten sowie deren Dokumentation und Reflexion in Form einer schriftlichen Ausarbeitung. 
 

Portfolio 
1Ein Portfolio dokumentiert den Lernprozess zu bestimmten Fragestellungen oder Aufgaben, die von den 
Lehrenden zu Veranstaltungsbeginn festgelegt werden. 2Die systematische Selbstreflexion erfolgt veranstal-
tungsbegleitend beziehungsweise retrospektiv und umfasst je nach Absprache die Zusammenstellung diver-
ser Materialien in einer Sammelmappe. 3Optional ist als ein ergänzendes Gespräch über das Portfolio mög-
lich. 4Dieses Gespräch ist wie das Portfolio selbst kompetenzorientiert.  
 

Präsentation 
1Eine Präsentation umfasst die Aufbereitung eines vorgegebenen Themas mit Hilfe elektronischer Medien 
und gegebenenfalls die Darbietung im mündlichen Vortrag. 2Bei der Multimedia-Präsentation spielen die 
Medien im weitesten Sinne eine bedeutende Rolle, wobei der „Multi-Aspekt“ durch Stellwand, Poster oder 
Power-Point-Präsentation aber auch durch typische Musik- und Filmmedien sowie durch musikpädagogisch 
orientierte Medien (besonders kreative Vermittlungsaspekte) im gegenseitigen Zusammenwirken erfüllt wer-
den kann. 3Die Form der Präsentation und die Dauer des mündlichen Vortrags werden in Absprache festge-
legt. 4Sieht die Anlage eine Präsentation mit Ausarbeitung (PR/A) vor, muss eine schriftliche Ausarbeitung 
die Präsentation ergänzen. 
 
Projektarbeit 
Eine Projektarbeit umfasst die schriftliche Abfassung eines Antrags für ein Forschungsprojekt und die Prä-
sentation der Projektidee in einem Seminarvortrag (mit Diskussion). 
 

Referat  
Ein Referat umfasst: 

1. eine eigenständige und vertiefte Auseinandersetzung mit einem Problem aus dem Arbeitszu-
sammenhang der Lehrveranstaltung unter Einbeziehung und Auswertung einschlägiger Literatur,  
2. die Darstellung der Arbeit und die Vermittlung ihrer Ergebnisse im Vortrag sowie in der anschlie-
ßenden Diskussion,  
3. gegebenenfalls eine schriftliche Ausarbeitung. 
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Seminararbeit  
Eine Seminararbeit ist eine experimentelle, dokumentarische oder darstellende wissenschaftlich-praktische 
Leistung (Projekt).  
 

Seminarleistung 
Eine Seminarleistung umfasst eine Hausarbeit und deren Vortrag mit anschließender Diskussion. 
 

Sportpraktische Präsentation  
1In einer sportpraktischen Präsentation stellen die Studierenden ihre Demonstrations- und Bewegungskom-
petenz unter Beweis. 2Je nach Erfahrungs- und Lernfeld kann es sich dabei z. B. um sportartspezifische 
Techniken und Taktiken, koordinativ-rhythmische, -technische oder konditionelle Grundlagen handeln. 3Auch 
eine variable und unter situativen Gegebenheiten dargebotene Spiel- beziehungsweise Handlungsfähigkeit 
kann im Rahmen dieser Prüfungsform beurteilt werden. 4Die jeweilige Form und Dauer der Präsentation 
werden in Absprache festgelegt. 5Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten entspre-
chend. 
 

Stegreif 
1Innerhalb eines Stegreifs soll eigenständige Recherche und die Fähigkeit des kreativen und/oder wissen-
schaftlich- analytischen Arbeitens unter Zeitdruck erprobt werden. 2Das Ergebnis ist die Anfertigung eines 
Entwurfs oder eines Plans/einer Planung zu einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgabe in 
konzeptioneller Hinsicht unter besonderer Berücksichtigung der studienfachbezogenen Aspekte. 3Die Bear-
beitungszeit eines Tagesstegreifs beträgt 24 Stunden, die Bearbeitungszeit eines Wochenstegreifs sieben 
Tage.  
 

Studienarbeiten 
1Eine Studienarbeit umfasst die Bearbeitung einer fachspezifischen oder fächerübergreifenden Aufgaben-
stellung in theoretischer, experimenteller oder konstruktiver Hinsicht sowie die Darstellung und Erläuterung 
der erarbeiteten Lösungen in einer für die berufliche Tätigkeit üblichen Weise. 2Der Bearbeitungsumfang 
wird in der Anlage (in Monaten oder Zeitstunden) verbindlich festgelegt. 3Das Thema einer Projektarbeit 
kann von jeder Professorin oder jedem Professor der beteiligten Fakultäten und Hochschulen vorgeschlagen 
werden. 4Mit Genehmigung des nach § 3 zuständigen Organs kann das Thema auch von einer Professorin 
oder einem Professor vorgeschlagen werden, die oder der nicht Mitglied der beteiligten Fakultäten und 
Hochschulen ist. 5Gegebenfalls kann das nach § 3 zuständige Organ eine Liste beschließen, die die Erstprü-
ferschaft einschränkt. 6Das Thema der Projektarbeit wird von der oder dem Prüfenden nach Anhörung des 
Prüflings festgelegt. 7Die Ausgabe des Themas erfolgt über das nach § 3 zuständige Organ oder die vom 
nach § 3 zuständigen Organ beauftragten Stelle; die Ausgabe ist aktenkundig zu machen. 8Die Aufgaben-
stellung und ein Bearbeitungszeitplan müssen mit der Ausgabe des Themas festliegen. 9Während der Anfer-
tigung der Arbeit wird die zu prüfende Person von der oder dem Prüfenden betreut. 10Die Zeit von der Aus-
gabe des Themas bis zur Ablieferung der Studienarbeit beträgt sechs Monate. 11Das Thema einer Arbeit 
kann nur einmal und nur innerhalb der ersten acht Wochen der Bearbeitungszeit zurückgegeben werden. 
12Die Arbeit ist fristgemäß in zweifacher Ausfertigung bei der vom Prüfungsausschuss benannten Stelle ab-
zuliefern; der Abgabezeitpunkt ist aktenkundig zu machen. 13Bei der Bewertung kann auch der Verlauf der 
Bearbeitung berücksichtigt werden. 14Die Arbeit ist in der Regel innerhalb von vier Wochen nach ihrer Abga-
be zu bewerten. 
 

Theaterpraktische Präsentation  
1Eine Theaterpraktische Präsentation ist die Darstellung theaterpraktischer Arbeit in prozesshafter oder pro-
duktorientierter Form vor Zuschauern. 2Sätze 2 bis 5 der Definition der mündlichen Prüfungen gelten ent-
sprechend. 
 

Übungen 
1Eine Übung als Prüfungsleistung wird unter Aufsicht während einer festgesetzten Übungszeit innerhalb des 
Vorlesungsplans durchgeführt. 2Zum Bestehen muss ein bestimmter Anteil der Übungsaufgaben gemäß der 
entsprechenden der Vorgabe der beziehungsweise des Lehrenden gelöst werden. 
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Unterrichtsgestaltung 
1Eine Unterrichtsgestaltung umfasst die selbstständige Planung und Durchführung einer Unterrichtsstunde 
im Rahmen eines Fachpraktikums an einer Förderschule oder in einem inklusiven Setting. 2Die Unterrichts-
stunde wird von einer Mentorin beziehungsweise einem Mentor sowie vom Seminarleiter beziehungsweise 
von der Seminarleiterin des Vorbereitungsseminars begutachtet und bewertet. 
 

Vortrag 
1In einem Vortrag soll der/die zu Prüfende nachweisen, dass er/sie wissenschaftliche Sachverhalt kurz und 
präzise darstellen kann und die Fertigkeit beherrscht, in einer wissenschaftlich kritischen Diskussion seinen 
Standpunkt zu verteidigen. 2Um eine objektive Bewertung zu gewährleisten, muss der/die zu Prüfende ein 
Manuskript des Vortrages vor dem mündlichen Vortrag bei der für den betreffenden Kurs verantwortlichen 
Dozentin oder dem Dozenten abgeben. 
 

Zeichnerische Darstellung 
1Zeichnerische Darstellungen erläutern, klären und präsentieren die entwerferische sowie planerische Ar-
beit. 2Sie werden je nach Aufgabenstellung und Themenschwerpunkt in verschiedenen Maßstäben und 
Techniken erstellt. 
 

Zusammengesetzte Prüfungsleistung 
1Eine zusammengesetzte Prüfungsleistung besteht aus bis zu fünf Teilen. 2Die Teile können z. B. eine Klau-
sur, eine mündliche Prüfung, ein Praktikum oder eine Hausarbeit sein.  
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Anlage 2.2.: Glossar der Prüfungsleistungen 
 
A Aufsatz 
AA Ausarbeitung 
BA Bachelorarbeit 
BÜ Bestimmungsübungen 
DO Dokumentation 
ES Essay  
EX Experimentelles Seminar  
FP Fachpraktische Prüfung  
FS Fallstudie  
HA Hausarbeit  
K Klausur ohne Antwortwahlverfahren 
KA Klausur mit Antwortwahlverfahren  
KO Kolloquium 
KP Künstlerische Präsentation 
KU Kurzarbeit 
KW künstlerisch-wissenschaftliche Präsentation 
LÜ Laborübungen  
MA Masterarbeit 
ME Musikalische Erarbeitung in einer Lerngruppe 
ML Master-Kolloquium 
MO Modelle 
MP mündliche Prüfung  
MU Musikpraktische Präsentation 
MK Musikpädagogisch-praktische Präsentation  
P Projektarbeit 
PD Planung und Durchführung einer Lehrveranstaltungseinheit 
PF Portfolio 
PK Pädagogisch orientiertes Konzert 
PR Präsentation 
PW Planwerk  
R Referat  
SA Seminararbeit  
SG Stegreif 
SL Seminarleistung 
SP Sportpraktische Präsentation  
ST Studienarbeiten 
TP Theaterpraktische Präsentation  
U Unterrichtsgestaltung 
Ü Übungen 
V Vortrag 
ZD Zeichnerische Darstellung 
ZP Zusammengesetzte Prüfungsleistung 

 


	Gesamtübersicht
	Inhaltsverzeichnis VkB20_2016
	Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an Gymnasien an der Gottfried Wilhelm Leibniz Universität Hannover und der Hochschule für Musik, Theater und Medien Hannover
	Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt an berufsbildenden Schulen
	Neufassung der Prüfungsordnung für den Masterstudiengang Lehramt für Sonderpädagogik



